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die für ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 10 
qualifiziert sind“ ersetzt.

3. VV zu Art. 16 BayHO (Verpflichtungsermäch-
tigungen) werden wie folgt geändert:

In Nr. 5 Sätze 2 und 3 wird jeweils das Wort 
„Verkündung“ durch das Wort „Bekanntma-
chung“ ersetzt.

4. VV zu Art. 17 BayHO (Einzelveranschlagung, 
Erläuterungen, Stellen) werden wie folgt geän-
dert:

4.1 In Nr. 4.1 erhalten die Sätze 5 und 6 folgende 
Fassung:

„Mit einer Amtszulage (Art. 34 Abs. 1 Bay-
BesG), mit einer Zulage für besondere Berufs-
gruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG) oder mit 
einer besonderen Amtszulage (Art. 27 Abs. 3 
BayBesG) ausgestattete Planstellen sowie Plan-
stellen, für die besondere Stellenobergrenzen 
gelten, sind gesondert auszubringen; dies gilt 
auch für Planstellen mit einer besonderen 
Zulage für Richter (Art. 56 BayBesG) und für 
Planstellen mit einer Stellenzulage (Art. 51  
BayBesG), soweit der Ausweis der Stellen-
zulage im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist. Auf die 
gesonderte Ausweisung von Amtszulagen und 
Zulagen für besondere Berufsgruppen kann 
verzichtet werden, wenn die Amtszulage bzw. 
die Zulage für besondere Berufsgruppen kraft 
Gesetzes allen Beamten eines bestimmten Am-
tes zusteht.“

4.2 In Nr. 4.2 wird das Wort „Besoldungsgesetze“ 
durch die Worte „das Bayerische Besoldungs-
gesetz“ ersetzt.

4.3 Nrn. 5.2 und 5.3 erhalten folgende Fassung:

„5.2 Die Stellen für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst und für Dienstan-
fänger (Nr. 5.1.1) sind getrennt von den 
übrigen Stellen im Stellenplan auszu-
bringen. Sie sind nach den Besoldungs-
gruppen der Eingangsämter zu gliedern, 
in das die Beamten auf Widerruf nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes 
voraussichtlich eintreten.

5.3 Soweit Stellen für abgeordnete Beamte 
(Nr. 5.1.2) erforderlich sind (vgl. Nr. 7.1.2 
und VV Nr. 4.2 zu Art. 49 sowie VV Nr. 2 
zu Art. 50), kann auf die Gliederung 
nach Besoldungsgruppen und Amts-
bezeichnungen verzichtet werden.“

4.4 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

4.4.1 Satz 1 wird Abs. 1 und das Wort „ausschließ-
lich“ wird gestrichen.

4.4.2 Es werden folgende Abs. 2 und 3 angefügt:

„Leerstellen können ferner für Bedienstete im 
Stellenplan ausgebracht werden,

630-F

Änderung  
der Verwaltungsvorschriften zur  
Bayerischen Haushaltsordnung

hier: Art. 7, 9, 16, 17, 23, 24, 34, 35, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 70 BayHO

und

Änderung  
der Verwaltungsvorschriften zur  

Haushaltssystematik des Freistaates Bayern

und

Änderung  
der Haushaltstechnischen Richtlinien des  

Freistaates Bayern

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 12. April 2012 Az.: 11 - H 1007 - 002 - 8 413/12

Auf Grund des Art. 5 Abs. 2 der Haushaltsordnung des 
Freistaates Bayern (Bayerische Haushaltsordnung –  
BayHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
1. Januar 1983 (BayRS 630-1-F), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 14. April 2011 (GVBl S. 150), erlässt 
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, soweit er-
forderlich im Einvernehmen mit dem Obersten Rechnungs-
hof, die nachstehende Bekanntmachung:

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Verwaltungsvorschriften zur Baye-
rischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) vom 5. Juli 1973 
(FMBl S. 259), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 19. November 2009 (FMBl S. 436, StAnz Nr. 49), wird 
wie folgt geändert:

1. Nr. 12.1 der VV zu Art. 7 BayHO (Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leis-
tungsrechnung) wird wie folgt geändert:

1.1 Die Worte „31. August 1995 (GMBl des Bundes 
1995 S. 764)“ werden durch die Worte „12. Ja-
nuar 2011“ ersetzt und folgender Satz 2 ange-
fügt:

„Soweit für bestimmte Bereiche spezielle Re-
gelungen zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
bestehen (z. B. für den Bereich Informations- 
und Kommunikationstechnik – BayITR-07), 
sind diese – ggf. ergänzend – anzuwenden.“

1.2 Die bisherige Arbeitsanleitung Einführung in 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wird durch 
die Anlage 1 dieser Bekanntmachung ersetzt.

2. VV zu Art. 9 BayHO (Beauftragter für den 
Haushalt) werden wie folgt geändert:

In Nr. 1.1 Satz 3 werden die Worte „Beamte des 
gehobenen Dienstes“ durch die Worte „Beamte, 
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–  deren Beamten- oder Beschäftigungsverhält-
nis auf Grund gesetzlicher oder tariflicher 
Vorschrift ruht. Dies gilt jedoch nur, wenn 
aus dem ruhenden Beamten- oder Beschäf-
tigungsverhältnis keine Bezüge gezahlt wer-
den.

–  die gemäß Art. 49 Abs. 1 Satz 3 in eine Leer-
stelle eingewiesen werden können.

Bei Abordnungen oder Zuweisungen an eine 
Dienststelle, Organisation oder Einrichtung 
außerhalb der Staatsverwaltung, bei der eine 
volle Kostenerstattung erfolgt, kann der Beam-
te auch dann auf einer Leerstelle geführt wer-
den, wenn die Dienststelle, Organisation oder 
Einrichtung ganz oder teilweise (z. B. nach 
dem Königsteiner Schlüssel) vom Freistaat fi-
nanziert wird; Voraussetzung ist jedoch, dass 
die Finanzierung der Dienststelle, Organisati-
on oder Einrichtung aus einem Titel außerhalb 
der Hauptgruppe 4 erfolgt.“

4.4.3 Der bisherige Satz 2 wird Abs. 4.

4.5 In Nr. 6a erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Auf die Ausbringung von Amtsbezeichnungen 
kann verzichtet werden.“

4.6 Es wird folgende Nr. 7.3 angefügt:

„7.3 Stellen, die auf Grund von Feststellungen 
der Rechnungsprüfung nicht oder nicht 
in der veranschlagten Wertigkeit erfor-
derlich sind, sind in die Verhandlungen 
zur Aufstellung des Haushaltsplans ein-
zubeziehen. Art. 50 Abs. 1 BayHO bleibt 
unberührt.“

5. VV zu Art. 23 BayHO (Zuwendungen) werden 
wie folgt geändert:

5.1 Es wird folgende Nr. 4 angefügt:

„4. Zu den Grundsätzen für die Ordnung 
staatlicher Förderprogramme (Förder-
grundsätze – FöGr) wird auf die Anlage 1 
der Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung zu Richtlinien für die 
Wahrnehmung und Organisation öffent-
licher Aufgaben sowie für die Rechtset-
zung im Freistaat Bayern (Organisati-
onsrichtlinien – OR) vom 6. November 
2001 (AllMBl S. 634, StAnz Nr. 50) in der 
jeweils geltenden Fassung verwiesen.“

5.2 Die Anlage zu Art. 23 BayHO „Anlage 1 zu den 
Organisationsrichtlinien“ wird aufgehoben.

6. VV zu Art. 24 BayHO (Baumaßnahmen, größe-
re Beschaffungen, größere Entwicklungsvorha-
ben) werden wie folgt geändert:

In Nr. 1.4 werden die Worte „gelten im Üb-
rigen die Richtlinien für die Durchführung 
von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayern 
(RL-Bau) – Änderung 1999 – Gemeinsame Be-
kanntmachung der Bayerischen Staatsministe-
rien des Innern und der Finanzen vom 12. Fe-
bruar 1999 (AllMBl S. 221), zuletzt geändert 

mit IM-Bekanntmachung vom 18. September 
2002 (AllMBl S. 919)“ durch die Worte „gilt im 
Übrigen die Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien des Innern 
und der Finanzen zu Richtlinien für die Durch-
führung von Hochbauaufgaben des Frei staates 
Bayern – RL-Bau 2011 – vom 25. Mai 2011 
(AllMBl S. 309)“ ersetzt.

7. VV zu Art. 34 BayHO (Erhebung der Einnah-
men, Bewirtschaftung der Ausgaben) werden 
wie folgt geändert:

7.1 In Nr. 2.2.2 Satz 4 werden die Worte „die min-
destens dem gehobenen Dienst angehören“ 
durch die Worte „die mindestens für ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 10 qualifiziert“ er-
setzt.

7.2 In Nrn. 2.8.1 und 2.8.2 werden jeweils die Worte 
„vorläufigen Verwaltungsvorschriften“ durch 
die Worte „Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten“ ersetzt.

8. VV zu Art. 35 BayHO (Bruttonachweis, Einzel-
nachweis) werden wie folgt geändert:

8.1 In Nr. 3.2.1 Buchst. c werden im ersten Klam-
merzusatz  die Worte „Teil 7“ durch die Worte 
„Anlage 5“ und im zweiten Klammerzusatz 
die Worte „Nrn. 6.3 bis 6.6“ durch die Worte 
„Nrn. 6.3 und 6.4“ ersetzt.

8.2 In Nr. 5.1 werden nach dem Wort „Bezüge“ die 
Worte „und sonstigen Leistungen“ eingefügt.

9. VV zu Art. 44 BayHO (Zuwendungen, Widerruf 
von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und 
Verzinsung) werden wie folgt geändert:

9.1 In der Überschrift werden die Worte „– Zuwen-
dungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, 
Erstattung und  Verzinsung –“ gestrichen.

9.2 Anlage 1 zu Art. 44 BayHO – Allgemeine Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur ins-
titutionellen Förderung (ANBest-I) – wird wie 
folgt geändert:

9.2.1 Die Fußnote 2 zu Nr. 3.1 erhält folgende Fas-
sung:

„2  Bekanntmachung der Novellierung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen, Ausgabe 2009 (VOB Teile A und B) vom 
31. Juli 2009 (BAnz Nr. 155a vom 15. Ok-
tober 2009), Berichtigung vom 19. Februar 
2010 (BAnz Nr. 36 vom 5. März 2010).“

9.2.2 Nr. 3.2 wird wie folgt geändert:

9.2.2.1 Das Wort „Verdingungsordnung“ wird durch 
die Worte „Vergabe- und Vertragsordnung“ 
ersetzt.

9.2.2.2 Die Fußnote 3 erhält folgende Fassung:

„3  Bekanntmachung der Neufassung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Leistungen, 
Ausgabe 2009 (VOL Teil A) vom 20. Novem-
ber 2009 (BAnz Nr. 196a vom 29. Dezember 
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§§ 98 ff. GWB in Verbindung mit der Vergabe-
verordnung bzw. der Sektorenverordnung in 
ihren jeweils geltenden Fassungen und den 
Abschnitten 2 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben 
unberührt.“

9.4.3 In Nr. 3.4 Satz 2 werden die Worte „führen, 
bedürfen“ durch die Worte „führt, bedarf“ er-
setzt.

9.4.4 Der Nr. 6.4 werden folgende Sätze 2 bis 4 an-
gefügt:

„Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder 
Datenträger verwendet werden. Das Aufnah-
me- und Wiedergabeverfahren muss den dafür 
geltenden Regelungen des kommunalen Haus-
haltsrechts entsprechen. Insbesondere muss die 
originalgetreue Wiedergabe der gespeicherten 
Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen 
auch mit den geänderten oder neuen Verfahren 
oder durch ein anderes System auch dann ge-
währleistet sein, wenn automatisierte Verfah-
ren, in denen Bücher und Belege gespeichert 
sind, geändert oder abgelöst werden.“

9.5 Das bisherige Muster 2 zu Art. 44 BayHO wird 
durch die Anlage 2 dieser Bekanntmachung er-
setzt.

10. VV zu Art. 47 BayHO (Wegfall- und Umwand-
lungsvermerke) werden wie folgt geändert:

10.1 In Nr. 2.2 Halbsatz 2 werden die Worte „oder 
vergleichbaren Laufbahngruppe“ durch die 
Worte „Fachlaufbahn bzw. bei Arbeitnehmern 
die Wahrnehmung einer der Fachlaufbahn ver-
gleichbaren Tätigkeit“ ersetzt.

10.2 In Nr. 2.3 erhält das Beispiel zu Art. 47 Abs. 2 
Satz 2 folgende Fassung:

„Im Stellenplan ist bei einer Planstelle der  
BesGr A 11 ein sofort vollziehbarer kw-Vermerk 
ausgebracht. Im Laufe des Haushaltsjahres wird 
eine Planstelle der gleichen Fachlaufbahn in der 
BesGr A 9 frei. Nach Art. 47 Abs. 2 ist die Plan-
stelle der BesGr A 9 sofort zu sperren. Der bei 
der A 11-Planstelle ausgebrachte  kw-Vermerk ist 
kraft Gesetzes in einen ku-Vermerk umgewan-
delt (ku nach BesGr A 9).“

10.3 In Nr. 2.4 werden die Sätze 1 und 2 aufgehoben 
und Satz 3 wird Satz 1.

10.4 In Nr. 2.5 wird der Klammerzusatz gestri-
chen.

11. VV zu Art. 48 BayHO (Einstellung und Ver-
setzung von Beamten) werden wie folgt geän-
dert:

11.1 In Nr. 1.2 werden die Worte „§ 107b BeamtVG 
oder des Art. 145 BayBG“ durch die Worte 
„Staatsvertrags über die Verteilung von Ver-
sorgungslasten bei bund- und länderüber-
greifenden Dienstherrenwechseln – Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag – (GVBl 
2010 S. 206) oder nach Maßgabe der Art. 94 ff. 
BayBeamtVG“ ersetzt.

2009), Berichtigung vom 19. Februar 2010 
(BAnz Nr. 32 vom 26. Februar 2010).“

9.2.3 Nr. 3.3 erhält folgende Fassung:

„3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den 
Zuwendungsempfänger zur Anwendung 
von Vergabevorschriften verpflichten 
(z. B. die §§ 98 ff. GWB in Verbindung mit 
der Vergabeverordnung bzw. der Sekto-
renverordnung in ihren jeweils gelten-
den Fassungen und den Abschnitten 2 
der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unbe-
rührt.“

9.3 Anlage 2 zu Art. 44 BayHO – Allgemeine 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) – wird wie folgt 
geändert:

9.3.1 Die Fußnote 3 zu Nr. 3.1 erhält folgende Fas-
sung:

„3  Bekanntmachung der Novellierung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen, Ausgabe 2009 (VOB Teile A und B) vom 
31. Juli 2009 (BAnz Nr. 155a vom 15. Oktober 
2009), Berichtigung vom 19. Februar 2010 
(BAnz Nr. 36 vom 5. März 2010).“

9.3.2 Nr. 3.2 wird wie folgt geändert:

9.3.2.1 Das Wort „Verdingungsordnung“ wird durch 
die Worte „Vergabe- und Vertragsordnung“ 
ersetzt.

9.3.2.2 Die Fußnote 4 erhält folgende Fassung:

„4  Bekanntmachung der Neufassung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Leistungen, 
Ausgabe 2009 (VOL Teil A) vom 20. Novem-
ber 2009 (BAnz Nr. 196a vom 29. Dezember 
2009), Berichtigung vom 19. Februar 2010 
(BAnz Nr. 32 vom 26. Februar 2010).“

9.3.3 Nr. 3.3 erhält folgende Fassung:

„3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den 
Zuwendungsempfänger zur Anwendung 
von Vergabevorschriften verpflichten 
(z. B. die §§ 98 ff. GWB in Verbindung mit 
der Vergabeverordnung bzw. der Sekto-
renverordnung in ihren jeweils gelten-
den Fassungen und den Abschnitten 2 
der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unbe-
rührt.“

9.4 Anlage 3a zu Art. 44 BayHO – Allgemeine Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung an kommunale Körperschaften 
(ANBest-K) – wird wie folgt geändert:

9.4.1 In Nr. 1.3 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Die Anforderung jedes Teilbetrages erfolgt 
mit dem Formblatt nach Muster 3 zu Art. 44 
BayHO.“

9.4.2 In Nr. 3.1 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Weitergehende Bestimmungen, die den Zu-
wendungsempfänger zur Anwendung von 
Vergabevorschriften verpflichten (z. B. die 
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11.2 Nr. 1.3 erhält folgende Fassung:

„1.3 Bei Übernahmen im Sinn der Nr. 1.2 
(Übernahmen mit Versorgungslasten-
verteilung) gilt bei einem Mangel an 
geeigneten jüngeren Bewerbern oder 
im Rahmen eines Tauschverfahrens die 
Einwilligung des Staatsministeriums der 
Finanzen als allgemein erteilt, wenn die 
bisherigen Dienstherren der Beamten

a) für einen Zeitraum ruhegehalt-
fähiger Dienstzeit im Sinn des  
§ 6 Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag bzw. Art. 97 Abs. 2 
BayBeamtVG von mindestens fünf 
Jahren zuzüglich der Zeit der Über-
schreitung der Altersgrenze oder,

b) soweit dies wegen Teilzeitbeschäf-
tigungen und Beurlaubungen nicht 
erfüllt ist, für die gesamte ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit im Sinn 
des § 6 Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag bzw. Art. 97 Abs. 2 
BayBeamtVG seit der erstmaligen 
Berufung in ein Beamtenverhältnis 
auf Probe

die Versorgungslasten anteilig zu tragen 
haben, die Beamten zum Übernahme-
zeitpunkt das 55. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und höchstens in einem 
ihrem bisherigen Amt entsprechenden 
Amt übernommen werden. Die Prüfung 
dieser Voraussetzungen ist aktenkundig 
festzuhalten.“

11.3 Die Nr. 3 wird aufgehoben und die bisherige 
Nr. 4 wird Nr. 3.

12. VV zu Art. 49 BayHO (Einweisung in eine 
Planstelle) werden wie folgt geändert:

12.1 In Nr. 1.1 Satz 2 werden die Worte „Dienstbezü-
ge oder Entgelte“ und im Halbsatz 2 das Wort 
„Dienstbezüge“ jeweils durch das Wort „Bezü-
ge“ ersetzt.

12.2 In Nr. 1.2 Satz 1 wird jeweils das Wort „Dienst-
bezüge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt.

12.3 In Nr. 1.4 Abs. 1 wird in Satz 2 das Wort  
„Bundesbesoldungsgesetz“ durch das Wort 
„BayBesG“ ersetzt.

12.4 In Nr. 1.5 wird im Beispiel nach „BesGr A 9“ 
das „g.D.“ gestrichen.

12.5 Nr. 1.6 wird aufgehoben und die bisherigen 
Nrn. 1.7 bis 1.10 werden Nrn. 1.6 bis 1.9.

12.6 In der neuen Nr. 1.7 wird das Wort „Dienstkräf-
te“ durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

12.7 In der neuen Nr. 1.8 Abs. 1 werden in Satz 2 das 
Semikolon und die Worte „die Schaffung einer 
Leerstelle für die bisherige Funktion ist nicht 
erforderlich“ gestrichen.

12.8 Nr. 1.11 wird aufgehoben und die bisherigen 
Nrn. 1.12 bis 1.15 werden Nrn. 1.10 bis 1.13.

12.9 Die neue Nr. 1.11 wird wie folgt geändert:

12.9.1 In Satz 2 werden das Komma und die Worte 
„für Verwendungsaufstieg“ gestrichen.

12.9.2 Satz 4 wird gestrichen.

12.10 Die neuen Nrn. 1.12 und 1.13 erhalten folgende 
Fassung:

„1.12 Art. 49 ist entsprechend anzuwenden, 
wenn dem Beamten ein Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt zuzüglich Zula-
gen (Amtszulage gemäß Art. 34 Abs. 1 
BayBesG, Zulage für besondere Berufs-
gruppen gemäß Art. 34 Abs. 2 BayBesG, 
besondere Amtszulage gemäß Art. 27 
Abs. 3 BayBesG, besondere Zulage für 
Richter gemäß Art. 56 BayBesG und 
Stellenzulagen gemäß Art. 51 BayBesG, 
soweit der Ausweis der Stellenzulage 
im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist) 
verliehen wird, ohne dass sich die Amts-
bezeichnung ändert; dies gilt nicht bei 
besoldungsrechtlichen Überleitungen.

1.13 Die Nrn. 1.1 bis 1.12 gelten für andere 
Stellen als Planstellen (vgl. VV Nr. 5.1 
zu Art. 17) entsprechend.“

12.11 In Nr. 2.1.1 Satz 1, Nrn. 2.1.4, 2.1.5 Satz 3 und 
Aufzählungszeichen 3 wird jeweils das Wort 
„Dienstbezüge“ durch das Wort „Bezüge“ er-
setzt.

12.12 Nr. 2.2 wird wie folgt geändert:

12.12.1 In Abs. 1 werden die Worte „§ 48 Abs. 3 BBesG“ 
durch die Worte „Art. 62 BayBesG“ ersetzt und 
die Worte „in Höhe der zum Zeitpunkt des Aus-
gleichsanspruchs geltenden Sätze der Mehr-
arbeitsvergütung für Beamte“ gestrichen.

12.12.2 In Abs. 2 werden die Worte „nach der Aus-
gleichszulagenverordnung“ durch die Worte 
„gemäß Art. 62 BayBesG“ ersetzt.

12.13 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. Rückwirkende Einweisung in eine Plan-
stelle

3.1 Eine rückwirkende Einweisung in eine 
höherwertigere Planstelle ist bei einer 
Ernennung im Sinn des § 8 BeamtStG 
nur innerhalb des Kalendermonats zu-
lässig, in dem die Ernennung wirksam 
wird (Art. 20 Abs. 5 BayBesG).

3.2 Nr. 3.1 gilt entsprechend, wenn einer 
Planstelleneinweisung keine Ernennung 
zugrunde liegt.

3.3 Wird ein Beamter von einem anderen 
Dienstherrn in den Staatsdienst versetzt 
und sodann befördert, so ist die rückwir-
kende Einweisung frühestens zu dem 
Zeitpunkt zulässig, zu dem die Verset-
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soweit der Ausweis der Stellenzulage 
im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist. 
Für Planstellen mit einer besonderen 
Amtszulage, für Planstellen mit einer 
besonderen Zulage für Richter und/oder 
für Planstellen mit einer Stellenzulage, 
soweit der Ausweis der Stellenzulage 
im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist, 
kann der gesonderte Nachweis auch in 
anderer geeigneter Form erfolgen.“

12.17 Es wird folgende Nr. 5.1.3 angefügt:

„5.1.3 Die Nachweisungen sollen durch den 
Einsatz eines EDV-Verfahrens zur Stel-
lenbewirtschaftung in elektronischer 
Form geführt werden.“

12.18 Nrn. 5.2 und 5.3 erhalten folgende Fassung:

„5.2 Aufzeichnungen über die Stellenbeset-
zung

 Die Staatsministerien und die nach-
geordneten Dienststellen, denen Plan-
stellen oder andere Stellen, für die eine 
Stellenbindung besteht (vgl. VV Nr. 5.1 
Abs. 2 zu Art. 17), zur Bewirtschaftung 
zugewiesen sind, führen Aufzeichnun-
gen über die von ihnen selbst bewirt-
schafteten Stellen. Die Aufzeichnungen 
sollen durch den Einsatz eines EDV-
Verfahrens zur Stellenbewirtschaftung 
in elektronischer Form geführt werden. 
Die Aufzeichnungen sind zumindest 
nach Besoldungs- und Entgeltgruppen 
(vgl. Nr. 5.1.2 Buchst. a) aufzugliedern; 
Stellen, für die besondere Stellenober-
grenzen gelten oder für die eine be-
sondere Zweckbindung vorgesehen ist 
(Nr. 1.11), sollten ausgewiesen werden. 
In die Aufzeichnungen sind sämtliche 
Änderungen laufend einzutragen, sodass 
neben dem Bestand an Stellen jederzeit 
die Zahl der besetzten oder in Anspruch 
genommenen Stellen und die Zahl der 
freien Stellen sowie der jeweilige Stel-
leninhaber festgestellt werden kann.

5.3 Aufbewahrungsfristen 

 Die Aufzeichnungen nach Nrn. 5.1 und 
5.2 sind bei Einsatz eines elektronischen 
EDV-Verfahrens zur Stellenbewirtschaf-
tung im System fünf Jahre zugänglich zu 
halten bzw. im Übrigen fünf Jahre aufzu-
bewahren (vgl. im Einzelnen VV Nr. 10 
zu Art. 34).“

13. VV zu Art. 50 BayHO (Umsetzung von Mit-
teln und Stellen, Leerstellen) werden wie folgt 
 geändert:

13.1 In Nr. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Be-
züge“ die Worte „und sonstigen Leistungen“ 
ein gefügt.

13.2 In Nr. 3.6 Satz 1 werden die Worte „einer Lauf-
bahn“ gestrichen.

zung oder eine vorhergehende Abord-
nung wirksam geworden ist.

3.4 Bei Höhergruppierungen von Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen ist entsprechend zu 
verfahren; tarifrechtliche Bestimmungen sind 
jedoch zu beachten.“

12.14 Nr. 4.2 wird wie folgt geändert:

12.14.1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

12.14.1.1 Buchst. a Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Bei Abordnungen innerhalb der Staatsver-
waltung ist der abgeordnete Beamte weiterhin 
auf seiner Planstelle zu führen. Solange jedoch 
sichergestellt ist, dass der abgeordnete Beamte 
bei der aufnehmenden Verwaltung ebenfalls 
auf einer Planstelle (nicht auf einer Stelle für 
abgeordnete Beamte) geführt wird, kann das 
Stellengehalt der Planstelle der abordnenden 
Verwaltung für einen planmäßigen Beamten 
der entsprechenden Wertigkeit, einen Arbeit-
nehmer oder die Beschäftigung einer Aushilfe 
(Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeits-
vertrag) verwendet werden;1 bei der Verwen-
dung für einen planmäßigen Beamten oder 
einen Arbeitnehmer ist eine entsprechende An-
wendung des Art. 50 Abs. 5 ausgeschlossen.“

12.14.1.2 Buchst. b wird wie folgt geändert:

12.14.1.2.1 In Abs. 1 werden im Satz 2 das Wort „Verkün-
dung“ durch das Wort „Bekanntmachung“ so-
wie im letzten Satz im Klammerzusatz die Wor-
te „in Satz 3 der Nr. 2“ durch die Worte „und 
sonstigen Leistungen in Satz 2 der Nr. 2.2“ 
ersetzt.

12.14.1.2.2 In Abs. 2 werden im letzten Satz vor dem 
Schlusspunkt ein Semikolon und folgender 
Halbsatz eingefügt:

„dies gilt auch dann, wenn der besondere  Titel 
im Haushaltsvollzug außerplanmäßig neu aus-
gebracht wird“.

12.14.2 Der letzte Absatz wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „Bezüge“ werden die Worte 
„und sonstigen Leistungen“ eingefügt.

12.15 In Nr. 4.3 werden die Sätze 2 und 3 aufgeho-
ben.

12.16 In Nr. 5.1.2 erhält Buchst. a folgende Fassung:

„a) zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres 
die den Dienststellen zur Bewirtschaf-
tung zugewiesenen Planstellen und 
anderen Stellen, für die eine Stellen-
bindung besteht, getrennt nach Besol-
dungs- und Entgeltgruppen. Planstellen 
mit einer Amtszulage (Art. 34 Abs. 1 Bay-
BesG), mit einer Zulage für besondere 
Berufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG), 
mit einer besonderen Amtszulage (Art. 
27 Abs. 3 BayBesG) und/oder mit einer 
besonderen Zulage für Richter (Art. 56 
BayBesG) gelten als eigene Besoldungs-
gruppe. Gleiches gilt für Planstellen mit 
einer Stellenzulage (Art. 51 BayBesG), 
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13.3 In Nr. 5.1 werden die Worte „derselben Lauf-
bahn“ gestrichen und folgender Abs. 2 ange-
fügt:

„Art. 50 Abs. 5 Satz 2 sieht vor, dass bis zur 
Einweisung in eine geeignete frei besetzbare 
Planstelle der Beamte auf einer freien besetz-
baren Planstelle einer um bis zu vier Besol-
dungsgruppen niedrigeren Besoldungsgruppe 
zu führen ist. Bei der Bestimmung dieser vier 
Besoldungsgruppen können Zulagen (Amts-
zulagen, Zulagen für besondere Berufsgrup-
pen usw.) ausnahmsweise außer Acht gelassen 
werden.“

13.4 Die Anlage zu den VV zu Art. 50 BayHO  
(VANBest) erhält folgende Fassung:

„Bestimmungen für die Auszahlung  
und den rechnungsmäßigen Nachweis 

der Bezüge und sonstigen Leistungen bei 
Versetzung, Abordnung und Zuweisung 

(VANBest)

Auf Grund von Art. 50 Abs. 2 Satz 1 und Art. 79 
Abs. 3 BayHO erlässt das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Finanzen zur Einschränkung der 
Erstattung von Bezügen und sonstigen Leis-
tungen bei der Versetzung, Abordnung und 
Zuweisung von Beamten und Arbeitnehmern 
– soweit erforderlich – im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Obersten Rechnungshof fol-
gende Bestimmungen:

Abschnitt I  
Versetzung und Abordnung  

von Beamten, Richtern und Arbeitnehmern 
des Freistaates Bayern (Staatsbediensteten) 

innerhalb der Staatsverwaltung

1. Verfahren bei Versetzung

1.1 Wird ein Staatsbediensteter innerhalb 
der Staatsverwaltung versetzt, so werden 
seine Bezüge und sonstigen Leistungen 
ab dem Zeitpunkt der Versetzung zulas-
ten der Haushaltsstelle(n) der neuen Be-
schäftigungsstelle nachgewiesen. Eine 
Abweichung ist zulässig, soweit Ansprü-
che auf Bezüge und sonstige Leistungen 
vor dem Versetzungszeitpunkt entstan-
den sind, aber erst danach erfüllt wer-
den.

1.2 Zum selben Zeitpunkt gilt: Die Zah-
lung von Besoldungsbestandteilen, die 
nur für die Dauer der Wahrnehmung 
einer bestimmten Funktion oder einer 
Erschwernis zustehen (z. B. Art. 51, 53, 
54, 55, 56, 60 BayBesG), ist einzustellen. 
Sonstige Leistungen (z. B. Aufwandsent-
schädigungen) sind einzustellen, wenn 
die besonderen Voraussetzungen dafür 
mit der Versetzung entfallen. Entsteht 
bei der neuen Beschäftigungsstelle ein 
Anspruch auf die in den Sätzen 1 und 2 
genannten Bezüge oder sonstigen Leis-
tungen, ist dieser nach Maßgabe der 

einschlägigen Vorschriften von der zu-
ständigen Stelle zu erfüllen.

2. Verfahren bei Abordnung

2.1 Wird ein Staatsbediensteter innerhalb 
der Staatsverwaltung abgeordnet, gilt 
die Nr. 1 entsprechend.

2.2 Im Fall einer Abordnung von Beamten 
sind die Bezüge und sonstigen Leistun-
gen jedoch bei der Buchung zulasten 
der Haushaltsstelle der neuen Beschäf-
tigungsstelle abweichend von Nr. 1 beim 
Titel für abgeordnete Beamte (Tit. 422 3.) 
nachzuweisen. Dies gilt nicht für Bezü-
gebestandteile oder sonstige Leistungen, 
für die eine Verbuchung auf einem be-
sonderen Titel vorgeschrieben ist.

2.3 Nr. 2.2 gilt nicht, wenn die neue Beschäf-
tigungsstelle unter dem gleichen Kapitel 
wie die bisherige Beschäftigungsstelle 
geführt wird.

2.4 Wird ein Beamter zu einem Staatsbetrieb 
im Sinn des Art. 26 abgeordnet, sind die 
Bezüge und sonstigen Leistungen ab 
dem Zeitpunkt der Abordnung zu Lasten 
des Staatsbetriebs nachzuweisen.

2.5 Im Fall einer nur teilweisen Abordnung 
sind die Bezüge und sonstigen Leistun-
gen entsprechend zu verteilen. Ist dies 
aus technischen Gründen nicht möglich, 
können die Bezüge und sonstigen Leis-
tungen dort nachgewiesen werden, wo 
der Bedienstete überwiegend eingesetzt 
wird; bei gleichen Arbeitsanteilen sind 
die Bezüge und sonstigen Leistungen 
zulasten der regulären Haushaltsstelle(n) 
der bisherigen Beschäftigungsstelle 
nachzuweisen.

2.6 Die Nrn. 2.1 bis 2.5 gelten auch bei Ab-
ordnungen innerhalb der Staatsverwal-
tung, die nur für kurze Dauer vorgesehen 
sind; die insoweit abweichende Regelung 
zur Verrechnung im Stellenplan (vgl. VV 
Nr. 4.2 zu Art. 49) bleibt unberührt.

3. Nachträglicher Ausgleich zuwenig oder 
zuviel gezahlter Bezüge und sonstigen 
Leistungen

 Wird ein Staatsbediensteter innerhalb 
der Staatsverwaltung versetzt oder ab-
geordnet mit der Folge, dass die Bezü-
ge und sonstigen Leistungen zulas-
ten der Haushaltsstelle(n) der neuen 
Beschäftigungsstelle nachzuweisen 
sind, und sind bis zum Übergang des 
rechnungsmäßigen Nachweises auf 
die Haushaltsstelle(n) der neuen Be-
schäftigungsstelle zuwenig oder zu-
viel Bezüge und sonstige Leistungen 
gezahlt worden, so wird der Ausgleich 
grundsätzlich zulasten oder zugunsten 
der Haushaltsstelle(n) der bisherigen 
Beschäftigungsstelle durchgeführt. In 
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versetzt wird. Wird die Abordnung vor-
her aufgehoben, tritt in der Zahlungszu-
ständigkeit keine Änderung ein. Für die 
Zahlungseinstellung von ab dem Zeit-
punkt der Abordnung entfallenen Bezü-
gen/Bezügebestandteilen und sonstigen 
Leistungen gilt Nr. 1.2 Sätze 1 und 2 
entsprechend. Hat der Staatsbedienste-
te auf Grund der Tätigkeit beim anderen 
Dienstherrn/Arbeitgeber Anspruch auf 
mit Nr. 1.2 Sätze 1 und 2 vergleichbare 
Leistungen, werden auch diese von der 
bisher zuständigen Stelle gezahlt, sofern 
der andere Dienstherr/Arbeitgeber, zu 
dem der Staatsbedienstete abgeordnet 
ist, dies beantragt.

6.2 Die nach Nr. 6.1 von der bisher zustän-
digen Stelle weiterzuzahlenden Bezüge 
und sonstigen Leistungen werden zulas-
ten der Haushaltsstelle(n) der bisherigen 
Beschäftigungsstelle nachgewiesen.

6.3 Der für die Anforderung der gezahl-
ten Bezüge und sonstigen Leistungen 
(Nr. 6.1) maßgebliche Zeitraum (Bezü-
geanforderungszeitraum) beginnt am 
Tag der Wirksamkeit der Abordnung. 
Fällt der Tag der Wirksamkeit der 
 Abordnung nicht auf den Ersten eines 
Kalendermonats beginnt der Bezügean-
forderungszeitraum – soweit zwischen 
den Personal verwaltenden Stellen kei-
ne anderweitigen Absprachen getroffen 
wurden – am Ersten des nächsten Kalen-
dermonats. Der Bezügeanforderungszeit-
raum endet grundsätzlich am letzten Tag 
des Kalendermonats, in dem der Staats-
bedienstete nach beendeter Abordnung 
in den Staatsdienst zurückkehrt.

6.4 Die im Bezügeanforderungszeitraum 
gezahlten Bezüge und sonstigen Leis-
tungen sind spätestens vierteljährlich 
beim anderen Dienstherrn/Arbeitgeber 
zur Erstattung anzufordern. Die Anfor-
derung für das letzte Vierteljahr oder 
abweichend hiervon der letzte Erstat-
tungszeitraum eines Haushaltsjahres soll 
spätestens am 15. Dezember beim ande-
ren Dienstherrn/Arbeitgeber vorliegen, 
damit die Erstattung noch im laufenden 
Jahr durchgeführt werden kann.

6.5 Zu den anzufordernden Bezügen und 
sonstigen Leistungen gehören – mit Aus-
nahme von in Nr. 6.6 genannten – alle 
Leistungen in Geld oder Geldeswert, die 
der Bedienstete für den Zeitraum der Ab-
ordnung erhalten hat, erhält oder erhal-
ten wird.

 Sofern sich der Anforderungszeitraum 
nicht über ein ganzes Kalenderjahr er-
streckt, sind Bezügebestandteile, die als 
Einmalbetrag (z. B. jährliche Sonderzah-
lung) geleistet werden, entsprechend den 
Anforderungsmonaten aufzuteilen, wenn 

Ausnahmefällen (z. B. wenn die bisheri-
ge Beschäftigungsstelle nicht mehr exis-
tiert) kann der Ausgleich auch zulasten 
oder zugunsten der Haushaltsstelle(n) 
der neuen Beschäftigungsstelle durch-
geführt werden.

4. Stellenbindung

 Die vorstehenden Regelungen berühren 
nicht die Bestimmungen über Bewirt-
schaftung und Überwachung der Plan-
stellen und anderen Stellen (vgl. VV 
Nr. 5 zu Art. 49) und die Bindung der 
einzelnen Personal bewirtschaftenden 
Stellen an die im Haushalt vorgesehe-
nen oder ihnen zugewiesenen Planstel-
len und anderen Stellen bzw. Mittel.

Abschnitt II  
Versetzung und Abordnung von 

 Staatsbediensteten in den Dienst des 
 Bundes, eines anderen Landes, einer 

 Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) oder 
einer anderen Körperschaft, Anstalt oder 

Stiftung des öffentlichen Rechts

5. Verfahren bei Versetzung

5.1 Wird ein Staatsbediensteter in den Dienst 
eines anderen Dienstherrn/Arbeitgebers 
versetzt, so ist mit Ablauf des Tages vor 
dem Tage der Wirksamkeit der Verset-
zung die Zahlung der Bezüge und sons-
tigen Leistungen einzustellen. Gleich-
zeitig hat die zuständige Stelle etwaige 
bereits für eine Zeit nach dem genannten 
Stichtag gezahlte Bezüge und sonstigen 
Leistungen beim neuen Dienstherrn/
Arbeitgeber zur Erstattung anzufordern. 
Von der Erstattungsanforderung ist der 
ehemalige Staatsbedienstete in geeigne-
ter Weise in Kenntnis zu setzen.

5.2 Der ehemalige Staatsbedienstete ist un-
mittelbar zur Rückzahlung aufzufordern, 
wenn der neue Dienstherr/Arbeitgeber 
die Erstattung der bereits gezahlten 
Bezüge und sonstigen Leistungen ab-
lehnt.

5.3 Die Nrn. 5.1 und 5.2 gelten auch, wenn 
der Versetzung eine Abordnung vorher-
geht.

6. Verfahren bei Abordnung

6.1 Wird ein Staatsbediensteter zur Dienst-
leistung bei einem anderen Dienstherrn/
Arbeitgeber abgeordnet, richtet sich 
der Zahlungsanspruch grundsätzlich 
gegen beide Dienstherren (§ 14 Abs. 4 
Satz 3 BeamtStG, Art. 47 BayBG). We-
gen des vorübergehenden Charakters 
der Abordnung werden die Bezüge und 
sonstigen Leistungen von der bisher zu-
ständigen Stelle so lange weitergezahlt, 
bis der Staatsbedienstete in den Dienst 
des anderen Dienstherrn/Arbeitgebers 
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der Anspruch darauf innerhalb und au-
ßerhalb des Bezügeanforderungszeit-
raums entstanden ist.

 Aus Vereinfachungsgründen ist nicht auf 
den im jeweiligen Anforderungsmonat 
entstandenen Anspruch abzustellen, 
sondern der jeweilige Gesamtbetrag 
monatlich aufzuteilen.

6.6 Nicht zu den anzufordernden Bezügen 
und sonstigen Leistungen gehören Zah-
lungen, die nicht Bestandteile der Besol-
dung oder vergleichbarer Leistungen für 
Arbeitnehmer (vgl. Art. 50 Abs. 2 Satz 2) 
sind sowie Leistungsprämien (sofern der 
Grund für die Gewährung der Leistungs-
prämie vor der Abordnung lag).

 6.7 Werden Bedienstete abgeordnet, die 
Altersteilzeit im Blockmodell oder eine 
vergleichbare Arbeitszeitverteilung (z. B. 
Art. 88 Abs. 4 BayBG) in Anspruch neh-
men, sollen die Personal verwaltenden 
Stellen für die vom Freistaat in der Frei-
stellungsphase zu leistenden Zahlungen 
einen angemessenen finanziellen Aus-
gleich fordern.

6.8 Der vollständige oder teilweise Verzicht 
auf die Erstattung bedarf der Zustim-
mung des Staatsministeriums der Finan-
zen.

Abschnitt III  
Versetzung und Abordnung von 

 Bediensteten des Bundes, eines  anderen 
Landes, einer Gemeinde (eines Gemeinde-
verbandes) oder einer Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts in den 

Dienst des Freistaates Bayern

7. Verfahren bei Versetzung

7.1 Wird ein Bediensteter eines anderen 
Dienstherrn/Arbeitgebers in den Dienst 
des Freistaates Bayern versetzt, so sind 
mit dem Tage der Wirksamkeit der Ver-
setzung die Bezüge und sonstigen Leis-
tungen aus der Staatskasse zu zahlen 
und zulasten der Haushaltsstelle(n) der 
Beschäftigungsstelle nachzuweisen.

7.2 Nr. 7.1 gilt entsprechend, wenn ein Be-
diensteter eines anderen Dienstherrn/
Arbeitgebers ohne Versetzung in den 
Dienst des Freistaates Bayern eingestellt 
wird.

8. Verfahren bei Abordnung

8.1 Wird ein Bediensteter eines anderen 
Dienstherrn/Arbeitgebers zur Dienstleis-
tung beim Freistaat Bayern abgeordnet, 
so ist von einer Aufnahme der Zahlung 
der Bezüge und sonstigen Leistun-
gen abzusehen, wenn sie vom anderen 
Dienstherrn/Arbeitgeber weitergezahlt 
werden.

8.2 Hat der Bedienstete auf Grund seiner Tä-
tigkeit beim Freistaat Bayern Anspruch 
auf Bezüge und sonstige Leistungen, 
auf die beim anderen Dienstherrn kein 
Anspruch bestand oder bestünde, so hat 
die zuständige Stelle die zuständige An-
ordnungsstelle des anderen Dienstherrn/
Arbeitgebers zu ersuchen, auch diese Be-
zügebestandteile zu zahlen. Wird dieses 
Ersuchen abgelehnt, so ordnet die zu-
ständige Stelle die genannten Bezügebe-
standteile zulasten der Haushaltsstelle(n) 
der neuen Beschäftigungsstelle zur Zah-
lung an. Soweit für die Erstattung von 
Bezügen ein besonderer Titel vorgese-
hen ist (VV Nr. 4.2 Satz 1 Buchst. b zu 
Art. 49) sind auch die in Satz 1 genann-
ten Bezügebestandteile zulasten dieser 
Haushaltsstelle zu buchen.

8.3 Die vom anderen Dienstherrn/Arbeit-
geber gezahlten Bezüge werden diesem 
auf Anforderung nach den in Nr. 6 dar-
gestellten Grundsätzen erstattet.

Abschnitt IV  
Zuweisung

9. Zuweisung gemäß § 20 BeamtStG

9.1 Wird ein Staatsbediensteter an eine öf-
fentliche oder andere Einrichtung zu-
gewiesen, gilt Nr. 6 entsprechend. Die 
Zustimmung zum Verzicht auf die Er-
stattung der Bezüge und sonstigen Leis-
tungen gilt allgemein als erteilt, wenn 
für die Zuweisung vom Staatsministe-
rium der Finanzen eine Planstelle von 
Kap. 13 03 Tit. 422 01 zur Bewirtschaf-
tung übertragen wurde.

9.2 Wurde für die Zuweisung des Staatsbe-
diensteten vom Staatsministerium der 
Finanzen eine Planstelle von Kap. 13 03 
Tit. 422 01 zur Bewirtschaftung übertra-
gen, sind die zu zahlenden Bezüge/Bezü-
gebestandteile und sonstigen Leistungen 
abweichend von Nr. 6.2 bei Kap. 13 03 
Tit. 422 01 nachzuweisen. Dies gilt nicht 
für Bezügebestandteile oder sonstige 
Leistungen, für die eine Verbuchung auf 
einem besonderen Titel vorgeschrieben 
ist; diese sind weiterhin zulasten der bis-
herigen Haushaltsstelle(n) nachzuwei-
sen.

Abschnitt V  
Kindergeld

10. Erstattung von Kindergeld

 Gezahltes Kindergeld rechnet nicht zu 
den nach den Abschnitten II bis IV zu 
erstattenden Bezügen.



FMBl Nr. 6/2012226

Abschnitt VII  
Beihilfe

14. Abordnung von Staatsbediensteten in 
den Dienst des Bundes, eines anderen 
Landes, einer Gemeinde (eines Ge-
meindeverbandes) oder einer anderen 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts

14.1 Wird ein Staatsbediensteter zur Dienst-
leistung bei einem anderen Dienstherrn/
Arbeitgeber abgeordnet, wird – soweit 
nichts anderes vereinbart wurde – die 
Beihilfe von der bisher zuständigen Stelle 
so lange abgerechnet, bis die Abordnung 
aufgehoben oder der Staatsbedienstete 
in den Dienst des anderen Dienstherrn/
Arbeitgebers versetzt wird.

14.2 Die für den Zeitraum der Abordnung vom 
Freistaat gezahlte Beihilfe ist mindestens 
jährlich bzw. mit Beendigung der Abord-
nung beim anderen Dienstherrn/Arbeit-
geber zur Erstattung anzufordern. 

14.3 Die Erstattungsbeträge sind grundsätz-
lich bei einem Titel der Obergruppe 23 
des entsprechenden Einzelplans zu ver-
einnahmen.

15. Abordnung von Bediensteten des Bun-
des, eines anderen Landes, einer Ge-
meinde (eines Gemeindeverbandes) 
oder einer Körperschaft, Anstalt oder 
Stiftung des öffentlichen Rechts in den 
Dienst des Freistaates Bayern

15.1 Wird ein Bediensteter von einem ande-
ren Dienstherrn/Arbeitgeber abgeordnet, 
ist der andere Dienstherr/Arbeitgeber 
zu ersuchen, die Beihilfe so lange abzu-
rechnen, bis die Abordnung aufgehoben 
oder der Bedienstete in den Dienst des 
Freistaates versetzt wird.

15.2 Die für den Zeitraum der Abordnung 
von einem anderen Dienstherrn/Arbeit-
geber gezahlte Beihilfe wird dem ande-
ren Dienstherrn/Arbeitgeber auf dessen 
Anforderung erstattet. Abweichungen 
bedürfen der Zustimmung des Staats-
ministeriums der Finanzen.

15.3 Die Erstattungsbeträge sind grundsätz-
lich bei einem Titel der Obergruppe 63 
des entsprechenden Einzelplans zu ver-
ausgaben.

Abschnitt VIII  
Schlussbestimmungen,  
Übergangsregelungen

16. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Diese Vorschriften treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2011 in Kraft. Mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2010 treten die  
VANBest in der bis zum 31. Dezember 
2010 geltenden Fassung außer Kraft.

Abschnitt VI  
Erhebung eines Versorgungszuschlags

11. Abordnung von Beamten und Richtern 
zu einem anderen Dienstherrn ohne 
Versetzungsabsicht

11.1 Bei Abordnungen, die nicht mit dem 
Ziel der Versetzung erfolgen, sind Ver-
sorgungszuschläge von 30 v. H. der 
jeweiligen ruhegehaltfähigen Bezü-
ge zuzüglich der anteiligen jährlichen 
Sonderzahlung nach dem Recht des 
abordnenden Dienstherrn anzufordern 
bzw. zu zahlen. Für die Berechnung gel-
ten die Nrn. 14.2.3, 14.2.4.2 und 14.2.4.3 
der BayVV-Versorgung sinngemäß. Die 
Anforderung bzw. Zahlung der Versor-
gungszuschläge erfolgt jeweils zeitgleich 
mit der Anforderung bzw. der Erstattung 
der Aktivbezüge (Nrn. 6.4 bzw. 8.3). 
Nr. 6.8 gilt entsprechend.

11.2 Bei einer Abordnung ohne Versetzungs-
absicht, die dennoch im unmittelbaren 
Anschluss eine Versetzung nach sich 
zieht, ist der Versorgungszuschlag dem 
aufnehmenden Dienstherrn zurückzu-
zahlen bzw. vom abgebenden Dienst-
herrn zurückzufordern. Die Zeit der 
Abordnung wird sodann im Rahmen 
der Versorgungslastenteilung bei Ver-
setzung dem aufnehmenden Dienstherrn 
zugerechnet.

11.3 Der Versorgungszuschlag ist für Perso-
nen, deren Amts-, Dienst-, oder Beschäf-
tigungsverhältnis erstmals nach dem 31. 
Dezember 2007 begründet wurde, dem 
Sondervermögen „Versorgungsfonds 
des Freistaates Bayern“ anstelle des mo-
natlichen Pauschalbetrages zuzuführen 
(analog Art. 16 Abs. 2 BayVersRücklG).

12. Abordnung von Beamten und Richtern 
mit dem Ziel der Versetzung zu einem 
anderen Dienstherrn

 Bei Abordnungen mit dem Ziel der 
Versetzung ist grundsätzlich kein Ver-
sorgungszuschlag zu erheben bzw. zu 
zahlen, da die Zeit der Abordnung im 
Rahmen der Versorgungslastenteilung 
bei Versetzung grundsätzlich dem auf-
nehmenden Dienstherrn zugerechnet 
wird. Kommt es entgegen der ursprüng-
lichen Planungen nicht zu einer Verset-
zung, ist der Versorgungszuschlag nach-
träglich anzufordern bzw. zu zahlen.

13. Zuweisung (§ 20 BeamtStG) von Beam-
ten und Richtern

 Bei Zuweisungen gelten Nrn. 11.1 und 
11.3 sowie Nr. 9.1 Satz 2 entsprechend.
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17. Abordnungen, Versetzungen und Zu-
weisungen

17.1 Für Abordnungen, Versetzungen und 
Zuweisungen, die vor dem 1. Januar 
2011 ausgesprochen wurden, können 
die Vorschriften in der bis zum 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung weiter 
angewandt werden.

 Die getroffenen Vereinbarungen bzw. 
angewiesenen Buchungen dieser Ab-
ordnungen, Versetzungen und Zuwei-
sungen sind insbesondere bei einer Ver-
längerung der Abordnung, Versetzung 
oder Zuweisung an die neuen Vorschrif-
ten anzupassen.

17.2 Für Abordnungen, Versetzungen und 
Zuweisungen, die in der Zeit zwischen 
dem 1. Januar 2011 und dem 30. April 
2012 ausgesprochen wurden, gilt Nr. 17.1 
entsprechend.“

14. VV zu Art. 52 BayHO (Nutzungen und Sach-
bezüge) werden wie folgt geändert:

In Halbsatz 1 erhält der Klammerzusatz folgen-
de Fassung:

„(vgl. auch Art. 11 BayBesG)“.

15. VV zu Art. 54 BayHO (Baumaßnahmen, größe-
re Beschaffungen, größere Entwicklungsvor-
haben) werden wie folgt geändert:

In Nr. 1.4 werden in Satz 1 die Worte „gelten im 
Übrigen die Richtlinien für die Durchführung 
von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayern 
(RL-Bau) – Änderung 1999 – Gemeinsame Be-
kanntmachung der Bayerischen Staatsministe-
rien des Innern und der Finanzen vom 12. Fe-
bruar 1999 (AllMBl S. 221), zuletzt geändert 
mit IM-Bekanntmachung vom 18. September 
2002 (AllMBl S. 919)“ durch die Worte „gilt im 
Übrigen die Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien des Innern 
und der Finanzen zu Richtlinien für die Durch-
führung von Hochbauaufgaben des Freistaa-
tes Bayern – RL-Bau 2011 – vom 25. Mai 2011 
(AllMBl S. 309)“ ersetzt.

16. VV zu Art. 55 BayHO (Öffentliche Ausschrei-
bung, Verträge) werden wie folgt geändert:

16.1 In Nr. 1.3 erhält der Klammerzusatz folgende 
Fassung:

„(z. B. beschränkte Ausschreibung gemäß § 3 
Abs. 3 oder 4 VOB Teil A bzw. VOL Teil A)“

16.2 In Nr. 2.1.2 wird das Wort „Verdingungsord-
nung“ durch die Worte „Vergabe- und Ver-
tragsordnung“ ersetzt.

16.3 Nr. 2.1.3 erhält folgende Fassung:

„2.1.3 Richtlinien für die Berücksichtigung 
bevorzugter Bewerber bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge,“

16.4 In Nr. 3 wird das Wort „Verdingungsunterla-
gen“ durch das Wort „Vergabeunterlagen“ er-
setzt.

17. VV zu Art. 56 BayHO (Vorleistungen) werden 
wie folgt geändert:

Es wird folgende Nr. 7 angefügt:

„7. Vorleistungen bedürfen einer besonde-
ren Überwachung und Kennzeichnung. 
Sie sind deshalb kassentechnisch wie 
Abschlagszahlungen zu behandeln.“

18. VV zu Art. 57 BayHO (Verträge mit Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes) werden wie folgt 
geändert:

In Nr. 3.1 wird in Abs. 2 Satz 2 vor dem Wort 
„Nr.“ das Wort „VV“ eingefügt.

19. VV zu Art. 58 BayHO (Änderung von Verträ-
gen, Vergleiche) werden wie folgt geändert:

In Nr. 2.3 Satz 2 werden die Worte „30. März 
2004 (FMBl S. 80, StAnz Nr. 20)“ durch die 
Worte „22. Juni 2010 (FMBl S. 158)“ ersetzt.

20. VV zu Art. 59 BayHO (Veränderung von An-
sprüchen) werden wie folgt geändert:

Nr. 6.2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„6.2 Die Abstandnahme von der Rückforde-
rung überzahlter Bezüge, Versorgungs-
bezüge und entsprechender Geldleis-
tungen sowie Entgelte richtet sich 
ausschließlich nach den dienstrechtli-
chen Vorschriften.“

21. VV zu Art. 60 BayHO (Vorschüsse, Verwahrun-
gen) werden wie folgt geändert:

Nach dem Klammerzusatz werden folgende VV 
angefügt:

„VV zu Art. 60:

1. Die Festlegung der Buchungsstellen für 
Vorschüsse und Verwahrungen obliegt 
den Kassen.

2. Zu Absatz 1:

2.1 Auszahlungen dürfen keinesfalls als Vor-
schuss bewirkt werden, um damit eine 
mangels ausreichender Haushaltsmittel 
unzureichende Anordnungsbefugnis 
(VV Nr. 2.2 zu Art. 34) zu umgehen. Ab-
schlagsauszahlungen und Vorleistun-
gen sind nicht als Vorschüsse, sondern 
sogleich bei der zutreffenden Haus-
haltsstelle anzuordnen (VV Nr. 4.5.4 zu 
Art. 70).

2.2 Auszahlungen, die als Vorschuss nachge-
wiesen werden, können auf Vorschussbu-
chungsstellen mit Kassennummern oder 
Anordnungsstellennummern gebucht 
werden.

2.3 Auszahlungen, die als Vorschuss gebucht 
wurden, sind baldmöglichst, spätestens 
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23. VV zu Art. 70 BayHO (Zahlungen) werden wie 
folgt geändert:

23.1 In Nr. 13.1 werden die Worte „Beamte des höhe-
ren und gehobenen Dienstes“ durch die Worte 
„Beamte, die für ein Amt ab der Besoldungs-
gruppe A 10 qualifiziert sind,“ ersetzt.

23.2 In Nr. 13.3 werden die Worte „Beamten des 
mittleren Dienstes“ durch die Worte „Beamte, 
die für ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 7 
qualifiziert sind,“ ersetzt.

23.3 In Nr. 16.1.1 werden die Worte „die mindestens 
dem mittleren Dienst angehören“ durch die 
Worte „die mindestens für ein Amt ab der Be-
soldungsgruppe A 7 qualifiziert sind“ ersetzt.

II.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Verwaltungsvorschriften zur Haus-
haltssystematik des Freistaates Bayern (VV-BayHS) vom 
16. Oktober 2001 (FMBl S. 342, StAnz Nr. 44), zuletzt ge-
ändert durch Bekanntmachung vom 19. November 2009 
(FMBl S. 436, StAnz Nr. 49), wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I (Allgemeine Vorschriften zur 
Haushaltssystematik des Freistaates Bayern –  
AVBayHS) wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 3.7 Abs. 1, Nr. 3.7.1 Abs. 2 Aufzählungs-
zeichen 3 und 4 und Nr. 3.7.2 Abs. 6 Aufzäh-
lungszeichen 1 wird jeweils das Wort „Num-
mer“ durch das Wort „Nr.“ ersetzt.

1.2 In Nr. 4.1 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„Die Untergliederung nach Oberfunktionen 
bzw. Funktionen beginnt mit der Ziffer ‚1‘ in 
der zweiten bzw. dritten Stelle. Die Ziffer ‚0‘ ist 
in der zweiten und dritten Stelle für die Sum-
mierung der Oberfunktionen zur Hauptfunk-
tion bzw. der Funktionen zur Oberfunktion 
vorgesehen.“

1.3 In Nr. 4.3 wird das Wort „Nummer“ durch das 
Wort „Nr.“ ersetzt.

1.4 Nr. 4.4 wird wie folgt geändert:

1.4.1 In Abs. 1 Satz 1 wird im Klammerzusatz nach 
der Angabe „311“ das Komma und die Angabe 
„421“ gestrichen.

1.4.2 In Abs. 2 Satz 2 erhält der Klammerzusatz fol-
gende Fassung:

„(z. B. 313 Arbeitsschutz)“.

1.5 Nr. 4.5 erhält folgende Fassung:

„4.5 Die Zahlungsbeziehungen zu den öf-
fentlichen Unternehmen (vgl. Nr. 3.7.2) 
werden grundsätzlich bei den sachlich 
zutreffenden Funktionen nachgewie-
sen.“

2. Abschnitt II (Bayerischer Gruppierungsplan – 
BayGPl) wird wie folgt geändert:

2.1 Die Kurzdarstellung des BayGPl wird wie folgt 
geändert:

jedoch bis zu dem in Art. 60 Abs. 1 Satz 2 
genannten Zeitpunkt abzuwickeln. Dies 
gilt nicht für Zahlstellenvorschüsse, 
Handvorschüsse und Gehaltsvorschüs-
se. Die getroffenen Maßnahmen zur 
Aufklärung sind zu dokumentieren. Für 
die Abwicklung von Vorschüssen mit 
Kassennummern ist die jeweilige Kas-
se zuständig, die Abwicklung von Vor-
schüssen mit Anordnungsstellennum-
mern liegt im Verantwortungsbereich 
der anordnenden Dienststelle.

3. Zu Absatz 2:

3.1 Teileinzahlungen und Kostenvorschüs-
se sind nicht als Verwahrungen, sondern 
sogleich bei der zutreffenden Haus-
haltsstelle anzuordnen (VV Nr. 4.5.4 zu 
Art. 70).

3.2 Einzahlungen, die als Verwahrungen 
nachgewiesen werden, können auf Ver-
wahrbuchungsstellen mit Kassennum-
mern oder Anordnungsstellennummern 
gebucht werden.

3.3 Einzahlungen, die als Verwahrungen ge-
bucht wurden, sind baldmöglichst aufzu-
klären. Die getroffenen Maßnahmen zur 
Aufklärung sind zu dokumentieren. Für 
die Abwicklung von Verwahrungen mit 
Kassennummern ist die jeweilige Kasse 
zuständig, die Abwicklung von Verwah-
rungen mit Anordnungsstellennummern 
liegt im Verantwortungsbereich der an-
ordnenden Dienststelle.

3.4 Kann eine Verwahrbuchung mit einer 
Personenkontonummer bis zum Ablauf 
des zweiten auf die letzte Ist-Buchung 
folgenden Jahres nicht aufgeklärt wer-
den, ist der Verwahrbetrag auf ver-
mischte Einnahmen nachzuweisen. Für 
Berichtigungen gilt VV Nr. 2.1 Satz 1 zu 
Art. 35 BayHO. Allgemeine Annahme-
anordnung gilt hierfür als erteilt.

Dies gilt nicht für Verwahrungen

–  die als Sicherheiten bzw. Hinterlegun-
gen eingezahlt wurden,

–  von beschlagnahmten Geldern in 
Straf- und Bußgeldverfahren,

–  von Gefangenengeldern.

Das Staatsministerium der Finanzen 
kann weitere Ausnahmen zulassen.“

22. VV zu Art. 64 BayHO (Grundstücke) werden 
wie folgt geändert:

In Nr. 3.2.1 werden in Satz 1 die Worte „obers-
ten Dienstbehörden“ durch das Wort „Staatsmi-
nisterien“ und im letzten Satz die Worte „der 
zuständigen obersten Dienstbehörde“ durch 
die Worte „des zuständigen Staatsministe-
riums“ ersetzt.
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2.1.1 Die Gruppe „019 Sonstige“ wird aufgehoben.

2.1.2 Die Gruppe „058 Sportwettsteuer“ wird aufge-
hoben.

2.2 Der ausführliche Bayer. Gruppierungsplan 
(BayGPl) mit Festtiteln, Standarderläuterun-
gen und Zuordnungshinweisen wird wie folgt 
geändert:

2.2.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Ausführlicher Bayerischer Gruppierungsplan 
(BayGPl)“.

2.2.2 Die Gruppe „019 Sonstige“ wird aufgehoben.

2.2.3 Die Gruppe „058 Sportwettsteuer“ wird aufge-
hoben.

2.2.4 In der Gruppe „129 Sonstige“ wird folgender 
Festtitel angefügt:

„Fe s t t i te l

129 05 Energieeinspeisevergütungen

Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht kann der 
Vermerk ‚Die Umsatzsteuer kann von der Ein-
nahme abgesetzt werden.‘ ausgebracht wer-
den.“

2.2.5 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 231 
wird das Wort „Dienstbezüge“ durch das Wort 
„Bezüge“ ersetzt.

2.2.6 Gruppe 421 wird wie folgt geändert:

In der Standarderläuterung zu Festtitel 421 0. 
werden die Worte „und Wohnungsentschä-
digung“ gestrichen.

2.2.7 Gruppe 422 wird wie folgt geändert:

2.2.7.1 Die Zuordnungshinweise zu Gruppe 422 erhal-
ten folgende Fassung:

„Bezüge, Zulagen und Zuwendungen für plan-
mäßige Beamte, Richter und beamtete Hilfskräf-
te (einschließlich der Beamten auf Probe und auf 
Widerruf sowie einschließlich Dienstanfänger),

Grundgehalt, Strukturzulage, Amtszulagen, Zu-
lagen für besondere Berufsgruppen,

Familienzuschlag,

Zulagen gemäß Art. 51 bis 57 BayBesG:

–  Stellenzulagen,

–  Ausgleichszulagen,

–  Zulage für die Wahrnehmung befristeter 
Funktionen,

–  Zulage für die Wahrnehmung eines höherwer-
tigen Amtes,

–  Zulagen für besondere Erschwernisse,

–  besondere Zulagen für Richter,

–  Zulagen für Professoren und Juniorprofesso-
ren,

Zuschläge gemäß Art. 58 bis 60 BayBesG:

–  Zuschlag bei Altersteilzeit,

–  Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit,

–  Zuschläge zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit,

Mehrarbeitsvergütung,

Vergütung für Arbeitszeitguthaben (Art. 62  
BayBesG),

Leistungsbezüge,

Bezüge für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst,

jährliche Sonderzahlung,

vermögenswirksame Leistungen,

Zuschüsse zum Grundgehalt,

Aufwandsentschädigungen,

Jubiläumszuwendungen,

Nachversicherung für ausscheidende Beamte,

Schulbeihilfen,

Vergütungen für Nebentätigkeit,

Dienstkleidungszuschüsse, die zusammen mit 
den Bezügen ausbezahlt werden.“

2.2.7.2 Die Zuordnungshinweise zu Festtitel 422 2. 
erhalten folgende Fassung:

„Im Haushaltsplan sind die Stellen für Beamte 
auf Widerruf in einem Stellenplan auszubringen 
und nach den Besoldungsgruppen der Eingangs-
ämter zu gliedern, in das die Beamten auf Wi-
derruf nach Abschluss des Vorbereitungsdiens-
tes voraussichtlich eintreten. Sie sind zusätzlich 
getrennt nach Anwärtern und Dienstanfängern 
auszubringen. Dabei sind Zugänge und Abgän-
ge zu erläutern. Stellen für Rechtsreferendare 
sind im Stellenplan auszubringen; Zugänge und 
Abgänge sind zu erläutern.“

2.2.7.3 In den Zuordnungshinweisen zu Festtitel 422 3. 
werden die Worte „nach Besoldungsgruppen, 
zumindest jedoch nach Laufbahngruppen“ ge-
strichen.

2.2.7.4 Festtitel 422 43 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

422 43  Ausgleichszahlungen gemäß 
Art. 62 BayBesG“.

2.2.7.5 Festtitel 422 45 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

422 45 Leistungsbezüge für Beamte“.

2.2.8 Der Zuordnungshinweis zu Gruppe 424 erhält 
folgende Fassung:

„Zuführungen an das Sondervermögen ‚Ver-
sorgungsrücklage des Freistaates Bayern’ nach 
dem Gesetz über die Bildung von Versorgungs-
rücklagen im Freistaat Bayern.“

2.2.9 Gruppe 428 wird wie folgt geändert:
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2.2.15 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 519 
werden in Abs. 2 Satz 2 die Worte „bis zu 
25 000 € im Einzelfall“ durch die Worte „bis 
zu einschließlich 100 000 € pro Liegenschaft 
und Jahr“ ersetzt.

3. Abschnitt III (Funktionenplan – FPl) wird wie 
folgt geändert:

Der bisherige Funktionenplan (FPl) und der 
ausführliche Funktionenplan mit Zuordnungs-
hinweisen wird durch die Anlage 3 dieser Be-
kanntmachung ersetzt.

III.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen zu den Haushaltstechnischen Richtlinien 
des Freistaates Bayern (Haushaltsaufstellungsrichtlinien 
– HaR) vom 22. Februar 2008 (FMBl S. 75) wird wie folgt 
geändert:

1. Nr. 14 wird wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 14.1.2 Abs. 2 und Nr. 14.1.3 Abs. 2 Satz 1 
werden jeweils das Wort „durchschnittlichen“ 
durch das Wort „Durchschnittlichen“ ersetzt.

1.2 In Nr. 14.3 werden jeweils die Worte „Leis-
tungszulagen und Leistungsprämien“ durch 
das Wort „Leistungsbezüge“ ersetzt.

2. Nr. 15 wird wie folgt geändert:

2.1 In Nr. 15.2 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende 
Fassung:

„Mit einer Amtszulage (Art. 34 Abs. 1  
BayBesG), mit einer Zulage für besondere Be-
rufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG) oder mit 
einer besonderen Amtszulage (Art. 27 Abs. 3 
BayBesG) ausgestattete Planstellen sowie Plan-
stellen, für die besondere Stellenobergrenzen 
gelten, sind gesondert auszubringen; dies gilt 
auch für Planstellen mit einer besonderen 
Zulage für Richter (Art. 56 BayBesG) und für 
Planstellen mit einer Stellenzulage (Art. 51  
BayBesG), soweit der Ausweis der Stellen-
zulage im Haushaltsplan durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung vorgeschrieben ist. Auf die 
gesonderte Ausweisung von Amtszulagen und 
Zulagen für besondere Berufsgruppen kann 
verzichtet werden, wenn die Amtszulage bzw. 
die Zulage für besondere Berufsgruppen kraft 
Gesetzes allen Beamten eines bestimmten Am-
tes zusteht.“

2.2 Die Nrn. 15.3 und 15.4 erhalten folgende Fas-
sung:

„15.3 Stellenplan für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst

 Auf VV Nr. 5.2 zu Art. 17 BayHO wird 
hingewiesen.

15.4 Stellenplan für abgeordnete Beamte

 Auf VV Nr. 5.3 zu Art. 17 BayHO wird 
hingewiesen.“

2.3 Nr. 15.7 Satz 2 wird aufgehoben.

2.2.9.1 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 428 
wird nach dem Wort „Tarifliche“ ein Komma 
und das Wort „außer-“ eingefügt.

2.2.9.2 Der Festtitel 428 07 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

428 07  Entgelte der Arbeitnehmer (Be-
setzung von Stellen für planmä-
ßige Beamte oder Richter mit 
Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-
Budget])

   S t a n d a r d e r l äu t e r u n g :

    Entgelte einschließlich Zula-
gen und Jahressonderzahlung 
sowie Arbeitgeberanteil zur So-
zialversicherung und Umlage 
zur Zusatzversorgung.“

2.2.9.3 In Festtitel 428 1. wird vor dem letzten Absatz 
das Wort „ St a nda r der läuter u ng:“einge-
fügt.

2.2.9.4 Festtitel (für Rechenzentren und große DV-
Projekte) 428 99 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l  (für Rechenzentren und große 
DV-Projekte)

428 99  Entgelte für sonstige Hilfsleis-
tungen durch Arbeitnehmer“.

2.2.10 Im Zuordnungshinweis zu Gruppe 429 wird 
die Angabe „427“ durch die Angabe „428“ er-
setzt.

2.2.11 Der Zuordnungshinweis zu Gruppe 434 erhält 
folgende Fassung:

„Zuführungen an das Sondervermögen ‚Ver-
sorgungsrücklage des Freistaates Bayern’ nach 
dem Gesetz über die Bildung von Versorgungs-
rücklagen im Freistaat Bayern.“

2.2.12 Gruppe 443 wird wie folgt geändert:

2.2.12.1 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 443 
werden die Worte „Ergänzende Fürsorgeleis-
tungen für Beamte nach Art. 97 BayBG (Bal-
lungsraumzulage)“ durch die Worte „Ballungs-
raumzulage gemäß Art. 94 BayBesG“ ersetzt.

2.2.12.2 Festtitel 443 15 erhält folgende Fassung:

„Fe s t t i te l

443 15  Ballungsraumzulage gemäß 
Art. 94 BayBesG“.

2.2.13 In der Gruppe 459 werden die Zuordnungshin-
weise wie folgt geändert: 

2.2.13.1 Im Klammerzusatz wird das Wort „Dienstbe-
züge“ durch das Wort „Bezüge“ ersetzt.

2.2.13.2 Die Worte „an Beamte“ werden gestrichen.

2.2.14 In den Zuordnungshinweisen zu Gruppe 514 
werden im letzten Satz in der Aufzählung die 
Worte „und Dienstbekleidungszuschüsse“ ge-
strichen und das Wort „Bekleidungsabfindun-
gen“ durch das Wort „Dienstkleidungszuschüs-
se“ ersetzt.
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2.4 In Nr. 15.8.2 Satz 3 werden die Worte „ihrer 
Laufbahn“ gestrichen.

2.5 Nr. 15.9.5 wird wie folgt geändert:

2.5.1 In Satz 1 werden die Worte „den Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Haushalt“ durch die 
Worte „Art. 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz“ ersetzt.

2.5.2 In Satz 2 wird nach dem Wort „zulässig“ der 
Klammerzusatz „(zwei Doppelhaushalte)“ ein-
gefügt.

3. Nr. 16 wird wie folgt geändert:

3.1 In Nr. 16.4.1 Abs. 2 Satz 1 wird der Betrag 
„25 000 €“ durch den Betrag „100 000 €“ er-
setzt.

3.2 In Nr. 16.5 werden nach dem Festtitel „526 4.“ 
das Komma und der Festtitel „526 66“ gestri-
chen.

4. Nr. 19.1.2 Satz 2 Aufzählungszeichen 3 wird 
wie folgt gefasst:

„ • nur schadstoffarme Kraftfahrzeuge mit 
möglichst geringem Treibstoffverbrauch 
sowie einer überdurchschnittlich guten 
CO2-Effizienzklasse gemäß Energie-
verbrauchskennzeichnungsverordnung 
beschafft werden dürfen, deren Motoren 
mindestens der Abgasnorm EURO 5 ent-
sprechen.“

5. Nr. 6 der Anlage 1 (Anleitung über Haushalts-
vermerke) erhält folgende Fassung:

„6. Personalausgabenverstärkungsver-
merk

 Die Zweckbestimmung und der Vermerk 
bei Titel 461 01 der Sammelkapitel ‚Sam-
melansätze für den Gesamtbereich des 
Epl. ..‘ soll wie folgt gefasst werden:

 Zur Verstärkung der Personalausgaben 
des Epl.

 Der Ansatz dient der Verstärkung der 
Tit. 421 01 bis 422 49 (ohne der Titel in-
nerhalb von Titelgruppen und ohne der 
Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der 
Tit. 428 01 bis 428 25 (ohne der Tit. 428 12 
– AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam 
bewirtschaftete Personalausgaben dürfen 
nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- 
und Tariferhöhungen verstärkt werden. 
Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 
(Ballungsraumzulage) verstärkt werden. 
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den 
einschlägigen Titeln und Kapiteln.“

IV. Inkrafttreten

1. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 2012 in 
Kraft.

2. Abweichend von Nr. 1 treten

2.1 Abschnitt I

2.1.1 Nr. 5 mit Wirkung vom 1. Dezember 2010,

2.1.2 Nr. 13.4 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 und

2.2 Abschnitt II Nr. 3 am 1. Januar 2013 in Kraft. 
Der neu gefasste Funktionenplan ist erst malig 
bei der Aufstellung und beim Vollzug des 
Haushaltsplans 2013 anzuwenden.

Weiger t  
Ministerialdirektor

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 –  Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen

Anlage 2 – Muster 2 zu Art. 44 BayHO

Anlage 3 – III. Funktionenplan (FPI)
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Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  

- RdSchr. d. BMF v. 12. Januar 2011 II A 3 -H 1012-10/08/10004  

 

Als Anlage übersende ich eine überarbeitete Fassung der Arbeitsanleitung Einführung in 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Sie ersetzt die mit Rundschreiben des BMF v. 31. August 

1995 -II A 3 -H 1005 -23/95 -(GMBI 1995, S. 764) versandte Fassung aus dem Jahr 1995.  

 
Die Arbeitsanleitung ist vornehmlich für die Durchführung einzelwirtschaftlicher 

Untersuchungen bestimmt (vgl. VV Nr. 2.3 zu § 7 BHO). Es werden die Schritte einer 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Einzelnen erläutert und Hinweise zur Durchführung von 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gegeben. Gesamtwirtschaftliche Untersuchungen werden 

kurz dargestellt.  

 
Die Arbeitsanleitung richtet sich an jeden, der mit der Durchführung von 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen befasst wird, und soll so der Umsetzung des Grundsatzes 

der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (§ 7 BHO) dienen.  

 
Sie wird nicht als Teil der Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO herausgegeben, sondern stellt 

eine Empfehlung dar, die zur weiteren qualitativen Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beitragen soll.  

 
In die Überarbeitung sind Erfahrungen aus der Praxis und Prüfungserkenntnisse des BRH 

eingeflossen. Im Interesse einer kontinuierlichen Verbesserung des Instrumentariums für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und dessen verbreiteter Anwendung sollten Erfahrungen 

und Ergänzungsbedarf auch weiterhin mitgeteilt werden, um praxisnahe Anpassungen der 

Arbeitsanleitung zu ermöglichen.  

 
Die Arbeitsanleitung enthält grundsätzliche fachübergreifende Hilfestellungen. Sofern für 

bestimmte Fachthemen besondere Empfehlungen oder Regelungen für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen mit ressortübergreifender Bedeutung gegeben werden, 

sind diese zur Bearbeitung zusätzlich heranzuziehen. Auf Abschnitt E der Arbeitsanleitung 

wird insoweit Bezug genommen.  

 

Oberste Bundesbehörden  

Anlage 1
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A. Einleitung 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist eine Grundregel öffentlicher Haushaltswirtschaft. 
Danach ist die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden 
Mitteln (Ressourcen) anzustreben.  

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit umfasst das Sparsamkeits- und das Ergiebigkeitsprinzip: 

• Das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprinzip) verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit 
möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen.  

• Das Ergiebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten 
Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.  

Bei der Ausführung des Haushaltsplans steht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in seiner 
Ausprägung als Sparsamkeitsprinzip im Vordergrund. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
dienen dabei als Instrumente zur Umsetzung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit. 

§ 7 BHO schreibt für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor. Sachgerechte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
ermöglichen es den Entscheidungsträgern, wirtschaftlich zu handeln. Soweit Entscheidungen 
Einnahmen oder Ausgaben für den Bund verursachen, geht es um die Verwendung von 
Steuermitteln, Beiträgen und Gebühren. Im Umgang mit diesen Finanzmitteln bestehen 
besondere Sorgfaltspflichten sowie eine Dokumentationspflicht hinsichtlich der Beachtung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots.  

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die aus der gesetzlichen Verpflichtung zur 
wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung folgenden erforderlichen Überlegungen zur 
Durchführung einer finanzwirksamen Maßnahme ab. 

Sie unterstützen Entscheidungen, indem sie Transparenz schaffen über 

• alle vorhandenen Entscheidungsmöglichkeiten 
• den Entscheidungsumfang 
• die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung und 
• die Abhängigkeiten des Entscheidungsvorschlages von Annahmen und 

Rahmenbedingungen. 

Bei den nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteten öffentlichen Aufgaben werden die 
Ausgaben in der Regel die Einnahmen übersteigen. Der Bund hat jedoch in jedem Fall die 
ihm obliegenden Aufgaben so wirtschaftlich wie möglich wahrzunehmen. 

In Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planungsphase werden erwartete künftige Ein- 
und Auszahlungen abgebildet. Haushaltsmäßig spiegeln sich Ein- und Auszahlungen in den 
Ist-Ergebnissen der Titel wider. Dies gilt auch für realisierte Risiken, unabhängig davon, dass 
die für den Fall des Risikoeintritts zu erwartenden Ein- bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 
nicht in vollem Umfang als Einnahmen bzw. Ausgaben veranschlagt werden dürfen. Wenn im 
Folgenden die Begriffe Einnahmen/Ausgaben und Einzahlungen/Auszahlungen aus 
Vereinfachungsgründen synonym verwendet werden, ist stets zu beachten, dass die erwarteten 
Risiken hier grundsätzlich mit umfasst sind.  
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B. Grundsätzliches zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

I. Erforderlichkeit 

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 BHO sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen.  

Finanzwirksam ist eine Maßnahme, wenn sie die Einnahmen oder die Ausgaben des 
Bundeshaushaltes unmittelbar oder mittelbar beeinflusst. Sie ist ein auf der Grundlage eines 
verantwortlichen Entscheidungsprozesses beruhendes Handeln der Verwaltung, mit dem 
innerhalb einer begrenzten Zeitspanne ein vorab definiertes Ziel erreicht werden soll. Dazu 
gehört auch die Beibehaltung des Status quo. Finanzwirksame Maßnahmen sind unter 
anderem: 

• organisatorische Maßnahmen (z. B. Reorganisation der Arbeitsabläufe) 
• alternative Formen der Aufgabenerledigung [z. B. Ausgliederung, Privatisierung, 

Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)] 
• Finanzierungsalternativen 
• Rationalisierungsinvestitionen  
• neue Investitionsvorhaben 
• Beschaffung und Erwerb von beweglichen Gegenständen (z. B. Erst- und 

Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Verbrauchsmaterialien, Geräten, 
Kfz, Mobiliar) einschließlich alternativer Beschaffungsformen (z. B. Kauf, Leasing, 
Miete) 

• Nutzung von Immobilien (z. B. Standortentscheidungen, Entscheidungen über die 
Form der Unterbringung, Baumaßnahmen) 

• Öffentlichkeitsarbeit/Fachinformationen 
• Gesetze und verwaltungsinterne Regelungen mit finanziellen Auswirkungen 
• Förderprogramme und Einzelförderungen 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die Grundlage für die Entscheidung über das „Ob“ 
(z. B. Ersatzbeschaffung ja/nein; Erforderlichkeit von neuen Investitionsvorhaben) und das 
„Wie“ einer Maßnahme (z. B. Kauf, Leasing, eigene Aufgabenwahrnehmung, Ausgliederung, 
ÖPP).  

Zum Teil lassen sich finanzwirksame Maßnahmen direkt aus den zu erbringenden Aufgaben 
des Bundes ableiten, zum Teil sind sie unterstützend erforderlich, um die 
Aufgabenwahrnehmung des Bundes sicherzustellen (z. B. Unterbringung des zur 
Aufgabenwahrnehmung notwendigen eigenen Personals oder Materials).   

II. Angemessenheit 

Die gewählte Form der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung soll in Methodik und Aufwand im 
Verhältnis zur finanzwirksamen Maßnahme angemessen sein („Wirtschaftlichkeit der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung“). 

Erfahrungsgemäß entstehen oft Schwierigkeiten hinsichtlich des Betrachtungsumfangs, das 
heißt, des inhaltlichen Betrachtungsgegenstandes der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei 
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kommt es darauf an, sich an den Zielen der finanzwirksamen Maßnahme zu orientieren. Diese 
bilden die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Steht z. B. eine Entscheidung 
darüber an, wie eine bislang von einer Behörde wahrgenommene Aufgabe zukünftig erfüllt 
werden soll - weiterhin von der Behörde oder durch einen privaten Anbieter -, ist damit 
gleichzeitig auch die Entscheidung über alle damit zusammenhängenden personellen, 
infrastrukturellen und organisatorischen Fragestellungen verbunden. Eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat sich dementsprechend auch mit diesen Aspekten zu 
beschäftigten.  

Je nach Zielbildung kann die Zusammenfassung einer Vielzahl von finanzwirksamen 
Maßnahmen in einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung angemessen sein.  

Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Komplexität der Aufgabe und die Kenntnisse 
über die Auswirkungen und Abhängigkeiten der Aufgabenwahrnehmung bestimmt. Es ist 
darauf zu achten, dass der Aufwand für Datenermittlung, Dokumentation, etc. und die durch 
die anstehende Entscheidung erzielbaren Effekte in einem angemessenen Verhältnis stehen.  

III. Zuständigkeiten 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind grundsätzlich von der Organisationseinheit 
durchzuführen, die mit der Maßnahme befasst ist. Die Beauftragten für den Haushalt (§ 9 
BHO) entscheiden, über welche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sie zu unterrichten sind. 
Sie können sich an den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beteiligen.  

IV. Betrachtungsperspektive 

Bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist grundsätzlich die Interessenlage des Bundes als 
handelnde Gebietskörperschaft zugrunde zu legen. In den meisten Fällen wird es gleichwohl 
ausreichend sein, wenn sich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung auf die finanziellen 
Auswirkungen für einzelne Organisationseinheiten (z. B. ein Ressort) beschränkt. Ist jedoch 
erkennbar, dass diese Beschränkung im Hinblick auf den Bundeshaushalt finanzielle 
Auswirkungen unberücksichtigt lässt und somit ggf. zu insgesamt unwirtschaftlichen 
Maßnahmen führt, ist die angemessene Berücksichtigung aller Effekte erforderlich und die 
Betrachtungsperspektive zu erweitern. Die Ermittlung der Effekte, die bei anderen 
Organisationseinheiten (z. B. Ressorts) eintreten könnten, sollte im Einvernehmen zwischen 
den Betroffenen erfolgen.  

Bei erheblichen Auswirkungen auf mehrere Gebietskörperschaften ist eine gesamtstaatliche 
Sicht zugrunde zu legen. 

Zur Möglichkeit der Berücksichtigung von Steuerrückflüssen bei ÖPP-Projekten wird auf das 
BMF-Rundschreiben zur Bekanntgabe des „Leitfaden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei 
PPP-Projekten“ vom 20. August 2007 - II A 3 - H 1000/06/0003 - verwiesen (vgl. Abschnitt 
E).  
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V. Betrachtungszeitraum und Restwerte 

Bei der Festlegung des Betrachtungszeitraums, auf den sich die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beziehen soll, sind folgende Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen: 

• Es ist mindestens ein Betrachtungszeitraum zu wählen, in dem die gesetzten Ziele 
erreichbar sind.  

• Bei Daueraufgaben ist ein angemessen repräsentativer und ökonomisch sinnvoller 
Zeitraum zu wählen (z. B. Innovationszyklen). 

• Eine gewisse Planungssicherheit muss gegeben sein. Ist unklar, ob beispielsweise 
Mengenziele auch zukünftig weiter bestehen, kann dies im Rahmen der Prognose 
berücksichtigt werden. Das heißt nicht, dass absolute Sicherheit bestehen muss. 
Erforderlich ist eine ausreichend lange realistische Prognose als Basis für die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. 

• Es soll eine Transparenz über alle finanziellen Auswirkungen der anstehenden 
Entscheidung geschaffen werden.  

• Der gewählte Betrachtungszeitraum ist für alle Handlungsalternativen gleichermaßen 
zugrunde zu legen.  

Je länger der Betrachtungszeitraum ist, desto mehr Informationen können in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit berücksichtigt werden. Eine Investition (z. B. der Kauf 
oder Neubau eines Gebäudes) wird sich regelmäßig erst innerhalb eines ausreichend langen 
Zeitraums amortisieren können. Die Festlegung auf einen zu kurzen Betrachtungszeitraum 
könnte daher eine im Vergleich zur Miete wirtschaftliche Investition unwirtschaftlich 
erscheinen lassen.   

Auf der anderen Seite wird die Datengrundlage regelmäßig umso weniger belastbar sein, je 
weiter der Betrachtungszeitraum reicht. 

Da bei der nachfolgend erläuterten Kapitalwertmethode Einzahlungen und Auszahlungen 
miteinander verglichen werden, sind ggf. vorhandene Restwerte zu berücksichtigen, wenn sie 
sich zwischen den zu untersuchenden Handlungsalternativen erkennbar unterscheiden. Dies 
gilt auch dann, wenn z. B. Wirtschaftsgüter tatsächlich über den Betrachtungszeitraum 
(repräsentativer Betrachtungszeitraum bei Daueraufgaben) hinaus genutzt werden sollen und 
daher eine Veräußerung nicht geplant ist. Die Berechnung des Restwertes kann in diesem Fall 
beispielsweise auf der Basis des Marktwertes (am Ende des Betrachtungszeitraums) oder auf 
der Basis des Nutzens (z.B. vermiedene Investition), den die Verwaltung aus den verwendeten 
Wirtschaftsgütern ziehen kann, (für den Zeitraum, der über den Betrachtungszeitraum hinaus 
reicht) erfolgen.  

VI. Überblick über Methoden 

Bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist die nach den Erfordernissen 
des Einzelfalls einfachste und wirtschaftlichste Methode anzuwenden (vgl. VV Nr. 2.3.1 zu 
§ 7 BHO).  

Je nach Umfang der Maßnahmewirkungen lassen sich die Verfahren grundsätzlich einteilen 
in: 



FMBl Nr. 6/2012238

6

• einzelwirtschaftliche Verfahren für Maßnahmen mit nur geringen und damit zu 
vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Bedarfsdeckung für 
die eigene Verwaltung) und 

• gesamtwirtschaftliche Verfahren für Maßnahmen mit nicht zu vernachlässigenden  
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (z. B. Bundesverkehrswegeplanung1 oder 
Förderprogramme2). 

Welches Verfahren anzuwenden ist, bestimmt sich  
• nach der Art der Maßnahme,  
• dem mit der Maßnahme verfolgten Ziel und  
• den mit der Maßnahme verbundenen Auswirkungen. 

Verfahren einzelwirtschaftliche 
Betrachtung 

gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung 

monetäre Bewertung Kapitalwertmethode  Kosten-Nutzen-Analyse 

nicht monetäre 
Bewertung 

Nutzwertanalyse Nutzwertanalyse im 
Rahmen der Kosten-
Nutzen-Analyse

Zusätzlich unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der Bewertung der Maß-
nahmewirkungen. Die monetären Verfahren rechnen in Geldeinheiten, die nicht-monetären 
Verfahren vergleichen anhand von Bewertungspunkten.

Monetäre Verfahren können mit der Nutzwertanalyse kombiniert eingesetzt werden. Eine 
Nutzwertanalyse ohne die Verbindung mit einer monetären Bewertung ist im Regelfall nicht 
ausreichend.  

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse handelt es sich um ein Verfahren, bei dem im Allgemeinen 
die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft dargestellt werden. Ihr kann als Rechenverfahren 
die Kapitalwertmethode zugrunde gelegt werden. Ein Beispiel sind 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für die Bundesverkehrswegeplanung. 

Diese Arbeitsanleitung behandelt im Wesentlichen die einzelwirtschaftlichen Verfahren. Die 
Kosten-Nutzen-Analyse sowie eine mögliche Vorgehensweise bei Förderprogrammen werden 
nur knapp skizziert.  

Auf Verfahren zur Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben und ggf. zur Kostenermittlung 
wird ebenfalls nicht weiter eingegangen. Bei der Durchführung der Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen kann in geeigneten Fällen auf standardisierte Werte zurückgegriffen werden, 
wenn dies sachgerecht und angemessen ist (z. B. durch Verwendung von  

                                               
1 Vgl. Abschnitt C. V. 2. 
2 Vgl. Abschnitt C. V. 3. 
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Personalkostensätzen, die mit jährlichem Rundschreiben des BMF3 bekannt gemacht werden). 
Ebenso können begründete eigene Schätzwerte zugrunde gelegt werden. Für die 
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen können des Weiteren grundsätzlich alle 
belegbaren und mit angemessenem Aufwand nutzbaren Quellen herangezogen werden, sofern 
die daraus gewonnenen Daten für den Zweck sachgerecht und angemessen sind.  

VII. Diskontierungszinssatz 

Der anzuwendende Kalkulationszinssatz für die Diskontierung bei einzelwirtschaftlichen 
Maßnahmen wird vom BMF mittels Rundschreiben herausgegeben3.   

Entsprechend dieses Rundschreibens sollen die Zinssätze für gleiche Laufzeiten und Stichtage 
immer dann zugrunde gelegt werden, wenn es sich um finanziell bedeutsame und 
längerfristige Maßnahmen handelt, für die Handlungsalternativen mit einem wesentlichen 
privaten Finanzierungsanteil infrage kommen. Andernfalls kann der im Rundschreiben 
aufgeführte Durchschnittszinssatz verwendet werden.

Die im Internetangebot der Deutschen Bundesbank verfügbaren Zinssätze der 
Zinsstrukturkurve werden täglich aktualisiert. Der Durchschnittszinssatz wird regelmäßig mit 
dem BMF - Rundschreiben angepasst. Eine Aktualisierung des in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verwendeten Zinssatzes ist zeitnah vor der Entscheidung 
erforderlich.  

Bei monetärer Betrachtung von Maßnahmen mit nicht zu vernachlässigenden 
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind gesonderte Zinssätze zugrunde zu legen, die von 
den Ressorts aus gesamtwirtschaftlichen Kriterien abzuleiten und mit dem BMF abzustimmen 
sind.  

Die Verwendung von gesonderten Zinssätzen bei Maßnahmen mit nicht zu 
vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ist in der Regel nur (im 
Rahmen der in Abschnitt C., V. 2. beschriebenen Kosten-Nutzen-Analyse) bei bestimmten 
gesamtwirtschaftlichen Projekten, bei denen Nutzen monetarisierbar sind (z. B. 
Bundesverkehrswege), erforderlich. Die Verwendung einer Kosten-Nutzen-Analyse wird nur 
in seltenen Fällen für den Einsatz bei Förderprogrammen angemessen sein (vgl. Abschnitt C., 
V. 3.). 

VIII. Abgrenzung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Sowohl Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als auch Kosten- und Leistungsrechnungen dienen 
dem Ziel der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung des Bundes.  

                                               
3  Seit 1999 werden die Personalkostensätze des Bundes für Kostenberechnungen/  
   Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die Sachkostenpauschale eines Arbeitsplatzes in der Bundesverwaltung für  
   Kostenberechnungen/Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Kalkulationszinssätze für  
   Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) unter Mitwirkung des  
   Bundesministeriums des Innern (BMI) herausgegeben. Sie können dem Internetangebot des BMF entnommen  
   werden. Zinssätze für Kapitalmarkttransaktionen sind von diesem Rundschreiben nicht umfasst. 
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Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Erfassung, Verteilung und Zurechnung 
der Kosten, die bei der Erstellung bzw. Verwertung der Verwaltungsleistungen anfallen.  

Unter Kosten versteht man den Wert verbrauchter Güter und in Anspruch genommener 
Dienstleistungen zur Erstellung von Leistungen. Ob dabei »Geld« ausgegeben wird oder 
nicht, ist für den Kostenbegriff unwesentlich.  

Leistung ist Ausdruck für die Menge und den Wert der erzeugten Güter und Dienstleistungen. 
Dazu zählen Leistungen für Dritte (andere Verwaltungseinheiten, Bürger), aber auch solche, 
die intern selbst benötigt werden (z. B. Produkte der Hausdruckerei, des Archivs usw.).  

Der Erfolg einer Periode kann durch die Gegenüberstellung von Kosten und Leistungen 
ermittelt werden. 

Während die Kapitalwertrechnung im engeren Sinne im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unmittelbar entscheidungsorientiert ist, bildet die Kosten- 
und Leistungsrechnung den periodischen Ressourcenverbrauch ab und dient somit der 
permanenten Kostenkontrolle und der Kalkulation bestimmter Leistungen. Ein definierter 
„Betrachtungszeitraum“ ist ihr deshalb fremd.  

Werden Entscheidungen über finanzwirksame Maßnahmen getroffen, geht es um 
Entscheidungen über zukünftige Einnahmen und Ausgaben. Daten aus der Kosten- und 
Leistungsrechnung sollen daher für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Regel nicht 
eingesetzt werden.   

Die Kosten- und Leistungsrechnung kann dazu herangezogen werden, möglicherweise 
vorhandenen Optimierungsbedarf frühzeitig zu erkennen, welcher dann mithilfe einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geprüft werden kann.   

IX. Vorgehensweise / Dokumentation 

Durch die Dokumentation soll der sich aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergebende 
Entscheidungsvorschlag nachvollziehbar und verständlich erläutert werden.  Es empfiehlt sich 
gemäß der im Folgenden (vgl. Abschnitt C) beschriebenen Schritte bei der Durchführung 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorzugehen und dies entsprechend darzustellen. Die 
Dokumentation soll die erforderliche Transparenz für die Entscheidung schaffen. Es muss 
nachvollziehbar sein, wovon der Entscheidungsvorschlag abhängt. Insbesondere muss 
deutlich werden, wie sich aus den Zielen die relevanten Handlungsalternativen ableiten. Die 
Dokumentation der Arbeitsschritte, der Annahmen, der Datenherkunft und des Ergebnisses 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist Voraussetzung für die anstehende Entscheidung sowie 
deren ggf. notwendiger Begründung, z. B. im Haushaltsaufstellungsverfahren gegenüber dem 
BMF oder dem Haushaltsgesetzgeber.  

Es empfiehlt sich, insbesondere bei größeren Vorhaben, bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
alle von der finanzwirksamen Maßnahme mittelbar oder unmittelbar betroffenen Bereiche zu 
beteiligen. Ressourcenengpässen, Fehleinschätzungen und ungenügender Berücksichtigung 
von Handlungsalternativen kann so frühzeitig entgegengewirkt werden.  
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C. Die wesentlichen Arbeitsschritte einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung in der Planungsphase einer 
finanzwirksamen Maßnahme 

I. Zeitpunkte, Anforderungen im Überblick 

§ 7 Abs. 2 BHO verlangt für alle finanzwirksamen Maßnahmen die Durchführung 
angemessener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Je komplexer und langfristiger eine 
vorgesehene Maßnahme ist, umso komplexer wird auch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
sein. 

Ihr Einsatz ist des Weiteren zu unterschiedlichen Zeitpunkten erforderlich. 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind durchzuführen, bevor Entscheidungen getroffen 
werden, die finanzielle Auswirkungen haben. Sie sind daher auch vor der Einleitung von 
Vergabeverfahren durchzuführen. Vergabeverfahren/Rahmenvereinbarungen ersetzen nicht 
eine vorherige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.  

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollen Entscheidungen vorbereiten, können sie aber nicht 
ersetzen. 
  
Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in der Planungsphase enthält in der Regel Aussagen zu 
folgenden Teilaspekten: 

• Analyse der Ausgangslage, 
• aus der Erfüllung notwendiger Aufgaben des Bundes abgeleitete Ziele (ggf. daraus 

abgeleitete Teilziele) und mögliche Zielkonflikte (auch bedingt durch die Ziele 
anderer finanzwirksamer Maßnahmen), 

• Betrachtungszeitraum unter Berücksichtigung des Zeitplanes für die Durchführung der 
Maßnahme, 

Bei der Planung 

Nach Abschluss der Maßnahme 
(abschließende Erfolgskontrolle) 

Ggf. bei der Durchführung (begleitende 
Erfolgskontrollen) 

Zeitpunkt für  
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  
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• Aufzeigen relevanter Handlungsalternativen (einschließlich dem »Fortführungsfall«, das 
heißt, wenn keine besondere Maßnahme erfolgt),  

• Prüfung der Eignung der einzelnen Handlungsalternativen zur Erreichung der Ziele 
unter Einbeziehung der rechtlichen, organisatorischen und personellen 
Rahmenbedingungen, 

• ausführliche Darstellung der weiter zu verfolgenden Handlungsalternativen und ihrer 
Rahmenbedingungen, Nutzen, monetären und ggf. nicht-monetären Aspekte, 

• Berücksichtigung der Risiken und der Risikoverteilung bei den einzelnen 
Handlungsalternativen, 

• Sensitivitätsanalyse zur Darstellung wie sich die der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
zugrunde liegenden Annahmen verändern müssten um eine andere Handlungs-
alternative vorteilhafter werden zu lassen, bzw. Szenarioanalyse zu den einzelnen 
Handlungsalternativen, 

• vollständige finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt, 
• Ergebnis und Entscheidungsempfehlung, 
• Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen. 

Bei einfachen Maßnahmen (z. B. kleinen Beschaffungsvorgängen) können einzelne Punkte 
entfallen, sofern die Nachvollziehbarkeit nach wie vor gewahrt wird.  

Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, und in sonstigen geeigneten 
Fällen (wenn eine Einflussnahme auf den weiteren Fortgang angezeigt erscheint) sind nach 
individuell festzulegenden Laufzeiten oder zu Zeitpunkten, an denen abgrenzbare Ergebnisse 
oder Teilrealisierungen einer Maßnahme zu erwarten sind, begleitende Erfolgskontrollen 
durchzuführen (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). Wie oft diese durchzuführen sind, ist von den 
Erfordernissen des Einzelfalls abhängig, insbesondere auch im Hinblick auf die gesamten 
Projektkosten.  

Hinzu kommt die fortlaufende gezielte Sammlung und Auswertung von Hinweisen und Daten 
zur ergänzenden Beurteilung der Entwicklung einer Maßnahme (laufende Beobachtungen vgl. 
VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). Diese ist jedoch im Gegensatz zur begleitenden Erfolgskontrolle 
kein umfassendes und systematisch angelegtes Prüfverfahren. 

Alle Maßnahmen sind nach ihrer Beendigung einer Erfolgskontrolle zur Überprüfung des 
erreichten Ergebnisses zu unterziehen (abschließende Erfolgskontrolle - vgl. VV Nr. 2.2 zu   
§ 7 BHO). 
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II. Analyse der Ausgangslage  

1. Analyse des Ist-Zustands 

Der Ist-Zustand ist zu erfassen sowie verständlich und vollständig darzustellen. Dabei sind 
mit angemessenem Aufwand alle Aspekte zu ermitteln und zu dokumentieren, die im 
Zusammenhang mit den Zielen der finanzwirksamen Maßnahme die Höhe der derzeitigen 
Einnahmen und Ausgaben direkt oder indirekt beeinflussen (z. B. Personal, Material, 
Infrastruktur, Betrieb, Arbeitsabläufe).  

Die Darstellung des Ist-Zustandes ist - aus Gründen der Angemessenheit und 
Nachvollziehbarkeit - nicht mit unnötigen Details oder Erläuterungen zu überfrachten. Es 
muss jedoch möglich sein, alle finanziellen Auswirkungen der in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung betrachteten Handlungsalternativen von der Ausgangslage 
abzuleiten.  

2. Analyse sich bereits abzeichnender Entwicklungen

Bei der Analyse der Ausgangslage wird es häufig sinnvoll und notwendig sein, nicht nur den 
gegenwärtigen Ist-Zustand, sondern auch frühzeitig eine sich abzeichnende Entwicklung zu 
analysieren.  

III. Ziele, mögliche Zielkonflikte und notwendige Ausgaben 

Die Darstellung der Ziele ist die Grundlage jeder Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei 
sollten, insbesondere bei längerfristigen Maßnahmen, ggf. mögliche Änderungen mit 
berücksichtigt werden.   

Es empfiehlt sich zunächst, die maßgeblichen Ziele der finanzwirksamen Maßnahme zu 
sammeln und zu strukturieren. Häufig werden die Ziele so allgemein formuliert sein, dass aus 
ihnen möglichst konkrete Teilziele als Unterziele abgeleitet werden müssen. Die Herleitung der 
Ziele einer finanzwirksamen Maßnahme sollte nachvollziehbar und schlüssig begründet sein. 
Der damit verbundene Aufwand sollte in jedem Fall im Verhältnis zur finanzwirksamen 
Maßnahme angemessen sein. 

Gemäß § 6 BHO dürfen bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans nur die 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt werden, die zur Erfüllung der 
Aufgaben des Bundes notwendig sind. Alle finanzwirksamen Maßnahmen müssen zur 
Erfüllung der Aufgaben des Bundes notwendig sein. Das bedeutet, dass Ziele von 
finanzwirksamen Maßnahmen aus diesen Aufgaben abgeleitet werden müssen. Es ist zu 
beschreiben, was mit einer finanzwirksamen Maßnahme erreicht werden soll und warum dies 
unter Einbeziehung des Ressourcenverbrauchs notwendig und nicht auch ein „Weniger“ 
ausreichend ist.  

Konflikte durch sich ausschließende Ziele sollten bereinigt werden, da sie später ein sinnvolles 
Lösungskonzept verhindern.  
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Das Festhalten an konkurrierenden Zielen (überwiegend bei gesamtwirtschaftlichen 
Maßnahmen relevant) ist zwar grundsätzlich möglich, erschwert allerdings den Projekterfolg, 
da durch die infrage kommenden Handlungsalternativen nicht alle Zielvorgaben erreicht werden 
können. Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen sind transparent zu machen.  

Nur wenn die Ziele inhaltlich und mengenmäßig ausreichend konkretisiert und vollständig 
sind, kann hierauf aufbauend geprüft werden, welche der relevanten Handlungsalternativen 
die Ziele erreichen und welche Handlungsalternative die wirtschaftlichste darstellt. In die 
Prüfung sind die rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen 
einzubeziehen. 

Es ist sinnvoll, sich bei der Konkretisierung von Zielen an folgenden Grundelementen zu 
orientieren. Die Ziele sollten: 

• lösungsneutral sein und möglichst funktional formuliert werden, das heißt, die Wege zur 
Erreichung der Ziele dürfen nicht vorweg genommen werden, 

• vollständig sein, das heißt, sie sollten alle wichtigen Anforderungen enthalten, 
• maßnahmenbezogen sein, das heißt, die Erfüllung muss durch die Maßnahme bewirkt 

und nicht nur als Nebenwirkung angestrebt werden, 
• umsetzbar sein,  
• möglichst präzise und verständlich sein, ggf. Aussagen zu Mengen, Volumina und 

Zeitrahmen enthalten. So können beispielsweise folgende Fragestellungen zur 
Konkretisierung von Zielen beitragen:    

o Wie viel Personal muss über die Jahre voraussichtlich ausgebildet werden?  
o Was soll das ausgebildete Personal hinterher können? 
o Bis wann soll was erledigt sein? 

• sich dabei am zu erreichenden Mindesterfordernis orientieren.  

Bei der Erarbeitung der Ziele sollten - zumindest bei komplexen finanzwirksamen 
Maßnahmen - die Fachabteilungen die Entscheidungsträger beraten. Dabei sollten auch die 
aus Erfolgskontrollen vergleichbarer finanzwirksamer Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse 
mit berücksichtigt werden.  

Nicht monetäre Ziele stellen häufig Mindestanforderungen dar, die nicht unterschritten 
werden dürfen.  

Im Idealfall ist es möglich, einen Mindestzielerreichungsgrad für alle Ziele zu definieren. 
Soweit gleichzeitig die übrigen mit der finanzwirksamen Maßnahme verbundenen Aspekte 
monetär erfassbar und anhand von Kapitalwerten darstellbar sind, ist allein der Kapitalwert 
der Handlungsalternativen, die alle Ziele erfüllen, miteinander zu vergleichen und als 
Entscheidungsvorschlag (vgl. Abschnitt C, VIII.) vorzulegen. In diesem Fall wäre dann keine 
Nutzwertanalyse erforderlich. 

Teilweise lassen sich jedoch aus übergeordneten (politischen) Zielen nur schwer konkrete 
Mindestwerte ableiten. In diesem Fall kann die Gegenüberstellung der jeweiligen 
Zielerreichungsgrade der relevanten Handlungsalternativen anhand einer Nutzwertanalyse 
zweckdienlich sein [vgl. Abschnitt C, V. 1. b)].  
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Bei der Festlegung der Ziele sind möglicherweise infrage kommende realistische 
Handlungsalternativen mit zu berücksichtigen.

IV. Relevante Handlungsalternativen 

1. Ermittlung der relevanten Handlungsalternativen 

Um eine wirtschaftliche Lösung zu erzielen, ist es von zentraler Bedeutung, dass zunächst 
sämtliche zur Zielerreichung grundsätzlich möglichen Handlungsalternativen ermittelt 
werden. Dabei sind alle denkbaren Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und die gesamte Art 
und Weise der derzeitigen Bedarfsdeckung kritisch zu hinterfragen. 

Anschließend sind diejenigen Handlungsalternativen als ungeeignet auszusondern, die 
offensichtlich die Erreichung sämtlicher Ziele (soweit keine konkurrierenden Ziele vorliegen)  

• nicht gewährleisten,  
• rechtlich unzulässig oder  
• nicht realisierbar sind.  

Vorabfestlegungen jährlicher Ausgabenobergrenzen oder fehlende Haushaltsmittel sind kein 
Aussonderungsgrund. 

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss als Ergebnis die wirtschaftlichste 
Handlungsalternative als Entscheidungsvorschlag unterbreiten. 

Die Aussonderung von Handlungsalternativen ist entsprechend der vorstehenden 
Ausführungen zu begründen und zu dokumentieren.  

2. Darstellung der relevanten Handlungsalternativen

Die verbleibenden Handlungsalternativen sind ausführlich darzustellen.   

Dabei sind alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte aufzuführen, z. B. auch 
möglicherweise entstehende Abhängigkeiten von industriellen Partnern. Die voraussichtlichen 
Einnahmen und Ausgaben dieser Handlungsalternativen sind vollständig zu ermitteln. 
Ausgangspunkt einer solchen Ermittlung ist im Regelfall die Ausgangslage. Auf dieser 
Grundlage ist sodann zu klären, wovon die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben der 
Handlungsalternativen abhängen. 

In geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben darzulegen, ob und 
inwieweit sie staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche 
Tätigkeiten nicht ebenso gut oder besser erbringen können (Interessenbekundungsverfahren 
gem. § 7 Abs. 2 Satz 3 BHO).4 

Zu den zu betrachtenden Ausgaben gehören auch die Ausgaben für vorhandene Ressourcen, 
die auf der Basis der einzelnen Alternativen nicht mehr benötigt werden und die nicht sofort 
oder nur sukzessive abgebaut werden können (sog. „Remanenzausgaben“). Diese sind in der 

                                               
4  Vgl. zum Interessenbekundungsverfahren VV Nr. 3 zu § 7 BHO 
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Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu berücksichtigen, solange sie anfallen (z. B. Ausgaben für 
vorhandenes Personal, Infrastruktur oder Sonstiges). Sie fallen nicht mehr an, wenn die nicht 
mehr benötigten Ressourcen haushaltswirksam abgebaut oder für eine andere finanzwirksame 
Maßnahme benötigt werden, für die andernfalls Neueinstellungen oder Neubeschaffungen 
vorgenommen werden müssten5. 
  
Alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen enthalten in der Planungsphase zwingend Annahmen. 
Alle Annahmen sind als solche ausdrücklich zu nennen. Es ist zu erläutern, warum die 
getroffenen Annahmen in der gewählten Ausprägung sachgerecht sind. Es sind für alle 
Handlungsalternativen einheitliche und vergleichbare Annahmen zu wählen. Ggf. ist 
darzustellen, warum eine Annahme in einer Handlungsalternative nicht oder nur in 
abgewandelter Form zugrunde gelegt werden kann.  

V. Wirtschaftlichkeitsberechnung bzw. -bewertung

Zur Verfügung stehen grundsätzlich einzelwirtschaftliche und gesamtwirtschaftlich orientierte 
Verfahren. 

1. Einzelwirtschaftliche Verfahren 

In dieser Arbeitsanleitung wird auf die Kapitalwertmethode (ggf. in Verbindung mit einer 
Nutzwertanalyse) als die im Regelfall zweckmäßigste Methode näher eingegangen. Dies 
schließt die Verwendung von anderen Methoden nicht generell aus.  

a)   Kapitalwertmethode als monetäre Berechnungsmethode 

Die Kapitalwertmethode ist immer dann anzuwenden, wenn  

• die Einnahmen und Ausgaben zu mehreren unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen,  
• die Zahlungsströme bei den betrachteten Alternativen unterschiedlich hoch und  
• mehrjährige Betrachtungen vorzunehmen sind.  

In der Regel wird bei unterjährigen Maßnahmen ohne Bezug zum Kapitalmarkt mit geringem 
finanziellem Volumen eine Diskontierung der verschiedenen Zahlungen nicht 
entscheidungsrelevant sein. In diesen Fällen ist ein reiner Einnahmen- und Ausgabenvergleich 
ausreichend.  

Bei der Kapitalwertmethode werden alle künftigen Ein- und Auszahlungen auf den gleichen 
Zeitpunkt (i. d. R. der Bezugszeitpunkt im aktuellen Jahr) hin abgezinst und damit als 
Kapitalwert vergleichbar gemacht. Dabei sollte als Bezugszeitpunkt der 
Entscheidungszeitpunkt gewählt werden.  

Für die Berechnung des Kapitalwertes sind alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen im 
gesamten Betrachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu ermitteln. Annahmen 
zu Preisentwicklungen, die zum Beispiel über die Ableitung von Indizes des Statistischen 
Bundesamts ermittelt werden, sind in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung explizit 
auszuweisen (zu der Behandlung von Restwerten vgl. Abschnitt B, V.). 
                                               
5 Dies ist dann Gegenstand einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die andere finanzwirksame  
  Maßnahme  
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Die Einzahlungen sollten positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt werden. 

Der Abzinsungsfaktor (vgl. Abschnitt F, Tabelle 1.1) ergibt sich aus der Formel: 

np
faktorAbzinsungs

)
100

1(

1

+
=

mit  p   =  Kalkulationszinssatz 
 n   =  Anzahl der Jahre zwischen Bezugszeitpunkt und Zahlung 
  Barwert =  Zeitwert x Abzinsungsfaktor 

Zahlungen, die vor dem Bezugszeitpunkt fällig sind, müssen entsprechend aufgezinst werden 
(vgl. Abschnitt F, Tabelle 1.2).6 Bereits getätigte Zahlungen, die nicht entscheidungsrelevant 
sind, werden nicht einbezogen.  

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fällig sind, kann dies durch 
Multiplikation des Barwertes mit einem Korrekturfaktor berücksichtigt werden (vgl. 
Abschnitt F, Tabelle 2.2). 

Wenn es absehbar entscheidungsrelevant ist, sollten die Abzinsungen genauer (z. B. 
monatsgenau oder noch präziser) vorgenommen werden.  

aa)   Diskontierungszinssatz  

Der für die jeweilige Fallgruppe anzuwendende nominale Kalkulationszinssatz für die 
Diskontierung wird vom BMF herausgegeben (vgl. Abschnitt B, VII.).  

ab)   Die Berechnung des Kapitalwertes im Einzelnen

(1) Erfassung der einmaligen Ein- und Auszahlungen 

Einmalige Ausgaben sind mit dem vollen Betrag im Jahr der Auszahlung anzusetzen. 
Einzahlungen, z. B. aus dem Verkauf von Gegenständen, sind entsprechend 
einzutragen. Für jede der Ein- und Auszahlungen ist der Barwert mittels des 
Abzinsungsfaktors zu ermitteln. Dieser kann aus Tabelle 1.1 (Abschnitt F) 
entnommen oder anhand der oben genannten Formel berechnet werden.  

Beispiel: 
  
Eine Zahlung über 100 000 €, fällig in zwei Jahren, hat bei 7 % Kalkulationszinssatz einen 
Barwert von 87 000 € (100 000 € x Abzinsungsfaktor 0,87). 

(2) Erfassung der laufenden Ein- und Auszahlungen 

Bei jährlich unterschiedlichen Beträgen sind die Jahresbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen für jedes Jahr des betrachteten Zeitraumes mit dem für das Jahr 

                                               
6 Dies ist nicht erforderlich, wenn der Bezugszeitpunkt auf den Entscheidungszeitpunkt fällt.  
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geltenden Abzinsungsfaktor aus Tabelle 1.1 (Abschnitt F) zu multiplizieren und 
ergeben jeweils wiederum den Barwert des betreffenden Jahres. Die Summe aller 
Barwerte der einzelnen Jahre ergibt den Barwert der betreffenden Position.  

Bei jährlich gleich bleibenden Beträgen vereinfacht sich die Berechnung durch 
Benutzung des (Renten-)Barwertfaktors (vgl. Abschnitt F, Tabelle 2.1), der die 
Zwischenberechnung der Barwerte pro Jahr überflüssig macht. 

Beispiel:  

Eine Gehaltszahlung von 70 000 € jährlich über zehn Jahre hat bei 4 % Abzinsung einen 
Barwert von 567 700 € (70 000 € x Barwertfaktor 8,11). 

(3) Ergebnisermittlung7

Der Kapitalwert der Maßnahme ergibt sich als Summe der Barwerte aller Positionen. 
Ist der Kapitalwert positiv, so ist die Maßnahme absolut wirtschaftlich. Absolute 
Wirtschaftlichkeit ist bei Maßnahmen der Bedarfsdeckung der Verwaltung in der 
Regel nicht erreichbar. 

Sind zwei oder mehrere Alternativen zu vergleichen, so ist diejenige mit dem 
höchsten Kapitalwert vorteilhafter (relative Wirtschaftlichkeit). Entscheidend ist die 
relative Wirtschaftlichkeit zwischen mehreren Alternativen. 

Werden nur Auszahlungen oder negative Kapitalwerte (Auszahlungen sind höher als 
Einzahlungen) betrachtet, so ist die Alternative mit dem betragsmäßig niedrigsten 
negativen Kapitalwert wirtschaftlicher (z. B. ist -10 > -100). Auch eine Alternative 
mit negativem Kapitalwert kann somit die wirtschaftlichste aller relevanten 
Handlungsalternativen sein. Die relative Wirtschaftlichkeit der Variante mit dem am 
wenigsten negativen Kapitalwert stellt den Regelfall in der Verwaltung dar. 

Beispiel: 

Nr. Ein-/ Auszahlungen Jahr 08 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1  -15.000  -15.000  
3 laufende Personalausgaben 2   -5.000  -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1  -10.000  -9.000 
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert)     1.000 

                                               
7 Bei der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit muss auch die jeweilige Zielerreichung mit berücksichtigt  
  werden (vgl. Tz. V. 1. c)). Wenn an dieser Stelle der Begriff „wirtschaftlich“ verwendet wird, so wird 
  hier aus Vereinfachungsgründen von gleicher Zielerreichung der Handlungsalternativen  
  ausgegangen. 
8 Bezugszeitpunkt  
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Kapitalwertberechnung anhand der oben beschriebenen Vorgehensweise (Schritte (1) bis (3) bei 
p=4% aus BMF- Rundschreiben):

Jahr 0 
Barwert Zahlung Nr. 1 [vgl. Schritt (1)] -100.000 
Barwert Zahlung Nr. 2 (laufende 
Personalausgaben 1) mittels 
Rentenbarwertfaktor [vgl. Schritt (2)] 

- 28.292 
[-15.000 ●1,8861] 

Barwerte aus Zahlungen Nr. 3 bis 5: 

 Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
Summe Zahlungen Nr. 3 bis 
5 

0 -15.000 -12.000 

Barwert je Jahr  0 -14.423 
[-15.000 ●0,9615] 

-11.095 
[-12.000 ●0,9246] 

Summe Barwerte  Nr.3 bis 5   - 25.518   

Kapitalwert [vgl. Schritt (3)] - 153.810   

Beispiel:  

Ein komplexes Beispiel mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms unter Anwendung der Zinssätze 
der Zinsstrukturkurve.   

Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 
1 Investitionsausgaben -100.000
2 laufende 

Personalausgaben 1 
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

3 laufende 
Personalausgaben 2 

-5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -5.000

4 laufende Sachausgaben 1 -10.000 -9.000 -7.500 -10.000 -9.000 -7.000 -10.000

5 Einnahmen aus 
Verkäufen (Restwert)  

Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve 0,00 0,65 1,12 1,55 1,94 2,29 2,59 2,87
Formel zur Berechnung des 

Barwerts je Jahr 
Barwert je Jahr -100.000 -29.806 -27.383 -25.305 -27.781 -25.003 -21.444 -24.609

Jahr)
100

turkurve Zinsstruklt. Zinssatz(1

Jahr jegen der ZahlunSumme

+



FMBl Nr. 6/2012 251

19

Nr. Ein-/Auszahlungen Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10 Jahr 11 Jahr 12 Jahr 13 Jahr 14 Jahr 15
1 Investitionsausgaben  
2 laufende 

Personalausgaben 1 
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

3 laufende 
Personalausgaben 2 

-4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -2.500 -5.000 -4.000 -4.000

4 laufende Sachausgaben 1 -9.000 -4.000 -10.000 -9.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000

5 Einnahmen aus Verkäufen 
(Restwert)  

35.000 50.000

Zinssatz lt. Zinsstrukturkurve 3,11 3,31 3,49 3,65 3,78 3,89 3,98 4,05
Formel zur Berechnung des 

Barwerts je Jahr 
  

Barwert je Jahr -21.916 -17.157 -21.288 -18.875 -17.618 -18.267 4.053 12.128

Kapitalwert -380.272 

b) Nutzwertanalyse als nicht monetäre Methode 

Anstelle der ausschließlich rechnerischen Ermittlung werden bei nicht monetären Methoden 
Vergleiche auf Basis von Bewertungspunkten zur Beurteilung eingesetzt. Bevor diese 
Überlegungen weiterverfolgt werden, sollte geprüft werden, ob eine Monetarisierung 
vollständig möglich ist.  

Auf den ersten Blick nicht monetäre Aspekte haben vielfach einen monetär erfassbaren 
Einfluss auf das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Beispielsweise kann sich die 
Qualität eines Wirtschaftsgutes auf dessen Langlebigkeit auswirken. Diese Langlebigkeit 
sollte dazu führen, dass weniger Ersatzbeschaffungen notwendig werden, was sich auch auf 
die monetäre Betrachtungsweise auswirken sollte.  

Teilweise lassen sich jedoch aus übergeordneten (politischen) Zielen nur schwer konkrete 
Mindestwerte ableiten. In diesem Fall kann die Gegenüberstellung der jeweiligen 
Zielerreichungsgrade der relevanten Handlungsalternativen anhand einer Nutzwertanalyse 
zweckdienlich sein.  

Es kann für den Entscheidungsträger daneben hilfreich sein, wenn zusätzlich zu deren 
prognostizierten monetären Auswirkungen die Darstellung von einzelnen Aspekten anhand 
einer Nutzwertanalyse erfolgt (z. B. Entfernung einer Dienststelle von einer anderen, 
vorgegebene Wartungsintervalle, etc.). 

Der Einfluss nicht monetärer Aspekte auf das monetäre Ergebnis sollte in jedem Fall mit 
angemessenem Aufwand prognostiziert werden. 

Jahr)
100

turkurve Zinsstruklt. Zinssatz(1

Jahr jegen der ZahlunSumme

+



FMBl Nr. 6/2012252

20

Die Durchführung einer Nutzwertanalyse umfasst folgende Schritte:  

(1) Festlegung und Gewichtung der Bewertungskriterien 

Die Kriterien, die zur Beurteilung der Maßnahme dienen, sind fachbereichsspezifisch 
festzulegen und entsprechend ihrer Bedeutung zu gewichten (Summe der Gewichte = 
100) und zu dokumentieren. Die einzelnen Bewertungskriterien sollen sich nach 
Möglichkeit nicht überschneiden, da ansonsten eine unbeabsichtigte 
Mehrfachanrechnung erfolgen könnte. Die einzelnen Kriterien sollten sich zudem 
nicht widersprechen. Der je Kriterium benutzte Maßstab zur Beurteilung ist so genau 
wie möglich festzuhalten. 

(2) Beurteilung der Handlungsalternative 

Für jede Handlungsalternative wird beurteilt, ob ein Kriterium zutrifft, teilweise 
zutrifft oder nicht zutrifft. Entsprechend sind zwischen 0 und 10 Punkte zu vergeben. 
Es ist empfehlenswert, die Beurteilung von mindestens zwei Personen(-gruppen) 
unabhängig voneinander durchführen zu lassen und die Ursachen von ggf. 
auftretenden Abweichungen zu ermitteln und zu dokumentieren.  

(3) Berechnung des Ergebnisses 

Der Teilnutzen einer Handlungsalternative hinsichtlich eines Kriteriums ergibt sich 
durch Multiplikation der Punkte und deren Gewichtung. Der Nutzwert einer 
Handlungsalternative errechnet sich aus der Addition aller zugehörigen Teilnutzen 
und dient als Vergleichsmaßstab zur Bewertung der Alternativen untereinander. 

Beispiel:  

Nutzwertanalyse (Teilnutzen = Gewicht x Punkte) 

c)   Zusammenfassung der monetären und der nicht monetären Bewertung 

Im Anschluss ist die monetäre Bewertung mit den Ergebnissen der Nutzwertanalyse 
zusammenzufassen.    

Um dem Entscheidungsträger eine ausreichende Grundlage für seine Entscheidung zu 
unterbreiten, ist das Ergebnis der monetären Betrachtung und der Nutzwertanalyse 
darzustellen und eine beschreibende Begründung für den Entscheidungsvorschlag damit zu 
verbinden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gewichtung der monetären Bewertung in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Gewichtung der qualitativen Bewertung steht. Sofern 

Kriterium Gewicht Alternative 1 Alternative 2 
  Punkte Teilnutzen Punkte Teilnutzen

A 

B 

C 

25 

25 

50 

5 

7 

6 

125 

175 

300 

7 

4 

8 

175 

100 

400 

Nutzwert   600  675 
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das Ergebnis nach Nutzwerten konträr zum Ergebnis bei der monetären Bewertung ausfällt, 
ist ein darauf beruhender Entscheidungsvorschlag vertieft zu begründen. 

Eine Verrechnung der monetären Werte mit den Ergebnissen der Nutzwertanalyse der 
einzelnen Alternativen ist nicht zulässig. 

2. Kosten-Nutzen-Analyse als gesamtwirtschaftliches Verfahren  

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist das umfassendste Verfahren zur Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung. Anders als bei den einzelwirtschaftlichen Verfahren findet im allgemeinen 
eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung statt, das heißt, alle positiven wie negativen 
Wirkungen der Maßnahme sind in Ansatz zu bringen, unabhängig davon, wo und bei wem sie 
anfallen. Je nach dem Grad der Erfassbarkeit und der Möglichkeit zur Monetarisierung lassen 
sich die aufzunehmenden Positionen gliedern in: 

• direkte Kosten/Nutzen,  
die aufgrund verfügbarer Marktpreise direkt ermittelbar sind (z. B. die 
Investitionskosten beim Autobahnbau), 

• indirekte Kosten/Nutzen, 
die erst über Vergleichsabschätzungen monetär zu ermitteln sind (z. B. die 
Lärmbelästigung durch eine Autobahn) und 

• nicht monetarisierbare Kosten/Nutzen, 
die über eine Vorteils-/Nachteilsdarstellung oder eine Nutzwertanalyse zu bewerten 
sind (z. B. Veränderung des Landschaftsbildes).  

Voraussetzung für den Einsatz der Kosten-Nutzen-Analyse ist eine für den Fachbereich 
spezifizierte Vorgabe, welche die Ziele, die zu erfassenden Maßnahmewirkungen, 
Bewertungsmaßstäbe etc. enthält, um die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse zu 
vereinfachen und eine übergreifende Vergleichbarkeit im Fachbereich sicherzustellen. Die 
Entwicklung dieser spezifischen gesamtwirtschaftlichen Vorgaben ist Aufgabe der jeweiligen 
Fachbereiche. 

Zeitlich unterschiedlich anfallende Kosten und Nutzen sind durch eine Rechnung mit 
Kapitalwerten [vgl. entsprechend Abschnitt C, V. Nr. 1 a)] zu berücksichtigen.  

Dabei gilt auch hier - wie bei dem einzelwirtschaftlichen Verfahren - [vgl. Abschnitt C, V.  
Nr. 1 b)], dass geprüft werden sollte, ob eine Monetarisierung nicht vollständig möglich ist 
(zum Diskontierungszinssatz vgl. Abschnitt B, VII.). 

3. Vorgehensweise bei Förderprogrammen  

Förderprogramme (z. B. sozialpolitische, familienpolitische, umweltpolitische Programme) 
haben oft primär Ziele, die sich einer monetären Bewertung entziehen. Die Programmziele 
sind i. d. R. allgemein verbal beschrieben (in Gesetzen, Regierungsbeschlüssen usw.) und 
müssen für ihre (wirtschaftliche) Umsetzung erst operationalisiert werden. Hierzu sind die 
Ziele in messbaren Größen, sog. Indikatoren bzw. Kennzahlen, abzubilden (z. B. über 
Umweltindikatoren, soziale Indikatoren, volkswirtschaftliche und demographische 
Indikatoren/Kennzahlen. Zur Bildung von Indikatoren vgl. Abschnitt C, VIII.). Die 
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Zielerreichung bzw. der Zielerreichungsgrad wird, die Eignung der gewählten Indikatoren 
vorausgesetzt, so messbar. 

Bei komplexen Maßnahmen kann eine Hierarchisierung der Ziele erforderlich sein (Teil- bzw. 
Unterziele). Bei der Operationalisierung sind auch mögliche Zielkonflikte (konkurrierende 
Ziele, gegenläufige bzw. sich ausschließende Ziele) zu identifizieren. 

Förderprogramme, die nicht auf einer gesetzlichen Leistungspflicht beruhen, folgen 
wirtschaftlich häufig dem Maximalprinzip, das heißt, mit einem vorgegebenen 
Haushaltsansatz soll eine größtmögliche Wirkung im Sinne der Zielsetzung der Förderung 
erzielt werden. Es sollte in diesen Fällen stets geprüft werden, ob die Ziele hinreichend auch 
mit weniger Mitteln erreicht werden können. So wird der Nutzenzuwachs (Grenznutzen) bei 
steigendem Mitteleinsatz oft geringer, das heißt, der Nutzenzuwachs verläuft nicht linear zu 
den aufgewendeten Mitteln. Programme sollten deshalb stets in geeigneten Zeitabständen 
evaluiert werden (vgl. hierzu Abschnitt D, Erfolgskontrollen). 

VI. Berücksichtigung von Risiken und Risikoverteilung 

Eine Bewertung der Risiken oder Risikokategorien9 und deren Auswirkung ist notwendig, um 
die erwarteten, in der Kapitalwertmethode zu berücksichtigenden Ein- und Auszahlungen 
realitätsnah bestimmen zu können. 

In der Planungsphase sind die realistischerweise zu erwartenden Werte für Ein- und 
Auszahlungen (Erwartungswerte)10 mit angemessenem Aufwand zu ermitteln. Der 
„Erwartungswert“ soll das im Durchschnitt zu erwartende projektspezifische Risiko 
beinhalten. Damit soll eine Über- oder Unterschätzung der zu erwartenden Ein- und 
Auszahlungen vermieden werden. Im Falle empirisch hergeleiteter Daten ist die Verwendung 
von Werten, die vom historischen (statistischen) Durchschnitt abweichen, zu begründen und 
zu dokumentieren. 

Im Hinblick auf die Angemessenheit der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung („Wirtschaftlichkeit 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung“) ist zwischen der Vorgehensweise bei finanziell 
bedeutsamen Maßnahmen und Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung zu 
unterscheiden.  

                                               
9 Für einige bedeutende Einzelrisiken oder Risikokategorien siehe beispielsweise „Leitfaden  
  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ (BMF-Rds. II A 3  H 1000/06/0003 vom 
  20. August 2007).  
10 Der Erwartungswert ist ein statistischer Fachbegriff (Stochastik). Er ergibt sich aus dem Mittelwert 
   der empirisch gewonnenen Häufigkeitsverteilung bei gleichartigen Maßnahmen. Abweichungen vom  
   Erwartungswert (positiv oder negativ) sind „zufällig“. Der Begriff wird hier in einem erweiterten Sinne  
   verwendet, so dass er im Falle nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand empirisch  
   herleitbarer Werte auch fundierte (Experten-) Einschätzungen zur Höhe der erwarteten Ein- bzw.  
   Auszahlungen mit umfasst. 
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1. Vorgehensweise bei finanziell bedeutsamen Maßnahmen  

Bei finanziell bedeutsamen  Maßnahmen (z. B. Infrastruktur, Rüstung) sind die 
Erwartungswerte für die Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
projektspezifischen Risiken zu bestimmen. 

Bei finanziell bedeutsamen  Maßnahmen mit langem Betrachtungszeitraum kann es im 
Einzelfall erforderlich sein, neben den sogenannten unsystematischen auch sogenannte 
systematische Risiken zu berücksichtigen. 

a) Unsystematische Risiken 

Anhand der im Folgenden beschriebenen Vorgehensweise sollen die Erwartungswerte für 
Ein- und Auszahlungen so gebildet werden, dass zum Entscheidungszeitpunkt nur noch 
zufällige positive oder negative Abweichungen von ihnen erwartet werden, das heißt, dass sie 
nur noch mit unsystematischen Risiken behaftet sind.  

(1) Auflistung projektspezifischer Risiken11

Zu Beginn der Risikoanalyse sollten die mit den Handlungsalternativen verbundenen 
relevanten Risiken identifiziert und dokumentiert werden. 

(2) Darstellung projektspezifischer Risiken anhand einer Risiko-Matrix  

a. Festlegung der Bewertungsskalen 

Zunächst sind Bewertungsskalen sowohl für die mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit als auch für die potenzielle Schadenshöhe der 
einzelnen Risiken zu definieren, um auf einen einheitlichen Maßstab 
beruhende und nachvollziehbare Bewertungen sicherzustellen. 

                                               
11 Beispiele sind etwa die Risikokategorien Planungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Baurisiken, 
   Betriebsrisiken, Verwertungsrisiken oder sonstige Leistungsstörungen 
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Beispiel einer Risiko-Matrix mit dreiteiliger Bewertungsskala (gering, mittel, hoch) 

b. Kategorisierung der Risiken 

In einem nächsten Schritt sind sowohl Eintrittswahrscheinlichkeiten als auch 
Schadenshöhe auf Basis der zuvor festgelegten Bewertungsskalen 
einzuschätzen. Aus der Kombination der Bewertungen von 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe lässt sich die Zuordnung der 
Einzelrisiken zu einer der zuvor definierten Risikogruppen (z. B. C-Risiken) 
vornehmen; die projektspezifischen Risiken können demzufolge in 
bedeutende (A-Risiken) und weniger bedeutende Risiken (C-Risken) 
eingeteilt werden.  

(3) Quantifizierung der monetär bewertbaren Risiken 

In einem weiteren Schritt ist zu entscheiden, welche Risiken im weiteren Verlauf 
quantitativ zu analysieren sind. Dies ist insbesondere bei Risiken der Fall, die in der 
Risikomatrix als bedeutend ausgewiesen sind.  

Bei der Quantifizierung der Risiken sollte - sofern möglich - auf statistisch gesicherte 
Daten zurückgegriffen werden. Die Datenbasis, die der Quantifizierung zugrunde 
liegt, ist in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar darzustellen. 

Zur Quantifizierung von Risiken können folgende Orientierungsgrößen herangezogen 
werden: 
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o möglicher Schaden bei Eintritt des Risikos, multipliziert mit der - ggf. 
abgeschätzten - Eintrittswahrscheinlichkeit 

o Versicherungsprämien, soweit das Risiko durch Versicherungen versicherbar 
ist (unabhängig vom geltenden Grundsatz der Selbstdeckung, vgl. VV Nr. 11 
zu § 34 BHO) 

(4) Anpassung der Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Sofern und soweit die monetär betrachteten Risiken nicht in dem in (3) ermittelten 
Umfang bereits in den Erwartungswerten berücksichtigt wurden, sind die 
Erwartungswerte durch Risikozu- oder Risikoabschläge zu korrigieren. Die Risikozu- 
bzw. -abschläge sind bei den jeweiligen Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
entsprechend ihres zeitlichen Auftretens zu berücksichtigen. Sodann ist die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung mit den derart angepassten Werten erneut 
durchzuführen.  

Bei Risiken, die in einer Handlungsalternative selbst getragen werden, im Regelfall 
allerdings zu versichern sind (z. B im Bereich der Infrastruktur: 
Gebäudeschäden/Untergang wegen Feuer, etc.), könnte eine monetäre 
Berücksichtigung durch den Ansatz entsprechender Versicherungsprämien (ggf. 
abzüglich von Verwaltungspauschalen) erfolgen. Die Herleitung der 
projektspezifischen Risikozu- und -abschläge ist in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar darzustellen. 

Beispiel [zu (1)-(4)]:  

In einer relevanten Handlungsalternative werden die projektspezifischen Risiken zunächst 
identifiziert und dokumentiert. Anhand einer Risikomatrix wird aufgrund der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und  der damit verbundenen Schadenshöhe unter anderem das Risiko 
der „Überschreitung der Bauzeit“ als bedeutendes Risiko eingeschätzt und nachfolgend 
quantitativ analysiert.  

Aus der Analyse ergibt sich: 

Risiko: „Überschreitung der Bauzeit“ 

Über-/ 
Unterschreitung 
um: 
  

Schadenshöhe/ 
Vorteilswert  

€ 

Wahrscheinlichkeit 

-  6 Monate - 1.000.000 10 % 

     0                   0 80 % 

+ 6 Monate + 2.000.000 10 % 

Sofern und soweit diese monetären Auswirkungen durch die Über-/Unterschreitung der 
Bauzeit nicht in dem ermittelten Umfang bereits in den in die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eingestellten Werten berücksichtigt wurden, sind diese 
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Werte durch Risikozu- oder Risikoabschläge zu korrigieren. Die Risikozu- bzw. -abschläge 
sind bei den jeweiligen Positionen der Wirtschaftlichkeitsberechnung entsprechend ihres 
zeitlichen Auftretens zu berücksichtigen. Durch dieses Vorgehen werden Erwartungswerte 
gebildet, von denen zum Entscheidungszeitpunkt  nur noch zufällige positive oder negative 
Abweichungen erwartet werden. 

Die Wahrscheinlichkeit der Bauzeitüberschreitung und die Schadenshöhe sind vorab 
ungewiss und müssen daher - beispielsweise auf der Grundlage von vorhandenen 
Datenbeständen - geschätzt werden.  

(5) Abgleich der Erwartungswerte 

Abschließend ist nochmals kritisch zu hinterfragen, ob die so ermittelten „neuen“ 
Erwartungswerte unter Berücksichtigung aller Umstände, das heißt, nicht nur der hier 
im Einzelnen anhand der monetären Risikobetrachtung [vgl. oben (3) und (4)] 
betrachteten Risiken, realistisch sind.  

Im Ergebnis sollen möglichst nur noch zufällige Abweichungen von den 
Erwartungswerten für die Ein- und Auszahlungen zu erwarten sein.  

Andernfalls sind die „neuen“ Erwartungswerte erneut entsprechend zu korrigieren, 
und die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist mit den korrigierten Werten nochmals 
durchzuführen.  

b) Systematische Risiken 

Neben den direkt mit der Realisierung des Projekts in Zusammenhang stehenden Risiken 
können auch solche Risiken eine Rolle spielen, die von den Projektbeteiligten nicht 
beeinflusst werden können und von gesamtwirtschaftlicher Relevanz sind. Diese sind 
allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen - zum Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten - 
von Bedeutung und im Einzelfall zu prüfen.  

Systematische Risiken können über sogenannte „Sicherheitsäquivalente“ (durch pauschale 
Zu- und Abschläge) berücksichtigt werden. Diese sind zu begründen. Wie die 
unsystematischen Risiken sind auch die systematischen Risiken über die Zahlungsströme zu 
berücksichtigen. Dabei sollten die systematischen Risiken aus Transparenzgründen separat 
ausgewiesen werden.  

Zu- oder Abschläge zum Diskontierungszinssatz sind keine methodisch akzeptable 
Alternative.  

2. Vorgehensweise bei Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung 

Auch bei Maßnahmen mit geringerer finanzieller Bedeutung (z. B. Beschaffungsmaßnahmen 
aus dem Bereich Materialverwaltung) sind die Erwartungswerte für die Ein- und 
Auszahlungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden projektspezifischen Risiken zu 
ermitteln (vgl. Tz. VI. 1. a) oben).  

Für die Ermittlung der Erwartungswerte kann in diesen Fällen auf angemessen begründete  
Einschätzungen zurückgegriffen werden. Es kann auch ausreichend sein, wenn die monetären 
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Auswirkungen von Risiken oder Risikokategorien dabei (teilweise) zusammengefasst werden 
und keine durchgehende Trennung nach den monetären Auswirkungen einzelner Risiken oder 
Risikokategorien erfolgt. 

Eine kurze Darstellung der mit den Handlungsalternativen verbundenen Risiken im Einzelnen 
[ggf. anhand einer Risiko-Matrix, vgl. Tz. VI. 2.a) (2)] ist jedoch in jedem Fall erforderlich.  

Eine gesonderte Berücksichtigung systematischer Risiken ist nicht erforderlich. 

3. Berücksichtigung der Risikoverteilung 

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO ist die mit den Maßnahmen verbundene Risikoverteilung in 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu berücksichtigen. Diese Vorschrift wurde mit Art. 4 
Abs. 1 Nr. 1 des ÖPP - Beschleunigungsgesetzes vom 1. September 2005 eingeführt. Eine 
faire und angemessene Risikoverteilung zwischen der öffentlichen Hand und privaten 
Vertragsparteien im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO ist Teil des Projektmanagements.  

Grundsätzlich sollten die Risiken jeweils dem Partner zugeordnet werden, der sie auf Grund 
seiner Kompetenz am besten einschätzen und steuern kann. 

Die Verteilung von Risiken zwischen der öffentlichen Hand und privaten Vertragsparteien 
setzt eine Analyse der Risiken selbst voraus (vgl. Tz VI. 1. oben).  

VII. Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse  

1. Sensitivitätsanalyse 

Wenn das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entscheidend von vergleichsweise 
unsicheren Annahmen abhängt, ist im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse darzustellen,  

• wann, 
• wie und 
• unter welchen Umständen 

sich infolge der Abhängigkeit von getroffenen Annahmen das Ergebnis verändert und die 
Vorteilhaftigkeit der als wirtschaftlichste ermittelten Handlungsalternative zu Gunsten einer 
anderen Handlungsalternative verloren geht. 

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse geht es nicht darum, die eigenen Annahmen wieder in 
Frage zu stellen. Es erfolgt daher auch keine Veränderung oder Anpassung der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung; diese bleibt unverändert bestehen. Vielmehr soll ermittelt und 
dargestellt werden, ob und ggf. wann sich der Entscheidungsvorschlag zu Gunsten einer 
anderen Handlungsalternative ändern würde. Sind solche „sensitiven“ Annahmen vorhanden, 
ist dies im Anschluss an das ermittelte Ergebnis darzustellen. Auf diese Weise schafft die 
Sensitivitätsanalyse Transparenz darüber, wie weit der Entscheidungsvorschlag von den in der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getroffenen Annahmen abhängt, bzw. wie weit die Werte 
von den angenommenen Werten abweichen dürfen, ohne dass sich das Ergebnis ändert.  
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Die Untersuchung der Empfindlichkeiten des Ergebnisses auf die Veränderung der wenig 
gesicherten Parameter der Rechnung über eine Skalierung (Abweichung um 5 %, 10 %, usw.) 
kann hilfreich sein.  

Diese Überprüfung der getroffenen Annahmen setzt eine vollständige Dokumentation aller 
Annahmen voraus. Im Regelfall wird es angemessen sein, die jeweiligen Annahmen 
gesondert voneinander zu betrachten und auf deren ggf. vorhandene Abhängigkeit zueinander 
kurz einzugehen.  

2. Szenarioanalyse 

Bei finanziell bedeutsamen Maßnahmen empfiehlt sich die Durchführung einer 
Szenarioanalyse, um die Beziehung der Annahmen zueinander besser darstellen zu können.  

Bei der Szenarioanalyse werden für ausgewählte Szenarien die bei den vergleichsweise 
unsicheren Annahmen zu berücksichtigenden Auf- und Abschläge festgelegt und im 
Zahlungsstrom rechnerisch berücksichtigt. Ratsam ist zumindest die Darstellung eines „Best - 
Case - Szenarios“ zur Beschreibung der unter realistischen Annahmen voraussichtlich 
günstigsten Projektentwicklung sowie eines „Worst - Case - Szenarios“.  

3. Abgrenzung der Sensitivitätsanalyse und der Szenarioanalyse von der 
Berücksichtigung der Risiken und Risikoverteilung 

Die monetäre Berücksichtigung der Risiken und Risikoverteilung wird regelmäßig eine 
erhebliche Anzahl von Annahmen enthalten, z. B. Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos 
oder voraussichtliche Höhe eines Schadensereignisses. Erst nach Abschluss der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung einschließlich Berücksichtigung der Risikoverteilung steht die 
wirtschaftlichste Handlungsalternative fest.  

Danach wird auf dieser Grundlage im Rahmen der Sensitivitätsanalyse bzw. Szenarioanalyse 
geprüft, ob und wie Abweichungen von den getroffenen Annahmen den 
Entscheidungsvorschlag beeinflussen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse müssen im 
Rahmen einer Gesamtabwägung hinsichtlich der darin betrachteten Annahmen gewürdigt 
werden. 

Die Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse ändern den Entscheidungsvorschlag als solchen 
im Regelfall jedoch nicht. 

VIII. Ergebnis, Entscheidungsvorschlag und Festlegung von Kriterien  
zur Erfolgskontrolle  

Jede Wirtschaftlichkeitsuntersuchung muss mit dem Ergebnis auch einen 
Entscheidungsvorschlag unterbreiten.  

Beim Entscheidungsvorschlag ist die Frage zu beantworten, ob das beabsichtigte Ziel erreicht 
werden kann und wenn ja, mit welcher (wirtschaftlichsten) Handlungsalternative.  

Stellt sich heraus, dass die wirtschaftlichste Handlungsalternative aufgrund von fehlenden 
Haushaltsmitteln nicht verfolgt werden kann, so ist dem im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
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Möglichkeiten durch Umschichtung von Haushaltsmitteln oder durch zeitliche Priorisierung 
von Maßnahmen zu begegnen.  

Das Ergebnis muss auch die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt darstellen und einen 
Zeitplan für die Durchführung der Maßnahme sowie Kriterien und Verfahren für 
Erfolgskontrollen enthalten.  
  
Auf die Aktualität der 

• Ziele 
• Datenbasis (einschließlich der Diskontierungszinssätze) und  
• Annahmen 

zum Entscheidungszeitpunkt ist zu achten, um eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu 
erhalten. 

Um Erfolgskontrollen durchführen zu können, sind, soweit die Ziele nicht selbst bereits 
messbare Mengen, Volumina oder Zeitrahmen enthalten, von den Zielen Indikatoren (im Sinne 
von Messgrößen) abzuleiten und festzulegen, anhand derer die spätere Bewertung der 
Maßnahme erfolgen soll.  

Beispiel:  

Ziel: Kundenzufriedenheit auf einem für die Außenwirkung der Verwaltung akzeptablen Niveau; das 
heißt, mindestens x % aller Kunden sollen „zufrieden“ sein.  

Das definierte Ziel „Kundenzufriedenheit“ kann nicht direkt, sondern nur über Indikatoren, wie z. B. die 
Auswertungsergebnisse von Fragebögen, die Rückschlüsse auf die Kundenzufriedenheit zulassen, erfasst 
werden.  

Bei der Auswahl von geeigneten Indikatoren ist auf deren Validität und Verlässlichkeit zu 
achten. Die Indikatoren müssen zum einen Aussagen über die Wirkung einer Maßnahme 
zulassen. Des Weiteren sollte sich die Aussagekraft des Indikators über die Wirkung einer 
Maßnahme nicht im Laufe der Zeit zu sehr verändern.  

Es empfiehlt sich, einen auf das oder die zu erreichende(n) Ziel(e) zugeschnittenen 
Indikatorenkatalog zu erstellen. Dieser sollte hinreichend umfassend sein, um als ausreichende 
Grundlage für die spätere Erfolgskontrolle zur Verfügung zu stehen.  

D. Erfolgskontrolle  

Die Erfolgskontrolle ist ein systematisches Prüfungsverfahren. Sie dient dazu, ggf. während 
der Durchführung (begleitende Erfolgskontrolle) und nach Abschluss (abschließende 
Erfolgskontrolle) einer Maßnahme ausgehend von der Planung, festzustellen,  

• ob und in welchem Ausmaß (Zielerreichungsgrad) die angestrebten Ziele erreicht 
wurden (Zielerreichungskontrolle),  
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• ob die Maßnahme geeignet und ursächlich für die Zielerreichung war 
(Wirkungskontrolle) und  

• ob die Maßnahme wirtschaftlich war (Wirtschaftlichkeitskontrolle). 

Von der begleitenden Erfolgskontrolle ist die laufende Beobachtung zu unterscheiden. Im 
Gegensatz zum systematisch angelegten umfassenden Prüfungsverfahren der Erfolgskontrolle 
ist sie eine fortlaufende gezielte Sammlung und Auswertung von Hinweisen und Daten zur 
ergänzenden Beurteilung der Entwicklung einer Maßnahme (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO).  

I. Gegenstand und Zeitpunkt 

Wie alle Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen auch Erfolgskontrollen der Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung des Bundes dienen.  

Es soll Folgendes erreicht werden: 

• Rechtzeitiges Erkennen von Um- und Nachsteuerungsbedarf (u. a. aufgrund von 
Veränderungen oder Fehleinschätzungen) sowie von Um- und 
Nachsteuerungsmöglichkeiten 

o im betrachteten Aufgabenbereich oder  
o in anderen, insbesondere vergleichbaren Aufgabenbereichen  

• Erkenntnisgewinn für zukünftige Entscheidungen, insbesondere zur Verbesserung der 
Datentransparenz und Prognosefähigkeit 

o im betrachteten Aufgabenbereich oder 
o in anderen, insbesondere vergleichbaren Aufgabenbereichen 

• Nachweis der Eignung und der Wirtschaftlichkeit getroffener Entscheidungen.

Erfolgskontrollen sind auch durchzuführen, wenn die Dokumentation in der Planungsphase 
unzureichend war. In diesem Fall sind die benötigten Informationen nachträglich zu 
beschaffen (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). 

Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, und in sonstigen geeigneten 
Fällen sind nach individuell festzulegenden Laufzeiten oder zu Zeitpunkten, an denen 
abgrenzbare Ergebnisse oder Teilrealisierungen einer Maßnahme zu erwarten sind, 
begleitende Erfolgskontrollen durchzuführen (vgl. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO). Sie liefern vor 
dem Hintergrund zwischenzeitlich eingetretener ökonomischer, gesellschaftlicher und 
technischer Veränderungen die notwendigen Informationen für die Entscheidung, ob und wie 
die Maßnahme fortgeführt werden soll.  

Methodisch gesehen besteht zwischen begleitender und abschließender Erfolgskontrolle kein 
Unterschied.  
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II. Angemessenheit  

Bei der Angemessenheit von Erfolgskontrollen und der Entscheidung über den zeitlichen 
Abstand von begleitenden Erfolgskontrollen zueinander ist zu beachten, dass eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit immer nur für die Zukunft erreicht werden kann.  

Im Rahmen einer Erfolgskontrolle werden die bereits in der Planungsphase ermittelten Ziele 
bzw. die aus diesen abgeleiteten Indikatoren bewertet. Hierfür ist jeweils, möglichst schon in 
der Planungsphase, konkret zu klären und festzulegen, ob dies auch begleitend geschehen soll, 
ab wann Nachsteuerungsbedarf besteht und wie die Erkenntnisse zeitnah zu 
Steuerungsmaßnahmen führen sollten.   

Die bei der Umsetzung der Maßnahme eingetretenen Risiken sind zu ermitteln und mit den in 
der Planungsphase prognostizierten Risiken zu vergleichen. Eine solche Sammlung dient der 
Verbesserung der Prognosefähigkeit bei zukünftigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

III. Arbeitsschritte 

1. Zielerreichungskontrolle und Wirkungskontrolle 

Ausgangspunkt für die Zielerreichungskontrolle und die Wirkungskontrolle sind die in der 
Planung festgelegten (Teil-) Ziele der Maßnahme, die, soweit erforderlich, auch anhand von 
Indikatoren  beschrieben wurden. Diese Vorgaben sind mit den tatsächlich erreichten Werten 
zu vergleichen. Soweit die Nutzwertanalyse in der Planungsphase angewandt wurde, kann die 
Gegenüberstellung des geplanten und des erreichten Nutzwerts erfolgen.  

Die Zielerreichungskontrolle und die Wirkungskontrolle sind die Grundlagen für die 
Wirtschaftlichkeitskontrolle. Im Gegensatz zur Wirtschaftlichkeitskontrolle lassen diese aber 
den Mitteleinsatz unberücksichtigt (vgl. nachfolgend 2.). 

a)   Zielerreichungskontrolle 

Mit der Zielerreichungskontrolle wird durch einen Vergleich der ursprünglich geplanten 
(Teil-) Ziele mit der tatsächlich erreichten Zielrealisierung (Soll-Ist-Vergleich) festgestellt, 
welcher Zielerreichungsgrad zum Zeitpunkt der Erfolgskontrolle gegeben ist.  

Dazu ist zunächst der Ist-Zustand der umgesetzten Maßnahme zu ermitteln, das heißt, eine 
aktuelle Darstellung der konkreten Mengen, Zeiten, Fristen, Rahmenbedingungen etc. In 
einem weiteren Schritt wird der Ist-Zustand dann mit dem Soll-Zustand verglichen.  

Die Zielerreichungskontrolle bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt von Überlegungen, ob 
die vorgegebenen Ziele nach wie vor Bestand haben. Haben sich die in der Planungsphase der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gesetzten Ziele verändert (z. B. Abbau des Personals, für das 
ein Bürogebäude erstellt werden soll, wodurch sich das Ziel „eine bestimmte Anzahl von 
Personen an einem bestimmten Standort unterzubringen“ verändert), muss dies bei allen 
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zukünftigen Entscheidungen, für die die Erfolgskontrolle die Basis bilden soll, sowie in 
ähnlich gelagerten Fällen berücksichtigt werden. 

b)   Wirkungskontrolle 

Im Wege der Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob die Maßnahme für die Zielerreichung 
geeignet und ursächlich war.  

Hierbei sind alle beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen einschließlich 
eingetretener, in der Planungsphase nicht berücksichtigter, Risiken der durchgeführten 
Maßnahme in angemessenem Umfang zu ermitteln.  

Stellt sich im Rahmen der Wirkungskontrolle heraus, dass die verfolgte Handlungsalternative 
die vorgegebenen (Teil-) Ziele erfüllt hat (z. B. konkrete Mengen produziert, bestimmte 
Fristen eingehalten, etc.), aber trotzdem ungeeignet war, das Hauptziel (z. B. eine politisch 
beabsichtigte Wirkung) zu erreichen, so sind die Gründe hierfür zu dokumentieren. Die 
daraus ableitbaren Erkenntnisse sind im Rahmen einer begleitenden Erfolgskontrolle für 
Umsteuerungsprozesse zu nutzen. 

2. Wirtschaftlichkeitskontrolle 

Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird untersucht, ob  

• der Vollzug der Maßnahme im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch wirtschaftlich 
war (Vollzugswirtschaftlichkeit) und  

• die Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt wirtschaftlich war 
(Maßnahmenwirtschaftlichkeit). 

a)   Vollzugswirtschaftlichkeit 

Bei der Prüfung der Vollzugswirtschaftlichkeit wird festgestellt, ob die Maßnahme unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Zielerreichungskontrolle mit dem in der Planungsphase 
antizipierten Ressourcenverbrauch durchgeführt wurde. Dabei ist der Ressourcenverbrauch 
möglichst zu monetarisieren.  

Ausgangspunkt sind die in der Kapitalwertberechnung der Planungsphase (vgl. Abschnitt C, 
V.) prognostizierten Ein- und Auszahlungen. Hierdurch entstehen die 
Vergleichsmöglichkeiten zwischen  

• den ursprünglichen Planungswerten der Maßnahme und den aktuellen Werten (Plan alt 
- Ist neu) und ggf. 

• den alten Ist-Werten und den aktuellen Werten (Ist alt – Ist neu). 

Es sind die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr der Zahlung anzusetzen. 
Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Ein- und Auszahlungen können 
resultieren aus 

• Mehr-/Minderausgaben in den einzelnen Positionen, 
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• der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen (z. B. bei verzögerter Inbetriebnahme) 
und  

• über- oder unterdurchschnittlichen Preisveränderungen. 

Die Abweichungen sind als Soll-Ist-Vergleich (geplante Werte / zum Zeitpunkt der 
Erfolgskontrolle erreichte Werte) festzuhalten. Wesentliche Abweichungen sind unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Zielerreichungskontrolle zu erläutern. 

Beispiel: 
Planung (vor Durchführung der finanzwirksamen Maßnahme) 

Nr. Ein-/ Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1    -15.000   -15.000 
3 laufende Personalausgaben 2      -5.000   -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1    -10.000   -9.000 
5 Einnahmen aus Verkäufen (Restwert)      1.000 

Ist (nach Jahr 2):  

Nr.  Ein-/ Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1   -12.550  -12.000 
3 laufende Personalausgaben 2   -5.200  -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1   -11.500  -10.200 
5 Einnahmen aus Verkäufen 

(Restwert)  
   2.000 

Im Rahmen der begleitenden Kontrolle der Vollzugswirtschaftlichkeit ist in der Regel die 
oben dargestellte Analyse der Ist-Werte ausreichend, um die notwendigen Erkenntnisse für 
einen ggf. vorhandenen Nachsteuerungsbedarf zu gewinnen. Soll auf Grund der Ergebnisse 
der begleitenden Erfolgskontrolle die Maßnahme gegenüber der ursprünglichen Planung 
wesentlich verändert werden, z. B. durch Verzicht auf einzelne Leistungskomponenten, ist 
eine neue Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen. Darin sind die zum aktuellen 
Entscheidungszeitpunkt möglichen Handlungsalternativen zu ermitteln und 
gegenüberzustellen (vgl. ab Abschnitt C, IV.). 

Die abschließende Erfolgskontrolle dient primär dem Erfahrungsgewinn. Ein Nachsteuern ist 
nicht mehr möglich. Auf eine Kapitalwertberechnung, das heißt Diskontierung der 
tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, kann  verzichtet werden, soweit keine zeitlichen 
Verschiebungen der Zahlungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung erfolgt sind.   

Um die Auswirkungen zeitlicher Verschiebungen feststellen zu können, sind die 
Zahlungsströme mit dem in der Planung angesetzten Kalkulationszinssatz zu diskontieren. 
Zeitlich verzögerte Auszahlungen würden bei dynamischer Betrachtung zunächst einen 
günstigeren Kapitalwert bewirken. Doch fallen bei verspätetem Beginn der Nutzungsphase in 
der Regel zusätzliche Ausgaben, z. B. bei Hochbaumaßnahmen Anmietungen oder späterer 
Wegfall von Mietausgaben, an, oder es werden gesetzte Ziele nicht erreicht [vgl. 1. a) 
Zielerreichungskontrolle].  
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Beispiel:  
Kapitalwertberechnung auf der Grundlage der Ist – Daten nach Tabelle 1.1 mit dem in der 
Planungsphase angesetzten Zinssatz von p=4% entsprechend den Schritten (1) – (3) (vgl. Abschnitt C, 
V.). 

Nr.  Ein-/ Auszahlungen Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 
1 Investitionsausgaben -100.000   
2 laufende Personalausgaben 1   -12.550  -12.000 
3 laufende Personalausgaben 2   -5.200  -4.000 
4 laufende Sachausgaben 1   -11.500  -10.200 
5 Einnahmen aus Verkäufen 

(Restwert)  
   2.000 

 Summe Zahlung Nr. 1 bis 5 -100.000  - 29.250  - 24.200 
 Barwert je Jahr -100.000  - 28.364 

[-29.250 • 0,9615] 
 -22.375 
[-24.200 • 0,9246] 

Kapitalwert -150.739   

Der auf der Grundlage der Ist – Daten errechnete Kapitalwert von - 150.739 weicht von dem in der 
Planungsphase antizipierten Kapitalwert von - 153.810 um 3.071 ab.  

b)   Maßnahmenwirtschaftlichkeit 

Bei der Prüfung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit geht es darum, mit angemessenem 
Aufwand festzustellen, ob die Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt 
wirtschaftlich war (z. B. Verbesserung der Einkommensverhältnisse einer bestimmten Region 
durch den Bau von 200 Autobahnkilometern). Hierzu wird das Verhältnis aller positiven und 
negativen Auswirkungen betrachtet, die mit der Maßnahme verbunden waren. Die Prüfung 
der Maßnahmewirtschaftlichkeit empfiehlt sich bei gesamtwirtschaftlichen Verfahren. 
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E. Spezielle Empfehlungen und Regelungen für Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen 

Soweit besondere Empfehlungen und Regelungen für spezielle Fachthemen mit 
ressortübergreifender Bedeutung herausgegeben werden, sind diese zusätzlich zu den in 
Abschnitt A bis D enthaltenen grundsätzlichen Empfehlungen heranzuziehen. Hierzu gehören 
derzeit: 

• BMF-Rundschreiben vom 20. August 2007 - II A 3 - H 1000/06/0003 - mit Leitfaden 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten  

• BMI-Rundschreiben vom 23. November 2004 - IT 2(KBSt)-195 058/14#14 - zum 
Fachkonzept WiBe 4.0 - Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT in der 
neuesten Fassung WiBe 4.1 - 2007 

• BMI-Rundschreiben vom 31. Juli 2007 - Az.: O 1 - 131 024-1/2 - zur 
Veröffentlichung des Handbuchs für Organisationsuntersuchungen und 
Personalbedarfsermittlung 

• BMVBS-Schreiben vom 4. März 2005 - B 12-B 1406-00 - zur Bekanntgabe des 
Leitfaden „Energiespar-Contracting“
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F. Anlagen 

Ab-/Aufzinsungsfaktoren 

Tabelle 1.1: Abzinsungsfaktoren 

               
           Jahre
Kalkula- 
tionszinssatz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 0,9804 0,9612 0,9423 0,9238 0,9057 0,8880 0,8706 0,8535 0,8368 0,8203 0,8043 0,7885 0,7730 0,7579 0,7430

2,1% 0,9794 0,9593 0,9396 0,9202 0,9013 0,8828 0,8646 0,8468 0,8294 0,8123 0,7956 0,7793 0,7632 0,7475 0,7322
2,2% 0,9785 0,9574 0,9368 0,9166 0,8969 0,8776 0,8587 0,8402 0,8221 0,8044 0,7871 0,7702 0,7536 0,7374 0,7215

2,3% 0,9775 0,9555 0,9341 0,9131 0,8925 0,8725 0,8528 0,8337 0,8149 0,7966 0,7787 0,7612 0,7441 0,7273 0,7110
2,4% 0,9766 0,9537 0,9313 0,9095 0,8882 0,8674 0,8470 0,8272 0,8078 0,7889 0,7704 0,7523 0,7347 0,7175 0,7006

2,5% 0,9756 0,9518 0,9286 0,9060 0,8839 0,8623 0,8413 0,8207 0,8007 0,7812 0,7621 0,7436 0,7254 0,7077 0,6905
2,6% 0,9747 0,9500 0,9259 0,9024 0,8796 0,8573 0,8355 0,8144 0,7937 0,7736 0,7540 0,7349 0,7163 0,6981 0,6804

2,7% 0,9737 0,9481 0,9232 0,8989 0,8753 0,8523 0,8299 0,8080 0,7868 0,7661 0,7460 0,7264 0,7073 0,6887 0,6706
2,8% 0,9728 0,9463 0,9205 0,8954 0,8710 0,8473 0,8242 0,8018 0,7799 0,7587 0,7380 0,7179 0,6984 0,6794 0,6609

2,9% 0,9718 0,9444 0,9178 0,8919 0,8668 0,8424 0,8186 0,7956 0,7731 0,7514 0,7302 0,7096 0,6896 0,6702 0,6513
3,0% 0,9709 0,9426 0,9151 0,8885 0,8626 0,8375 0,8131 0,7894 0,7664 0,7441 0,7224 0,7014 0,6810 0,6611 0,6419

3,1% 0,9699 0,9408 0,9125 0,8850 0,8584 0,8326 0,8076 0,7833 0,7598 0,7369 0,7148 0,6933 0,6724 0,6522 0,6326
3,2% 0,9690 0,9389 0,9098 0,8816 0,8543 0,8278 0,8021 0,7773 0,7532 0,7298 0,7072 0,6852 0,6640 0,6434 0,6235

3,3% 0,9681 0,9371 0,9072 0,8782 0,8502 0,8230 0,7967 0,7713 0,7466 0,7228 0,6997 0,6773 0,6557 0,6347 0,6145
3,4% 0,9671 0,9353 0,9046 0,8748 0,8461 0,8182 0,7913 0,7653 0,7401 0,7158 0,6923 0,6695 0,6475 0,6262 0,6056

3,5% 0,9662 0,9335 0,9019 0,8714 0,8420 0,8135 0,7860 0,7594 0,7337 0,7089 0,6849 0,6618 0,6394 0,6178 0,5969
3,6% 0,9653 0,9317 0,8993 0,8681 0,8379 0,8088 0,7807 0,7536 0,7274 0,7021 0,6777 0,6542 0,6314 0,6095 0,5883

3,7% 0,9643 0,9299 0,8967 0,8647 0,8339 0,8041 0,7754 0,7478 0,7211 0,6954 0,6706 0,6466 0,6236 0,6013 0,5799
3,8% 0,9634 0,9281 0,8941 0,8614 0,8299 0,7995 0,7702 0,7420 0,7149 0,6887 0,6635 0,6392 0,6158 0,5932 0,5715

3,9% 0,9625 0,9263 0,8916 0,8581 0,8259 0,7949 0,7651 0,7363 0,7087 0,6821 0,6565 0,6318 0,6081 0,5853 0,5633
4,0% 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553

4,1% 0,9606 0,9228 0,8864 0,8515 0,8180 0,7858 0,7548 0,7251 0,6965 0,6691 0,6427 0,6174 0,5931 0,5698 0,5473
4,2% 0,9597 0,9210 0,8839 0,8483 0,8141 0,7813 0,7498 0,7195 0,6905 0,6627 0,6360 0,6104 0,5858 0,5621 0,5395

4,3% 0,9588 0,9192 0,8813 0,8450 0,8102 0,7768 0,7447 0,7140 0,6846 0,6564 0,6293 0,6034 0,5785 0,5547 0,5318
4,4% 0,9579 0,9175 0,8788 0,8418 0,8063 0,7723 0,7398 0,7086 0,6787 0,6501 0,6227 0,5965 0,5713 0,5473 0,5242

4,5% 0,9569 0,9157 0,8763 0,8386 0,8025 0,7679 0,7348 0,7032 0,6729 0,6439 0,6162 0,5897 0,5643 0,5400 0,5167
4,6% 0,9560 0,9140 0,8738 0,8354 0,7986 0,7635 0,7299 0,6978 0,6671 0,6378 0,6097 0,5829 0,5573 0,5328 0,5094

4,7% 0,9551 0,9122 0,8713 0,8322 0,7948 0,7591 0,7251 0,6925 0,6614 0,6317 0,6034 0,5763 0,5504 0,5257 0,5021
4,8% 0,9542 0,9105 0,8688 0,8290 0,7910 0,7548 0,7202 0,6872 0,6558 0,6257 0,5971 0,5697 0,5436 0,5187 0,4950

4,9% 0,9533 0,9088 0,8663 0,8258 0,7873 0,7505 0,7154 0,6820 0,6502 0,6198 0,5908 0,5632 0,5369 0,5119 0,4879
5,0% 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810

5,1% 0,9515 0,9053 0,8614 0,8196 0,7798 0,7420 0,7060 0,6717 0,6391 0,6081 0,5786 0,5505 0,5238 0,4984 0,4742
5,2% 0,9506 0,9036 0,8589 0,8165 0,7761 0,7377 0,7013 0,6666 0,6337 0,6023 0,5726 0,5443 0,5174 0,4918 0,4675

5,3% 0,9497 0,9019 0,8565 0,8134 0,7724 0,7336 0,6966 0,6616 0,6283 0,5966 0,5666 0,5381 0,5110 0,4853 0,4609
5,4% 0,9488 0,9002 0,8540 0,8103 0,7688 0,7294 0,6920 0,6566 0,6229 0,5910 0,5607 0,5320 0,5047 0,4789 0,4544

5,5% 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252 0,6874 0,6516 0,6176 0,5854 0,5549 0,5260 0,4986 0,4726 0,4479
5,6% 0,9470 0,8968 0,8492 0,8042 0,7615 0,7211 0,6829 0,6467 0,6124 0,5799 0,5492 0,5200 0,4925 0,4663 0,4416

5,7% 0,9461 0,8951 0,8468 0,8011 0,7579 0,7171 0,6784 0,6418 0,6072 0,5744 0,5435 0,5142 0,4864 0,4602 0,4354
5,8% 0,9452 0,8934 0,8444 0,7981 0,7543 0,7130 0,6739 0,6370 0,6020 0,5690 0,5378 0,5084 0,4805 0,4542 0,4293

5,9% 0,9443 0,8917 0,8420 0,7951 0,7508 0,7090 0,6695 0,6322 0,5969 0,5637 0,5323 0,5026 0,4746 0,4482 0,4232
6,0% 0,9434 0,8900 0,8396 0,7921 0,7473 0,7050 0,6651 0,6274 0,5919 0,5584 0,5268 0,4970 0,4688 0,4423 0,4173
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Tabelle 1.2: Aufzinsungsfaktoren 

               
           Jahre 
Kalkula- 
tionszinssatz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 1,1262 1,1487 1,1717 1,1951 1,2190 1,2434 1,2682 1,2936 1,3195 1,3459

2,1% 1,0210 1,0424 1,0643 1,0867 1,1095 1,1328 1,1566 1,1809 1,2057 1,2310 1,2568 1,2832 1,3102 1,3377 1,3658
2,2% 1,0220 1,0445 1,0675 1,0909 1,1149 1,1395 1,1645 1,1902 1,2163 1,2431 1,2705 1,2984 1,3270 1,3562 1,3860

2,3% 1,0230 1,0465 1,0706 1,0952 1,1204 1,1462 1,1725 1,1995 1,2271 1,2553 1,2842 1,3137 1,3440 1,3749 1,4065
2,4% 1,0240 1,0486 1,0737 1,0995 1,1259 1,1529 1,1806 1,2089 1,2379 1,2677 1,2981 1,3292 1,3611 1,3938 1,4272

2,5% 1,0250 1,0506 1,0769 1,1038 1,1314 1,1597 1,1887 1,2184 1,2489 1,2801 1,3121 1,3449 1,3785 1,4130 1,4483
2,6% 1,0260 1,0527 1,0800 1,1081 1,1369 1,1665 1,1968 1,2279 1,2599 1,2926 1,3262 1,3607 1,3961 1,4324 1,4696

2,7% 1,0270 1,0547 1,0832 1,1125 1,1425 1,1733 1,2050 1,2376 1,2710 1,3053 1,3405 1,3767 1,4139 1,4521 1,4913
2,8% 1,0280 1,0568 1,0864 1,1168 1,1481 1,1802 1,2133 1,2472 1,2821 1,3180 1,3550 1,3929 1,4319 1,4720 1,5132

2,9% 1,0290 1,0588 1,0895 1,1211 1,1537 1,1871 1,2215 1,2570 1,2934 1,3309 1,3695 1,4092 1,4501 1,4922 1,5354
3,0% 1,0300 1,0609 1,0927 1,1255 1,1593 1,1941 1,2299 1,2668 1,3048 1,3439 1,3842 1,4258 1,4685 1,5126 1,5580

3,1% 1,0310 1,0630 1,0959 1,1299 1,1649 1,2010 1,2383 1,2766 1,3162 1,3570 1,3991 1,4425 1,4872 1,5333 1,5808
3,2% 1,0320 1,0650 1,0991 1,1343 1,1706 1,2080 1,2467 1,2866 1,3278 1,3702 1,4141 1,4593 1,5060 1,5542 1,6040

3,3% 1,0330 1,0671 1,1023 1,1387 1,1763 1,2151 1,2552 1,2966 1,3394 1,3836 1,4292 1,4764 1,5251 1,5754 1,6274
3,4% 1,0340 1,0692 1,1055 1,1431 1,1820 1,2221 1,2637 1,3067 1,3511 1,3970 1,4445 1,4936 1,5444 1,5969 1,6512

3,5% 1,0350 1,0712 1,1087 1,1475 1,1877 1,2293 1,2723 1,3168 1,3629 1,4106 1,4600 1,5111 1,5640 1,6187 1,6753
3,6% 1,0360 1,0733 1,1119 1,1520 1,1934 1,2364 1,2809 1,3270 1,3748 1,4243 1,4756 1,5287 1,5837 1,6407 1,6998

3,7% 1,0370 1,0754 1,1152 1,1564 1,1992 1,2436 1,2896 1,3373 1,3868 1,4381 1,4913 1,5465 1,6037 1,6630 1,7246
3,8% 1,0380 1,0774 1,1184 1,1609 1,2050 1,2508 1,2983 1,3477 1,3989 1,4520 1,5072 1,5645 1,6239 1,6856 1,7497

3,9% 1,0390 1,0795 1,1216 1,1654 1,2108 1,2580 1,3071 1,3581 1,4110 1,4661 1,5232 1,5827 1,6444 1,7085 1,7751
4,0% 1,0400 1,0816 1,1249 1,1699 1,2167 1,2653 1,3159 1,3686 1,4233 1,4802 1,5395 1,6010 1,6651 1,7317 1,8009

4,1% 1,0410 1,0837 1,1281 1,1744 1,2225 1,2726 1,3248 1,3791 1,4357 1,4945 1,5558 1,6196 1,6860 1,7551 1,8271
4,2% 1,0420 1,0858 1,1314 1,1789 1,2284 1,2800 1,3337 1,3898 1,4481 1,5090 1,5723 1,6384 1,7072 1,7789 1,8536

4,3% 1,0430 1,0878 1,1346 1,1834 1,2343 1,2874 1,3427 1,4005 1,4607 1,5235 1,5890 1,6573 1,7286 1,8029 1,8805
4,4% 1,0440 1,0899 1,1379 1,1880 1,2402 1,2948 1,3518 1,4113 1,4733 1,5382 1,6059 1,6765 1,7503 1,8273 1,9077

4,5% 1,0450 1,0920 1,1412 1,1925 1,2462 1,3023 1,3609 1,4221 1,4861 1,5530 1,6229 1,6959 1,7722 1,8519 1,9353
4,6% 1,0460 1,0941 1,1444 1,1971 1,2522 1,3098 1,3700 1,4330 1,4989 1,5679 1,6400 1,7155 1,7944 1,8769 1,9632

4,7% 1,0470 1,0962 1,1477 1,2017 1,2582 1,3173 1,3792 1,4440 1,5119 1,5829 1,6573 1,7352 1,8168 1,9022 1,9916
4,8% 1,0480 1,0983 1,1510 1,2063 1,2642 1,3249 1,3884 1,4551 1,5249 1,5981 1,6748 1,7552 1,8395 1,9278 2,0203

4,9% 1,0490 1,1004 1,1543 1,2109 1,2702 1,3325 1,3977 1,4662 1,5381 1,6134 1,6925 1,7754 1,8624 1,9537 2,0494
5,0% 1,0500 1,1025 1,1576 1,2155 1,2763 1,3401 1,4071 1,4775 1,5513 1,6289 1,7103 1,7959 1,8856 1,9799 2,0789

5,1% 1,0510 1,1046 1,1609 1,2201 1,2824 1,3478 1,4165 1,4887 1,5647 1,6445 1,7283 1,8165 1,9091 2,0065 2,1088
5,2% 1,0520 1,1067 1,1643 1,2248 1,2885 1,3555 1,4260 1,5001 1,5781 1,6602 1,7465 1,8373 1,9329 2,0334 2,1391

5,3% 1,0530 1,1088 1,1676 1,2295 1,2946 1,3632 1,4355 1,5116 1,5917 1,6760 1,7649 1,8584 1,9569 2,0606 2,1698
5,4% 1,0540 1,1109 1,1709 1,2341 1,3008 1,3710 1,4451 1,5231 1,6053 1,6920 1,7834 1,8797 1,9812 2,0882 2,2009

5,5% 1,0550 1,1130 1,1742 1,2388 1,3070 1,3788 1,4547 1,5347 1,6191 1,7081 1,8021 1,9012 2,0058 2,1161 2,2325
5,6% 1,0560 1,1151 1,1776 1,2435 1,3132 1,3867 1,4644 1,5464 1,6330 1,7244 1,8210 1,9229 2,0306 2,1443 2,2644

5,7% 1,0570 1,1172 1,1809 1,2482 1,3194 1,3946 1,4741 1,5581 1,6469 1,7408 1,8400 1,9449 2,0558 2,1730 2,2968
5,8% 1,0580 1,1194 1,1843 1,2530 1,3256 1,4025 1,4839 1,5699 1,6610 1,7573 1,8593 1,9671 2,0812 2,2019 2,3296

5,9% 1,0590 1,1215 1,1876 1,2577 1,3319 1,4105 1,4937 1,5819 1,6752 1,7740 1,8787 1,9895 2,1069 2,2312 2,3629
6,0% 1,0600 1,1236 1,1910 1,2625 1,3382 1,4185 1,5036 1,5938 1,6895 1,7908 1,8983 2,0122 2,1329 2,2609 2,3966
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Barwert/Endwertfaktoren 

Tabelle 2.1: Barwertfaktoren 

               
           Jahre
Kalkula- 
tionszinssatz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 0,9804 1,9416 2,8839 3,8077 4,7135 5,6014 6,4720 7,3255 8,1622 8,9826 9,7868 10,5753 11,3484 12,1062 12,8493

2,1% 0,9794 1,9387 2,8783 3,7985 4,6998 5,5826 6,4472 7,2940 8,1234 8,9358 9,7314 10,5107 11,2739 12,0215 12,7537
2,2% 0,9785 1,9359 2,8727 3,7893 4,6862 5,5638 6,4225 7,2627 8,0849 8,8893 9,6764 10,4466 11,2002 11,9376 12,6591

2,3% 0,9775 1,9331 2,8671 3,7802 4,6727 5,5452 6,3980 7,2317 8,0466 8,8432 9,6219 10,3831 11,1272 11,8545 12,5655
2,4% 0,9766 1,9302 2,8616 3,7711 4,6592 5,5266 6,3736 7,2008 8,0086 8,7975 9,5678 10,3202 11,0548 11,7723 12,4729

2,5% 0,9756 1,9274 2,8560 3,7620 4,6458 5,5081 6,3494 7,1701 7,9709 8,7521 9,5142 10,2578 10,9832 11,6909 12,3814
2,6% 0,9747 1,9246 2,8505 3,7529 4,6325 5,4898 6,3253 7,1397 7,9334 8,7070 9,4610 10,1959 10,9122 11,6103 12,2908

2,7% 0,9737 1,9218 2,8450 3,7439 4,6192 5,4715 6,3013 7,1094 7,8962 8,6623 9,4083 10,1346 10,8419 11,5306 12,2012
2,8% 0,9728 1,9190 2,8395 3,7349 4,6060 5,4533 6,2775 7,0793 7,8592 8,6179 9,3560 10,0739 10,7723 11,4516 12,1125

2,9% 0,9718 1,9162 2,8341 3,7260 4,5928 5,4352 6,2538 7,0494 7,8225 8,5739 9,3041 10,0137 10,7033 11,3735 12,0247
3,0% 0,9709 1,9135 2,8286 3,7171 4,5797 5,4172 6,2303 7,0197 7,7861 8,5302 9,2526 9,9540 10,6350 11,2961 11,9379

3,1% 0,9699 1,9107 2,8232 3,7082 4,5667 5,3993 6,2069 6,9902 7,7499 8,4868 9,2016 9,8948 10,5673 11,2195 11,8520
3,2% 0,9690 1,9079 2,8178 3,6994 4,5537 5,3815 6,1836 6,9608 7,7140 8,4438 9,1510 9,8362 10,5002 11,1436 11,7671

3,3% 0,9681 1,9052 2,8124 3,6906 4,5407 5,3637 6,1604 6,9317 7,6783 8,4011 9,1008 9,7781 10,4338 11,0685 11,6830
3,4% 0,9671 1,9024 2,8070 3,6818 4,5279 5,3461 6,1374 6,9027 7,6429 8,3587 9,0509 9,7205 10,3679 10,9941 11,5998

3,5% 0,9662 1,8997 2,8016 3,6731 4,5151 5,3286 6,1145 6,8740 7,6077 8,3166 9,0016 9,6633 10,3027 10,9205 11,5174
3,6% 0,9653 1,8970 2,7963 3,6644 4,5023 5,3111 6,0918 6,8454 7,5727 8,2748 8,9526 9,6067 10,2381 10,8476 11,4359

3,7% 0,9643 1,8942 2,7910 3,6557 4,4896 5,2937 6,0692 6,8169 7,5380 8,2334 8,9039 9,5506 10,1741 10,7754 11,3553
3,8% 0,9634 1,8915 2,7857 3,6471 4,4769 5,2764 6,0467 6,7887 7,5036 8,1923 8,8557 9,4949 10,1107 10,7040 11,2755

3,9% 0,9625 1,8888 2,7804 3,6385 4,4644 5,2592 6,0243 6,7606 7,4693 8,1514 8,8079 9,4398 10,0479 10,6332 11,1965
4,0% 0,9615 1,8861 2,7751 3,6299 4,4518 5,2421 6,0021 6,7327 7,4353 8,1109 8,7605 9,3851 9,9856 10,5631 11,1184

4,1% 0,9606 1,8834 2,7698 3,6214 4,4393 5,2251 5,9799 6,7050 7,4016 8,0707 8,7134 9,3309 9,9240 10,4937 11,0410
4,2% 0,9597 1,8807 2,7646 3,6129 4,4269 5,2082 5,9579 6,6775 7,3680 8,0307 8,6667 9,2771 9,8629 10,4250 10,9645

4,3% 0,9588 1,8780 2,7594 3,6044 4,4146 5,1913 5,9361 6,6501 7,3347 7,9911 8,6204 9,2238 9,8023 10,3570 10,8887
4,4% 0,9579 1,8753 2,7542 3,5959 4,4022 5,1746 5,9143 6,6229 7,3016 7,9518 8,5745 9,1710 9,7423 10,2896 10,8138

4,5% 0,9569 1,8727 2,7490 3,5875 4,3900 5,1579 5,8927 6,5959 7,2688 7,9127 8,5289 9,1186 9,6829 10,2228 10,7395
4,6% 0,9560 1,8700 2,7438 3,5791 4,3778 5,1413 5,8712 6,5690 7,2362 7,8740 8,4837 9,0666 9,6239 10,1567 10,6661

4,7% 0,9551 1,8673 2,7386 3,5708 4,3656 5,1248 5,8498 6,5423 7,2037 7,8355 8,4389 9,0151 9,5656 10,0913 10,5934
4,8% 0,9542 1,8647 2,7335 3,5625 4,3535 5,1083 5,8285 6,5158 7,1716 7,7973 8,3944 8,9641 9,5077 10,0264 10,5214

4,9% 0,9533 1,8620 2,7284 3,5542 4,3415 5,0920 5,8074 6,4894 7,1396 7,7594 8,3502 8,9135 9,4504 9,9622 10,4502
5,0% 0,9524 1,8594 2,7232 3,5460 4,3295 5,0757 5,7864 6,4632 7,1078 7,7217 8,3064 8,8633 9,3936 9,8986 10,3797

5,1% 0,9515 1,8568 2,7182 3,5377 4,3175 5,0595 5,7655 6,4372 7,0763 7,6844 8,2630 8,8135 9,3373 9,8357 10,3099
5,2% 0,9506 1,8542 2,7131 3,5295 4,3056 5,0434 5,7447 6,4113 7,0449 7,6473 8,2199 8,7641 9,2815 9,7733 10,2408

5,3% 0,9497 1,8515 2,7080 3,5214 4,2938 5,0274 5,7240 6,3856 7,0138 7,6105 8,1771 8,7152 9,2262 9,7115 10,1723
5,4% 0,9488 1,8489 2,7030 3,5132 4,2820 5,0114 5,7034 6,3600 6,9829 7,5739 8,1346 8,6666 9,1714 9,6503 10,1046

5,5% 0,9479 1,8463 2,6979 3,5052 4,2703 4,9955 5,6830 6,3346 6,9522 7,5376 8,0925 8,6185 9,1171 9,5896 10,0376
5,6% 0,9470 1,8437 2,6929 3,4971 4,2586 4,9797 5,6626 6,3093 6,9217 7,5016 8,0508 8,5708 9,0633 9,5296 9,9712 

5,7% 0,9461 1,8411 2,6879 3,4890 4,2470 4,9640 5,6424 6,2842 6,8914 7,4658 8,0093 8,5235 9,0099 9,4701 9,9055 
5,8% 0,9452 1,8385 2,6829 3,4810 4,2354 4,9484 5,6223 6,2592 6,8613 7,4303 7,9682 8,4765 8,9570 9,4112 9,8404 

5,9% 0,9443 1,8360 2,6780 3,4731 4,2238 4,9328 5,6023 6,2344 6,8314 7,3951 7,9274 8,4300 8,9046 9,3528 9,7760 
6,0% 0,9434 1,8334 2,6730 3,4651 4,2124 4,9173 5,5824 6,2098 6,8017 7,3601 7,8869 8,3838 8,8527 9,2950 9,7122 
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Tabelle 2.2: Korrekturfaktoren für Barwerte (i = Zinssatz p/100) 

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fällig sind, kann dies durch 
Multiplikation des Barwertes mit einem Korrekturfaktor berücksichtigt werden: 

Fälligkeit Korrekturfaktor z. B. 6 % 

zu Beginn eines Jahres 

zu Beginn eines Vierteljahres 

Mitte jedes Vierteljahres 

Ende jedes Vierteljahres 

Beginn jeden Monats 

Ende jeden Monats 

1 +i 

1 + 5/8i 

1 + 1/2i 

1 + 3/8i 

1 + 13/24i 

1 + 11/24i 

1,06 

1,0375 

1,03 

1,0225 

1,0325 

1,0275 
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Tabelle 2.3: Endwertfaktoren 

Mit dem Endwertfaktor wird eine betragsgleiche laufende jährliche Zahlung auf ein 
zukünftiges Jahr hin aufgezinst 

               
           Jahre
Kalkula- 
tionszinssatz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2,0% 1,0000 2,0200 3,0604 4,1216 5,2040 6,3081 7,4343 8,5830 9,7546 10,9497 12,1687 13,4121 14,6803 15,9739 17,2934

2,1% 1,0000 2,0210 3,0634 4,1278 5,2145 6,3240 7,4568 8,6134 9,7942 10,9999 12,2309 13,4878 14,7710 16,0812 17,4189
2,2% 1,0000 2,0220 3,0665 4,1339 5,2249 6,3398 7,4793 8,6439 9,8340 11,0504 12,2935 13,5639 14,8623 16,1893 17,5455

2,3% 1,0000 2,0230 3,0695 4,1401 5,2354 6,3558 7,5019 8,6745 9,8740 11,1011 12,3564 13,6406 14,9544 16,2983 17,6732
2,4% 1,0000 2,0240 3,0726 4,1463 5,2458 6,3717 7,5247 8,7052 9,9142 11,1521 12,4198 13,7178 15,0471 16,4082 17,8020

2,5% 1,0000 2,0250 3,0756 4,1525 5,2563 6,3877 7,5474 8,7361 9,9545 11,2034 12,4835 13,7956 15,1404 16,5190 17,9319
2,6% 1,0000 2,0260 3,0787 4,1587 5,2668 6,4038 7,5703 8,7671 9,9951 11,2549 12,5476 13,8738 15,2345 16,6306 18,0630

2,7% 1,0000 2,0270 3,0817 4,1649 5,2774 6,4199 7,5932 8,7982 10,0358 11,3068 12,6120 13,9526 15,3293 16,7432 18,1952
2,8% 1,0000 2,0280 3,0848 4,1712 5,2880 6,4360 7,6162 8,8295 10,0767 11,3588 12,6769 14,0318 15,4247 16,8566 18,3286

2,9% 1,0000 2,0290 3,0878 4,1774 5,2985 6,4522 7,6393 8,8608 10,1178 11,4112 12,7421 14,1117 15,5209 16,9710 18,4632
3,0% 1,0000 2,0300 3,0909 4,1836 5,3091 6,4684 7,6625 8,8923 10,1591 11,4639 12,8078 14,1920 15,6178 17,0863 18,5989

3,1% 1,0000 2,0310 3,0940 4,1899 5,3198 6,4847 7,6857 8,9240 10,2006 11,5168 12,8738 14,2729 15,7154 17,2026 18,7358
3,2% 1,0000 2,0320 3,0970 4,1961 5,3304 6,5010 7,7090 8,9557 10,2423 11,5700 12,9403 14,3544 15,8137 17,3197 18,8740

3,3% 1,0000 2,0330 3,1001 4,2024 5,3411 6,5173 7,7324 8,9876 10,2842 11,6235 13,0071 14,4363 15,9127 17,4379 19,0133
3,4% 1,0000 2,0340 3,1032 4,2087 5,3518 6,5337 7,7559 9,0196 10,3262 11,6773 13,0743 14,5189 16,0125 17,5569 19,1539

3,5% 1,0000 2,0350 3,1062 4,2149 5,3625 6,5502 7,7794 9,0517 10,3685 11,7314 13,1420 14,6020 16,1130 17,6770 19,2957
3,6% 1,0000 2,0360 3,1093 4,2212 5,3732 6,5666 7,8030 9,0839 10,4110 11,7858 13,2100 14,6856 16,2143 17,7980 19,4387

3,7% 1,0000 2,0370 3,1124 4,2275 5,3839 6,5832 7,8267 9,1163 10,4536 11,8404 13,2785 14,7698 16,3163 17,9200 19,5830
3,8% 1,0000 2,0380 3,1154 4,2338 5,3947 6,5997 7,8505 9,1488 10,4965 11,8953 13,3474 14,8546 16,4190 18,0430 19,7286

3,9% 1,0000 2,0390 3,1185 4,2401 5,4055 6,6163 7,8744 9,1815 10,5395 11,9506 13,4167 14,9399 16,5226 18,1669 19,8754
4,0% 1,0000 2,0400 3,1216 4,2465 5,4163 6,6330 7,8983 9,2142 10,5828 12,0061 13,4864 15,0258 16,6268 18,2919 20,0236

4,1% 1,0000 2,0410 3,1247 4,2528 5,4272 6,6497 7,9223 9,2471 10,6263 12,0619 13,5565 15,1123 16,7319 18,4179 20,1730
4,2% 1,0000 2,0420 3,1278 4,2591 5,4380 6,6664 7,9464 9,2801 10,6699 12,1181 13,6270 15,1993 16,8377 18,5449 20,3238

4,3% 1,0000 2,0430 3,1308 4,2655 5,4489 6,6832 7,9706 9,3133 10,7138 12,1745 13,6980 15,2870 16,9443 18,6729 20,4759
4,4% 1,0000 2,0440 3,1339 4,2718 5,4598 6,7000 7,9948 9,3466 10,7578 12,2312 13,7694 15,3752 17,0517 18,8020 20,6293

4,5% 1,0000 2,0450 3,1370 4,2782 5,4707 6,7169 8,0192 9,3800 10,8021 12,2882 13,8412 15,4640 17,1599 18,9321 20,7841
4,6% 1,0000 2,0460 3,1401 4,2846 5,4817 6,7338 8,0436 9,4136 10,8466 12,3455 13,9134 15,5534 17,2689 19,0633 20,9402

4,7% 1,0000 2,0470 3,1432 4,2909 5,4926 6,7508 8,0681 9,4473 10,8913 12,4032 13,9861 15,6435 17,3787 19,1955 21,0977
4,8% 1,0000 2,0480 3,1463 4,2973 5,5036 6,7678 8,0926 9,4811 10,9362 12,4611 14,0592 15,7341 17,4893 19,3288 21,2566

4,9% 1,0000 2,0490 3,1494 4,3037 5,5146 6,7848 8,1173 9,5150 10,9813 12,5193 14,1328 15,8253 17,6007 19,4632 21,4169
5,0% 1,0000 2,0500 3,1525 4,3101 5,5256 6,8019 8,1420 9,5491 11,0266 12,5779 14,2068 15,9171 17,7130 19,5986 21,5786

5,1% 1,0000 2,0510 3,1556 4,3165 5,5367 6,8191 8,1668 9,5833 11,0721 12,6368 14,2812 16,0096 17,8261 19,7352 21,7417
5,2% 1,0000 2,0520 3,1587 4,3230 5,5478 6,8362 8,1917 9,6177 11,1178 12,6959 14,3561 16,1026 17,9400 19,8729 21,9062

5,3% 1,0000 2,0530 3,1618 4,3294 5,5588 6,8535 8,2167 9,6522 11,1637 12,7554 14,4315 16,1963 18,0547 20,0116 22,0723
5,4% 1,0000 2,0540 3,1649 4,3358 5,5700 6,8707 8,2418 9,6868 11,2099 12,8152 14,5073 16,2906 18,1703 20,1515 22,2397

5,5% 1,0000 2,0550 3,1680 4,3423 5,5811 6,8881 8,2669 9,7216 11,2563 12,8754 14,5835 16,3856 18,2868 20,2926 22,4087
5,6% 1,0000 2,0560 3,1711 4,3487 5,5922 6,9054 8,2921 9,7565 11,3028 12,9358 14,6602 16,4812 18,4041 20,4347 22,5791

5,7% 1,0000 2,0570 3,1742 4,3552 5,6034 6,9228 8,3174 9,7915 11,3496 12,9966 14,7374 16,5774 18,5223 20,5781 22,7510
5,8% 1,0000 2,0580 3,1774 4,3617 5,6146 6,9403 8,3428 9,8267 11,3966 13,0576 14,8150 16,6743 18,6414 20,7226 22,9245

5,9% 1,0000 2,0590 3,1805 4,3681 5,6258 6,9578 8,3683 9,8620 11,4439 13,1191 14,8931 16,7718 18,7613 20,8682 23,0995
6,0% 1,0000 2,0600 3,1836 4,3746 5,6371 6,9753 8,3938 9,8975 11,4913 13,1808 14,9716 16,8699 18,8821 21,0151 23,2760
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Muster 2 zu Art. 44 BayHO 

Stadt Markt Gemeinde
Verwaltungs-
gemeinschaft

Zweck- oder 
Schulverband1 Landkreis Bezirk

Name (mit Angabe des Landkreises) Einwohner Stand

Angaben zu den finanziellen Verhältnissen, erstellt zum Haushaltsplan ...........   2

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen 

Haushaltsansatz Ergebnis der Ergebnis der 
Haushaltsjahr Jahresrechnung Jahresrechnung 

1. Angaben zum Gesamthaushalt ...........2
Vorjahr
.......... 2

Vorvorjahr 
.......... 2

EUR EUR EUR

1.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen3

1.2 Vermögenshaushalt  Einnahmen3

davon: Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30) 

nachrichtlich: Mindesthöhe der Zuführung (nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV) – vgl. Nr. 6.2.1/Sp. 2 

Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31) 

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des  
Anlagevermögens (Gr. 34) 
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) 

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37) 

 In den Ausgaben sind enthalten: 

Zuführungen an Rücklagen (Gr. 91) 

Vermögenserwerb (Gr. 93) 

 Baumaßnahmen (Gr. 94)

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98) 

Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90) 

Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
2. Hebesätze/Umlagesatz lt. Satzung 

v.H.
lt. Satzung 

v.H.
LD v.H. 

(nicht auszufüllen)
lt. Satzung 

v.H.
LD v.H. 

(nicht auszufüllen)

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer 

 Umlagesatz der Kreis- 
oder Bezirksumlage   

Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr

3. Allgemeine Rücklagen 
Stand jeweils zum 31.12. EUR EUR EUR

4. Schuldenwesen5

4.1 Schuldenstand (Gesamtverschuldung ohne Kassenkredite, sowie ohne Eigenbetriebe und kaufmännisch buchende Kranken-
häuser)

Gesamtverschuldung5 fiktiver Schuldenanteil 
bei Schulverbänden 

zusammen
(Sp. 1 + 2) 

 Stand 1. Januar .........4
1 2 3 

 EUR  

EUR/Einw.  

Anlage 2
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(noch Muster 2 zu Art. 44 BayHO)

4.2 Schuldendienst im Vorjahr (ohne Schuldendienst der Eigenbetriebe und der kaufmännisch buchenden Krankenhäuser)

Schuldendienst Zinsen (Gr. 80) Tilgung (Gr. 97 ) von Dritten getragen/ersetzt tatsächlicher Schuldendienst
(Sp. 1 + 2 ./. 3) 

1 2 3 4 

 EUR 
  

 EUR/Einw. 
  

5. Ergänzende Erläuterungen:

................................................................................................
Ort, Datum 

...........................................................................................................
Unterschrift

                                                
1.  Das Formblatt ist für Zweckverbände, die das Eigenbetriebsrecht anwenden (Art. 40 Abs. 2 KommZG), nicht anwendbar. 
2.  Die Angaben sind dem neuesten Haushaltsplan zu entnehmen. Ist im Zeitpunkt der Antragstellung der Haushaltsplan von 

dem kommunalen Beschlussgremium noch nicht beschlossen worden, so sind die Angaben zum zuletzt verabschiedeten 
Haushaltsplan zu machen. 

3.  Fehlbeträge sind gesondert in einer Fußnote anzugeben. 
4. Maßgebend ist der Beginn des Haushaltsjahres, auf das die Übersicht abgestellt wird (siehe auch Fußnote 2 und § 2 Abs. 2 

Nr. 3 KommHV-Kameralistik). 
5. Schuldenarten nach der Schuldenstandsstatistik. 
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III. Funktionenplan (FPl) 

– Kurzdarstellung – 

Der ausführliche Funktionenplan mit Zuordnungshinweisen folgt auf S. 6 ff. Die Hauptfunktionen sind einstellig, die Ober-
funktionen zweistellig. Die eingerückten Funktionen sind dreistellig aufgeführt. 

0 Allgemeine Dienste
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

011 Politische Führung
012 Innere Verwaltung
013 Informationswesen
014 Statistischer Dienst
015 Zivildienst*
016 Hochbauverwaltung
018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 

058, 068, 118 und 138
019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben

02 Auswärtige Angelegenheiten
021 Auslandsvertretungen (nur Bund)*
022 Internationale Organisationen*
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland*
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten*

03 Verteidigung (nur Bund)*
031 Bundeswehrverwaltung
032 Deutsche Verteidigungsstreitkräfte
033 Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte
036 Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung
037 Unterhaltssicherung
038 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Bundeswehrverwaltung
039 Versorgung einschließlich Beihilfen der Soldaten der Bundeswehr

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
042 Polizei
043 Öffentliche Ordnung*
044 Brandschutz
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz
046 Wetterdienst*
047 Schutz der Verfassung
048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung
05 Rechtsschutz

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften
056 Justizvollzugsanstalten
058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben

06 Finanzverwaltung
061 Steuer- und Zollverwaltung
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung
068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

111 Unterrichtsverwaltung
112 Öffentliche Grundschulen
113 Private Grundschulen
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
127 Öffentliche berufliche Schulen
128 Private berufliche Schulen
129 Sonstige schulische Aufgaben

13 Hochschulen
132 Hochschulkliniken

1

Anlage 3
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133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien
134 Private Hochschulen und Berufsakademien
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft
138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)
139 Sonstige Hochschulaufgaben

14 Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.
141 Förderung für Schüler
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende
145 Schülerbeförderung

15 Sonstiges Bildungswesen
152 Volkshochschulen
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
154 Ausbildung der Lehrkräfte
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und 
wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
163 Wissenschaftliche Museen
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
165 Forschung und experimentelle Entwicklung
167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen

18/19 Kultur und Religion
181 Theater
182 Musikpflege
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
184 Zoologische und botanische Gärten
185 Musikschulen
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken
187 Sonstige Kulturpflege
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
195 Denkmalschutz und -pflege
199 Kirchliche Angelegenheiten

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
221 Allgemeine Rentenversicherung * (nur Bundesträger)
222 Knappschaftliche Rentenversicherung* (nur Bundesträger)
223 Unfallversicherung
224 Krankenversicherung
225 Arbeitslosenversicherung* (nur Bund)
226 Alterssicherung der Landwirte* (nur Bund)
227 Pflegeversicherung
229 Sonstige Sozialversicherungen

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
231 Kindergeld, Kinderzuschlag
232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz*
233 Wohngeld
235 Soziale Einrichtungen
236 Förderung der Wohlfahrtspflege
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
243 Lastenausgleich
244 Wiedergutmachung
246 Vertriebene und Spätaussiedler
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

25 Arbeitsmarktpolitik
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

2
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26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
262 Jugendsozialarbeit
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII
286 Leistungen nach dem SGB XII – nur Flächenländer
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

29 Sonstige soziale Angelegenheiten

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
31 Gesundheitswesen

311 Gesundheitsverwaltung
312 Krankenhäuser und Heilstätten
313 Arbeitsschutz
314 Gesundheitsschutz

32 Sport und Erholung
321 Park- und Gartenanlagen
322 Sport

33 Umwelt- und Naturschutz
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

411 Förderung des Wohnungsbaues
412 Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)
419 Sonstiges Wohnungswesen

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
421 Geoinformation
422 Raumordnung und Landesplanung
423 Städtebauförderung

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung

52 Landwirtschaft und Ernährung
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum
522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung

53 Fortstwirtschaft und Jagd, Fischerei
531 Forstwirtschaft und Jagd
532 Fischerei

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau
624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken
625 Küstenschutz*

3
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63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
631 Kohlenbergbau
632 Sonstiger Bergbau
634 Verarbeitende Industrie
635 Handwerk und Kleingewerbe
638 Baugewerbe

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
641 Kernenergie
642 Erneuerbare Energieformen
643 Elektrizitätsversorgung
644 Wasserversorgung
645 Abwasserentsorgung
646 Abfallwirtschaft
647 Straßenreinigung
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung

65 Handel und Tourismus
651 Handel
652 Tourismus

66 Geld- und Versicherungswesen*
661 Banken und Kreditinstitute
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
69 Regionale Förderungsmaßnahmen

691 Betriebliche Investitionen
692 Verbesserung der Infrastruktur
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau
712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung

72 Straßen
721 Bundesautobahnen
722 Bundesstraßen
723 Landesstraßen
724 Kreisstraßen
725 Gemeindestraßen
726 Straßenbeleuchtung
729 Sonstiger Straßenverkehr

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
731 Wasserstraßen und Häfen
732 Förderung der Schifffahrt

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
741 Öffentlicher Personennahverkehr
742 Eisenbahnen

75 Luftfahrt
77 Nachrichtenwesen*

771 Post und Telekommunikation
772 Rundfunk und Fernsehen

79 Sonstiges Verkehrswesen

8 Finanzwirtschaft
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

811 Grundvermögen
812 Kapitalvermögen
813 Sondervermögen

4
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5

82 Steuern und Finanzzuweisungen
83 Schulden
84 Beihilfen, Unterstützungen u.Ä.
85 Rücklagen
86 Sonstiges
87 Abwicklung der Vorjahre
88 Globalposten
89 Haushaltstechnische Verrechnungen
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Ausführlicher Funktionenplan (FPl) 

Bemerkung zur Darstellung des Funktionenplans (vgl. auch Nr. 4 AV-BayHS): 
Die Aufschlüsselung nach funktionalen Gesichtspunkten geschieht durch eine dreistellige Zahl: 

Die Hauptfunktionen (einstellig) stehen an vorderster Stelle. 
Eingerückt folgen die Oberfunktionen (zweistellig). 
Wiederum eingerückt sind die Funktionen (dreistellig) aufgeführt. 
Soweit Zuordnungshinweise vorhanden sind, stehen sie eingerückt und kleingedruckt jeweils unter den Hauptfunk-
tionen, Oberfunktionen und Funktionen. 

Der Funktionenplan enthält die Gliederungsmerkmale für eine systematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben 
nach einzelnen Aufgabenbereichen. 
Die U n t e r g l i e d e r u n g  der Hauptfunktionen nach Oberfunktionen bzw. Funktionen beginnt mit der Ziffer »1« in der 
zweiten bzw. dritten Stelle. Die Ziffer »0« ist in der zweiten und dritten Stelle für die Summierung der Oberfunktionen zur 
Hauptfunktion bzw. der Funktionen zur Oberfunktion vorgesehen. Soweit im Funktionenplan eine Untergliederung der 
Oberfunktionen in Funktionen nicht vorgesehen ist (z. B. Oberfunktion 27), wird die Funktion durch Anhängen der Ziffer 
»1« in der dritten Stelle gebildet (z. B. Funktion 271). 
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Funktionen dürfen für den Haushaltsplan des Freistaates Bayern nur mit Zu-
stimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen verwendet werden. 

Hauptfunktionen, Oberfunktionen, Funktionen 

0 Allgemeine Dienste 
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 

011 Politische Führung 
Beauftragte in besonderen Angelegenheiten, z. B. 

 Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Rechnungshöfe und Prüfungsämter als nachgeordnete Dienststellen der Rechnungshöfe, 
Regierung und Ministerien 

 Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben sowie die entsprechenden Einnahmen, die in der Regel bei Kapitel 01 veran-
schlagt sind, soweit sie nicht anderen Funktionen zuzuordnen sind, z. B. Gruppen 441 bis 443 der Oberfunktion 84. Andere 
Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind gegebenenfalls den ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Funktio-
nen zuzuordnen. In gleicher Weise ist bei den “Allgemeinen Bewilligungen” (in der Regel Kap. 02) zu verfahren.
 Gemeinsame Einrichtungen wie z. B. Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz sowie Sekretariat der Ständigen Konfe-
renz der Kultusminister der Länder 
Vertretungen der Länder beim Bund und bei der Europäischen Union 

Volksvertretungen, z. B. 
Bayerischer Landtag, 
 Fraktionen 
 Ausgaben für Wahlen und  Volksabstimmungen 
 Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 Parlamentarische Vereinigungen 
Durchführung des Gesetzes über die politischen Parteien (Wahlkampfkostenpauschale) 

012 Innere Verwaltung 
z. B. Bezirksregierungen, Regierungspräsidenten, Landratsämter, Kreisämter, Bezirksverordnetenversammlungen, 

Landesverwaltungsamt, 
Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben sowie die entsprechenden Einnahmen. Andere Einnahmen und Ausgaben 
für laufende Zwecke usw. sind gegebenenfalls der ihrer Zweckbestimmung entsprechenden Funktion zuzuordnen. 
Anteilige Verwaltungsausgaben sind den entsprechenden Funktionen zuzuordnen, z. B. für den Statistischen Dienst (Funk-
tion 014). 

 Datenverarbeitungszentralen der inneren Verwaltung (vgl. auch Funktion 019), 
 Zentrale Beschaffungsstellen, 
 Disziplinarangelegenheiten, 
 Fortbildungsmaßnahmen für Bedienstete, besondere Bildungseinrichtungen (z. B. Bundesakademie für öffentliche Verwaltung), 
 Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstellen, soweit sie gesondert veranschlagt sind (vgl. auch Funktion 062). 

013 Informationswesen 
Nachrichten und Informationen für Zwecke der politischen Führung, Öffentlichkeitsarbeit,  
z. B. Unterrichtung der Bevölkerung über wirtschaftspolitische Fragen, steuerliche Maßnahmen, Angelegenheiten der Gesundheits-

politik, Verkehrspolitik usw. durch Presse, Rundfunk, Fernsehen und sonstige Publikationsmittel. 
(Fachinformationen und Fachveröffentlichungen sind der für den betreffenden Aufgabenbereich vorgesehenen Funktion zuzuord-
nen) 

014 Statistischer Dienst 
Statistisches Landesamt 
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015 Zivildienst* 
Zivildienst für anerkannte Kriegsdienstverweigerer, z. B. 

Ausgaben für Dienstleistende, 
Kostenbeiträge der Einrichtungen und Träger für die Dienstleistungen der Dienstpflichtigen. 

016 Hochbauverwaltung 
Soweit als besondere Behörden und Einrichtungen im Haushaltsplan veranschlagt (einschließlich nicht ausgliederbarer tiefbau-
technischer Büros oder Abteilungen), 
z. B.  staatliche Hochbauämter, 
Auftragsweise Durchführung von Bauaufgaben durch die Länder. 
(nicht enthalten: ausgliederbare Straßenbauverwaltung, vgl. Funktion 711) 

018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 
048, 058, 068, 118 und 138 
Sämtliche Ausgaben und Einnahmen für Versorgung einschließlich Beihilfen, Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für 
Versorgungsempfänger und deren Hinterbliebene 

019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben 
Rechenzentren,

(Datenverarbeitungsanlagen einzelner Verwaltungen bzw. Einrichtungen sind den entsprechenden Funktionen zuzuordnen.) 
Sachverständigenrat. 

02 Auswärtige Angelegenheiten 
021 Auslandsvertretungen (nur Bund)*
022 Internationale Organisationen* 

(Sonstige Zuschüsse, Förderbeiträge oder Mitgliedsbeiträge – im engeren Sinn – an internationale Organisationen sind entspre-
chend ihrer Funktion den übrigen Bereichen zuzuordnen) 

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Beteiligungen, Beiträge und Zuschüsse an besondere Organisationen und Dienststellen, z. B. 

Regionale  Entwicklungsbanken und -fonds, 
Einrichtungen, Entwicklungsprogramme und Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie 
andere internationale Einrichtungen und internationale Nichtregierungsorganisationen, 
Internationale Familienplanungsföderation (IPPF), 
Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt), 
Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH (DED), 
Deutsche Gesellschaft für Technische  Zusammenarbeit (GTZ), 
Entwicklungsfonds der Europäischen Union, 
Einrichtungen der Weltbankgruppe, insbesondere internationale Entwicklungsorganisation , insbesondere Internationale Ent-
wicklungsorganisation (IDA), 

Förderung von Entwicklungsländern durch wirtschaftliche, finanzielle und sonstige Hilfsmaßnahmen, z. B. 
berufliche Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Entwicklungsländer, 
bilaterale Technische Zusammenarbeit (TZ), 
entwicklungs-, sozial- und gesellschaftspolitische Maßnahmen, Sozialstrukturhilfe, Entwicklungspartnerschaften mit der Wirt-
schaft
bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit (FZ), 
Ernährungssicherungsprogramme in den Entwicklungsländern, 
 entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe. 

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland* 
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten* 

Sonstige Aufgaben im Rahmen der internationalen Beziehungen, z. B. Ausgaben für Kommissionen, Arbeitsdelegationen, Teilnahme 
an Tagungen im Ausland. 
Zuschüsse an verschiedene Organisationen, z. B. 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 
Flüchtlingshilfeprogramme der Vereinten Nationen, 
humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland. 

03 Verteidigung (nur Bund)*
031 Bundeswehrverwaltung 
032 Deutsche Verteidigungsstreitkräfte 
033 Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte 
036 Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung 
037 Unterhaltssicherung 
038 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Bundeswehrverwaltung 
039 Versorgung einschließlich Beihilfen der Soldaten der Bundeswehr 
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04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
042 Polizei 

Vollzugsorgane und -einrichtungen auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit. 
043 Öffentliche Ordnung*

Allgemeine öffentliche Ordnungsmaßnahmen, z. B. 
Glücksspielaufsicht 
Abwehr der von Hunden ausgehenden Gefahren 

044 Brandschutz 
Maßnahmen und Einrichtungen der Länder für den Brandschutz. 

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
Maßnahmen der Länder im Zusammenhang mit den Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes einschließlich des Verwaltungs-
aufwandes. 
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit nicht bei den Funktionen 042 oder 044 zugeordnet, z. B. 

Kampfmittelbeseitigung
Rettungsdienste 

046 Wetterdienst*
Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Meteorologie, z. B. 

Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW), 
Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT), 
Flugwetterdienst,
Klimagutachten. 

047 Schutz der Verfassung 
z. B. Landesämter für Verfassungsschutz 

048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

05 Rechtsschutz 
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 
056 Justizvollzugsanstalten 

Hierzu gehören auch: 
Arbeitslosenversicherung der Inhaftierten 
Gefängniskrankenhäuser 

(nicht enthalten: Maßregelvollzug, vgl. Funktion 312) 
058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)

Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 

Besondere Aufgaben der Rechtspflege, z. B. 
überregionale Einrichtungen im Interesse von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung (Internationaler Seegerichtshof), 
Deutsches Patent- und Markenamt/Europäische Patentorganisation, 
Internationale Organisationen des Rechtswesens im Ausland (vgl. auch Funktion 022), 
Schiedsgerichte und sonstiges Schlichtungswesen. 

06 Finanzverwaltung 
061 Steuer- und Zollverwaltung 

Landesfinanzverwaltung. 
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 

Kassenverwaltungen, soweit als besondere Einrichtungen veranschlagt, 
Schuldenverwaltung der Länder, soweit besonders veranschlagt, 
Sonstige Angelegenheiten der Finanzverwaltung, 
Verteidigungslastenverwaltung, 
Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstellen, soweit Einrichtungen der Allgemeinen Finanzverwaltung (vgl. auch Funktion 012), 
Zentrale Datenstelle der Länderfinanzminister. 
Verwaltung des Grundvermögens, soweit nicht von anderen Bereichen wahrgenommen, 
Verwaltung des Kapitalvermögens und Sondervermögens, soweit nicht in Einzelfällen von anderen Bereichen wahrgenommen. 

068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 
11/12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 

Unter den jeweiligen Schularten für öffentliche Schulen und Privatschulen sind auch die Ausgaben für Abendschulen und Einrich-
tungen des Fernunterrichts zuzuordnen. Einbezogen werden dort Ausgaben für Personal (einschließlich Vergütungen/Bezüge der 
Lehramtsreferendare sowie der Lehramtsanwärter; sofern eine Aufteilung nicht möglich ist, bei Funktion 129), die Schulunterhal-
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tung, Bau- und andere Investitionen, für schulartspezifische Modellversuche, für Lehr- und Lernmittel, für schulische Betreuungs-
angebote. 
(nicht enthalten: Auslandsschulen, vgl. Funktion 024) 

111 Unterrichtsverwaltung 
z. B. 
Schulaufsicht, 
allgemeine Schulverwaltung, 
Schulplanung, 
nichtwissenschaftliche Prüfungsämter, 
Aufwendungen für Schul- und Elternbeiräte, Schülervertretungen, 
Einrichtungen für die Entwicklung von Lehrplänen, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 

112 Öffentliche Grundschulen 
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft mit angegliedertem Schulkindergarten, angegliederter Vorklasse (die Grundschulen um-
fassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4, in einigen Ländern die Klassen 1 bis 6). 

113 Private Grundschulen 
Grundschulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 112 

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen 
Weiterführende allgemeinbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft, z. B. 

Hauptschulen
kombinierte Grund- und Hauptschulen (auch Grundschulen mit angeschlossener Orientierungsstufe) 
kombinierte Haupt- und Realschulen 
Realschulen 
Gymnasien
Integrierte und additive Gesamtschulen (auch Gesamtschulen mit angeschlossener Grundschule, mit und ohne angeschlossener 
gymnasialer Oberstufe) 
Schulformunabhängige Orientierungsstufe (nur selbständige Einrichtungen, die keiner anderen Schulart angeschlossen sind) 

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen 
Weiterführende allgemeinbildende Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 114 

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs 
Sämtliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs in öffentlicher Trägerschaft, wie Sonderschu-
len/Förderschulen für seh-, körper-, geistig- und lernbehinderte Menschen sowie für Hörgeschädigte und für Erziehungshilfe, Schu-
len für sprachbehinderte Menschen, Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung, auch Sonderschulen/Förderschulen 
mit angegliederten schulvorbereitenden Einrichtungen. 
(nicht enthalten: öffentliche berufliche Sonderschulen/Förderschulen, vgl. Funktion 127; Ausgaben für den integrativen Unterricht
von behinderten Menschen an öffentlichen Grundschulen und öffentlichen weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, vgl. Funk-
tionen 112 und 114; Sonderkindergärten gem. SGB VIII, vgl. Oberfunktion 27) 

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs 
Sämtliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie
Funktion 124 

127 Öffentliche berufliche Schulen 
Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft: 

Berufsschulen (einschl. Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr), 
Berufsaufbau-, Berufsfachschulen, 
Fachoberschulen, 
Fachgymnasien, 
Berufs- und technische Oberschulen, 
Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen Abschlüssen, 
Fachschulen aller Art (Fachschulen für Wirtschaft, Sozialpädagogik, Technik, Landwirtschaft, Gestaltung, Bibliothekare usw., 
aber ohne Verwaltungsfachschulen), 
Schulen des Gesundheitswesens, 
Berufliche Schulzentren (auch mit angegliederter gymnasialer Oberstufe), 

(nicht enthalten: verwaltungsinterne Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Dienst, vgl. Oberfunktionen 01, 03, 
04) 

128 Private berufliche Schulen 
Berufliche Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 127 

129 Sonstige schulische Aufgaben 
Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, z. B. schulartübergreifende Maßnahmen wie För-
derung

des Schulsports, 
von Schulwettbewerben, 
des Schüler- und Lehreraustauschs, 
der Verkehrs- und Medienerziehung, 

Serviceeinrichtungen für Schulen wie 
Medienzentren, 
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Schulberatungsstellen, 
schulpsychologischer Dienst, 
Schullandheime, 

Lehramtsreferendare sowie Lehramtsanwärter, soweit nicht Funktionen 112 bis 115 oder 124 bis 128 
(nicht enthalten: Schülerwohnheime, Förderung von Schülern in Form von individuellen Zuschüssen für Schulbücher, Klassenfahr-
ten u. a. Ausgaben der Bildungsförderung, vgl. Funktion 141) 

13 Hochschulen 
132 Hochschulkliniken 

Hochschulkliniken,
Sonderforschungsbereiche an Hochschulkliniken. 

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 
Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft: 

Universitäten,
Technische Universitäten, 
pädagogische und theologische Hochschulen, 
Sonderforschungsbereiche der Universitäten, 
Fernuniversitäten, 
Verwaltungsfachhochschulen der Länder (soweit nicht den für den betreffenden Fachbereich vorgesehenen Funktionen zuge-
ordnet, vgl. z. B. Funktion 031) 
Musikhochschulen 
Hochschulen für bildende und darstellende Kunst 
Hochschulen für Film und Gestaltung 
Fachhochschulen 
Duale Hochschulen 

Berufsakademien in öffentlicher Trägerschaft, deren Abschluss einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist 
(nicht enthalten: Universitäten der Bundeswehr, vgl. Funktion 032; öffentliche Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen
Abschlüssen, vgl. Funktion 127) 

134 Private Hochschulen und Berufsakademien 
Hochschulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft; inhaltlich wie Funktion 133 
Berufsakademien in privater Trägerschaft, deren Abschluss einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist 
(nicht enthalten: private Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen Abschlüssen, vgl. Funktion 128) 

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Nur Zahlungen von Bund und Ländern an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als Grund- bzw. Sonderfinanzierungen (für 
die Finanzierung des Normal- und Schwerpunktverfahrens, der Sonderforschungsbereiche und Forschergruppen, des Heisenberg-
Programms, des Leibniz-Programms, der Habilitationsförderung, der Graduiertenkollegs, der Forschungszentren, der Exzellenzini-
tiative).
(nicht enthalten: mit DFG-Mitteln finanzierte Ausgaben der Hochschulkliniken, vgl. Funktion 132; der Hochschulen, vgl. Funktio-
nen 133 und 134) 

138 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) 
Vgl. Erläuterungen zu Funktion 018. 

139 Sonstige Hochschulaufgaben 
z. B. 
Studienberatung, 
Zuschüsse an Hochschul-Informations-System (HIS), 
Hochschulrektorenkonferenz,
Wissenschaftsrat, 
Stiftung für Hochschulzulassung, 
wissenschaftliche Prüfungsämter, 
zentrale Forschungsmittel für Hochschulen. 

14 Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. 
141 Förderung für Schüler 

BAföG für Schüler, 
Stipendien für Schüler, 
individuelle Zuschüsse an Schüler oder deren Eltern für Schulbücher, Klassenfahrten u. dgl. 
(nicht enthalten: Schülerbeförderung, vgl. Funktion 145) 

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 
Förderung für Studierende:  

BAföG für Studierende, 
Mittel der Hochbegabtenförderung, 
Zuschüsse an Studentenwerke 
Zuschüsse an Stiftungen für die Hochbegabtenförderung, 
individuelle Zuschüsse für den Studierendenaustausch, 
Landesämter für Ausbildungsförderung. 
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Förderung für den wissenschaftlichen Nachwuchs:  
Stipendien für Promovierende sowie Habilitierende, 
Stipendien für Aufbaustudiengänge, 
individuelle Zuschüsse für den Wissenschaftleraustausch, 
Zuschüsse an Stiftungen für die Doktoranden- und Habilitandenförderung. 

Wohnraumförderung für Studierende: 
Förderung der Errichtung und Unterhaltung von Wohnheimen und Wohnungen für Studierende 
Betrieb landeseigener Wohnheime  

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 
z. B. Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sog. Meister-BAföG), 

145 Schülerbeförderung 
Fahrkostenzuschüsse an Schüler oder deren Eltern, 
Ausgaben für die Schülerbeförderung (Zahlungen an Bus- oder andere Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs). 

15 Sonstiges Bildungswesen 
(nicht enthalten: Jugendarbeit, Tageseinrichtungen für Kinder, vgl. Oberfunktionen 26 und 27) 

152 Volkshochschulen 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. 

Heimvolkshochschulen, 
Volkshochschulen. 

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 
Förderung der Durchführung einzelner Weiterbildungsmaßnahmen wie 
Informatik-, Sprach-, Rhetorik-, Schweiß-, Elektronik-, Umweltkurse, 
Spezielle Maßnahmen der Erwachsenen-, Frauen- und Seniorenbildung, 
Weiterbildungsmaßnahmen für Landfrauen oder andere spezielle Zielgruppen, 
Sprachkurse für Spätaussiedler, 
Überbetriebliche Lehrwerkstätten, 
Werkkunstschulen, 
Weiterbildungsstätten, 
Förderung von Ausbildungszentren der Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, 
Sprachschulen (nicht als berufsbildende Schulen anerkannt), 
kulturpädagogische Einrichtungen, 
Landeszentrale für politische Bildung 
(nicht enthalten: Schulen, vgl. Oberfunktion 11/12; Musikschulen, vgl. Funktion 185; verwaltungsinterne Schulen des öffentlichen
Dienstes, vgl. Oberfunktionen 01, 03, 04; Förderung der Jugendarbeit, Jugendbildungsstätten, vgl. Funktion 261; Zuschüsse an 
Teilnehmer von Umschulungsmaßnahmen im Rahmen der Arbeitsmarktförderung, vgl. Funktion 253; Volkshochschulen, vgl. Funk-
tion 152; Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, vgl. Funktionen 154 und 155; Rehabilitationsmaßnahmen, vgl. Funktion 
314) 

154 Ausbildung der Lehrkräfte 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. Studienseminare für die Ausbildung von Lehramtsreferendaren sowie Lehramtsanwär-
tern.
(nicht enthalten: Hochschulen, vgl. Oberfunktion 13; Vergütungen/Bezüge der Lehramtsreferendare sowie der Lehramtsanwärter, 
vgl. Oberfunktion 11/12) 

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. 

Fortbildungsstätten für Lehrkräfte, 
Fahrt- und andere Kostenerstattungen an Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahmen. 

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehr-
technische Entwicklung, vgl. Funktion 036) 
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter. 
(nicht enthalten: Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern, vgl. Funktion 164) 

163 Wissenschaftliche Museen 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter. 
(nicht enthalten: Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern, vgl. Funktion 164) 

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
Institutionelle Förderung von Helmholtz-Zentren, Instituten der Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft, Instituten der Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, Akademien der Wissenschaften. 

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 
Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, 
Förderung von Einrichtungen Dritter, z. B. 
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 Bundes-, Landes- und kommunale Forschungsanstalten, 
außerhalb der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung geförderte Forschungsinstitute, 
Zuschüsse an die Institute der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, 
Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsanstalten, 
Technologietransferstellen, 
Innovationsberatungsstellen, 
Geologische Landesämter, 
Materialprüfämter. 

Einzelmaßnahmen der Forschung und experimentellen Entwicklung gemäß der Systematik für die Analyse und den Vergleich wis-
senschaftlicher Programme und Haushalte (NABS 2007, Hrsg: Eurostat) 
(nicht enthalten: Grundlagenforschung: mit Allgemeinen Hochschulforschungsmitteln finanzierte FuE (Kapitel 12 der NABS), vgl. 
Oberfunktion 13; Einzelmaßnahmen der Forschung und experimentellen Entwicklung im Bereich Verteidigung (Kapitel 14 der 
NABS), vgl. Funktion 036) 

167 Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrich-
tungen 
Institutionelle Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Einrichtungen wie CERN, EMBL. 

18/19 Kultur und Religion 
(nicht enthalten: kulturelle Angelegenheiten im Ausland, vgl. Funktion 024)  

181 Theater 
Theater, Opernhäuser, 
Förderung von Theaterfestivals, 
Kulturpreise für Theater, 
Durchführung gesondert veranschlagter Einzelmaßnahmen im Bereich Theater. 

182 Musikpflege 
Berufsorchester (soweit nicht Teil eines Theaters), 
Chöre, 
Musikhallen, 
Förderung von Musikfestspielen und Rockkonzerten, 
Kulturpreise für Musik 
Durchführung gesondert veranschlagter Einzelmaßnahmen im Bereich Musikpflege. 

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 
Museen,
Sammlungen, 
permanente Kunstausstellungen, 
Heimat-, Literatur- und Musikarchive, 
Förderung einzelner Ausstellungen, 
Förderung der bildenden Künste, 
Arbeitsstipendien und Kunstpreise für bildende Künstler, 
Durchführung gesondert veranschlagter Einzelausstellungen. 

184 Zoologische und botanische Gärten 
Tierparks,
Aquarien, 
Botanische Gärten. 
(nicht enthalten: Landschaftsparks, vgl. Funktion 321) 

185 Musikschulen 
Jugendmusikschulen. 
(nicht enthalten: berufsbildende Schulen, vgl. Funktionen 127 und 128) 

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 
Büchereien,
Lesehallen, 
Jugend- und Wanderbüchereien, 
Einrichtungen des Bibliothekswesens, 
Musikbibliotheken. 
(nicht enthalten: wissenschaftliche Bibliotheken, wissenschaftliche Archive, vgl. Funktion 162; Medienstellen der Schulen, vgl.
Funktion 129) 

187 Sonstige Kulturpflege 
Kommunale Kinos, 
Kulturzentren,
Sternwarten (soweit nicht Forschungseinrichtungen), 
Einrichtungen des Filmwesens, 
Einrichtungen der Heimatpflege, 
institutionelle Förderung von Zirkussen, 
institutionelle Förderung von Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten, 
Filmförderung (Kino- und Fernsehfilm), 
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Förderung von Filmfestivals, Heimat-, Brauchtumsfesten und der Literatur, 
Literatur- und allgemeine Kunstpreise, 
Arbeitsstipendien für Schriftsteller, 
Durchführung gesondert veranschlagter Filmfestivals. 
(nicht enthalten: Dorf- und Gemeinschaftshäuser sowie Stadt- und Mehrzweckhallen, vgl. Oberfunktion 43; Sporthallen, vgl. Funk-
tion 323; Sammlungen und Archive, vgl. Funktionen 162 bis 183; Kunstschulen u. ä. kulturpädagogische Einrichtungen, vgl. Funk-
tion 153; institutionelle Förderung von Gesellschaften, deren primäre Aufgabe es ist, spezielle Kultureinrichtungen wie Theater,
Museen oder Archive zu betreiben, vgl. Funktionen 181 bis 186) 

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
Landesämter für Denkmalpflege, 
Verwaltung staatlicher Schlösser und Gärten. 
(nicht enthalten: Einrichtungen des Bibliothekswesens, vgl. Funktion 186; Naturschutzverwaltung, vgl. Funktion 331; 
Landesdenkmalämter und Verwaltungsstellen staatlicher Schlösser, wenn der Schwerpunkt bei der Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der Schlösser und Denkmale liegt, vgl. Funktion 195) 

195 Denkmalschutz und -pflege 
Einrichtungen: 

Schlösser und Burgen mit künstlerischer und historischer Bedeutung, 
Denkmale,
Ausgrabungsstätten, 
Mahnmale und Gedenkstätten, 

Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmalen. 
(nicht einzubeziehen: Schlösser, die als Gebäude für andere Einrichtungen dienen [z. B. Forschungsinstitut, vgl. Funktionen 162 bis 
165; Weiterbildungsstätte, vgl. Oberfunktion 15]) 

199 Kirchliche Angelegenheiten 
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften, 
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke. 
(nicht enthalten: Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen, vgl. Funktionen 112 bis
128; für Sozialeinrichtungen, vgl. Oberfunktionen 23/24; für Gesundheitseinrichtungen, vgl. Oberfunktion 31) 

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 

Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben der Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungsstellen und gegebenenfalls Bauten 
und Beschaffungen. Hierzu gehört auch die Erstattung von Verwaltungsausgaben. 
Andere bei den Verwaltungsstellen veranschlagte Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind den ihrer Zweckbestim-
mung entsprechenden Funktionen zuzuordnen. 

211 Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 

z. B. 
Versicherungsverwaltung (hierzu gehören auch Aufsichts- und Prüfungsämter für Sozialversicherung) 
Sozialverwaltung, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband 
Jugendverwaltung 
Versorgungsverwaltung 
Lastenausgleichsverwaltung 
Wiedergutmachungsverwaltung. 

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 
221 Allgemeine Rentenversicherung * (nur Bundesträger) 
222 Knappschaftliche Rentenversicherung* (nur Bundesträger) 
223 Unfallversicherung 

Aufwand des Bundes und der Länder als Träger der Unfallversicherung nach dem SGB VII, 
Fremdrenten in der Unfallversicherung, 
Zuschüsse an 

 die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft für die Unfallversicherung der Kleinbetriebe der See- und Küs-
tenfischerei,
 die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. 

224 Krankenversicherung 
Leistungen und Erstattungen an die Träger der Krankenversicherung (ohne knappschaftliche Krankenversicherung). 

225 Arbeitslosenversicherung* (nur Bund)
226 Alterssicherung der Landwirte* (nur Bund)
227 Pflegeversicherung 

Leistungen und Erstattungen an die Träger der Pflegeversicherung. 
229 Sonstige Sozialversicherungen 

z. B.
Zusatzversorgungskassen des Öffentlichen Dienstes, 
Zahlungen an Sonder- und Zusatzversorgungssysteme. 
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23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 
231 Kindergeld, Kinderzuschlag 
232 Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz* 
233 Wohngeld 
235 Soziale Einrichtungen 

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen sowie Förderung von Einrichtungen Dritter, 
z. B. Einrichtungen für behinderte Menschen, für Wohnungslose, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Asylbewerber und 
Bürgerkriegsflüchtlinge. 

(nicht enthalten: Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung, vgl. Oberfunktionen 26 und 27; Einrich-
tungen der Kriegsopferversorgung, vgl. Funktion 241) 

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 
Zahlungen an andere Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. 
(nicht enthalten: Zuschüsse für individuelle Hilfeleistungen, vgl. Oberfunktion 28) 

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen 

Aufwendungen für Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, ihnen gleichgestellte Personen und für Angehörige von Kriegsgefange-
nen nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Häftlingshilfegesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Gesetz über den Zivildienst 
der Kriegsdienstverweigerer 
Einrichtungen der Kriegsopferversorgung 
Ausgaben für die Kriegsopferfürsorge 
Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz, ihnen gleichgestellte Personen sowie an Ange-
hörige von Kriegsgefangenen 

243 Lastenausgleich 
244 Wiedergutmachung 

Entschädigungsleistungen für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz und den landes-
rechtlichen Vorschriften. 
Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen, 
Sonstige Wiedergutmachungsleistungen, z. B. 

Sicherung und Betreuung der Friedhöfe ehemaliger jüdischer Gemeinden, 
Stiftung 20. Juli 1944. 

246 Vertriebene und Spätaussiedler 
Aufnahme von Spätaussiedlern, 
Maßnahmen zur Förderung der Integration von Spätaussiedlern und Vertriebenen, 
Leistungen für Spätaussiedler und Vertriebene außerhalb der Sozialhilfe, z. B. 

Hilfen an deutsche Vertriebene im Ausland, 
Eingliederungshilfen für Spätaussiedler und für ehemalige politische Häftlinge, 
Entschädigungen an ehemalige Kriegsgefangene. 

(nicht enthalten: Kulturausgaben, vgl. Oberfunktionen 18/19; Sprachkurse, vgl. Funktion 153) 
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 

Andere Aufgaben im Zusammenhang mit Folgen von Krieg und politischen Ereignissen, z. B. 
Aufwendungen für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, 
Angelegenheiten der  Suchdienste und der Deutschen Dienststelle (WASt), 

Leistungen auf Grund des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes, z. B. 
Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften, 
Nachversicherung nach § 99 AKG, Versorgungs- und Schadensersatzansprüche nach § 5 AKG, 

Stiftung für ehemalige politische Häftlinge, 
Heimkehrerstiftung,
Unterstützung für deutsche Minderheiten in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa einschließlich nichteuropäischer Nachfolgestaaten 
der UdSSR. 

25 Arbeitsmarktpolitik 
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II 
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Arbeits- und Berufsförderung von Jugendlichen 
Förderung überregionaler Einrichtungen oder von Modelleinrichtungen 
Verbesserung der Beschäftigungssituation, z. B. 

durch berufliche Fortbildung und Umschulung von Arbeitskräften 
durch Qualifizierungs- und Anpassungsmaßnahmen (z. B. für ältere Arbeitnehmer und andere Problemgruppen des Arbeits-
marktes)

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II 
(nicht enthalten: berufsvorbereitende Maßnahmen, d.h. Förderung der individuellen Aus- und Fortbildung in einem Beruf, vgl. 
Funktion 153) 
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259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 

Leistungen gemäß §§ 11 und 12 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern einschließlich 
Zuwendungen für Mitarbeiterfortbildung anderer Träger in diesem Bereich und einschließlich internationaler 
Zahlungsverpflichtungen (u.a. Jugendwerke). 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 11 und 12 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII. 

262 Jugendsozialarbeit 
Leistungen gemäß §§ 13 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern einschließlich 
Leistungen des Bundes für Integrationsmaßnahmen. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß § 13 SGB VIII. 

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 
Leistungen gemäß §§ 14 bis 21 ggf. in Verbindung mit §§ 82 und 83 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 14 bis 21 SGB VIII. 

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 
Leistungen gemäß §§ 27 bis 42 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 27 bis 42 SGB VIII. 
(nicht enthalten: Eingliederungshilfe nach dem SGB XII, vgl. Funktion 283) 

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 
Leistungen gemäß §§ 44 ff. SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 44 ff. SGB VIII einschließlich Kriseneinrichtungen und sozialpädagogischer Fortbildungsstätten für Mitarbeiter öffentli-
cher und anderer Träger der Jugendhilfe. 

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 
Leistungen gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII von öffentlichen und anderen Trägern. 
Errichtung, Erhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter im Bereich der Leistungen 
gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII. 
Hierzu gehören auch: 

Ausgaben zur Förderung von Kindern in Ländern, in denen Beitragsfreiheit in Kindertageseinrichtungen besteht (ganz oder 
teilweise)
Tagespflege durch Tagesmütter/Tagesväter. 

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz 
Zu den Leistungen nach dem SGB XII: 

Hier werden auch solche Ausgaben nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohl-
fahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen bestimmt sind. 
Hier sind sämtliche Einnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII zuzuordnen. 
(nicht enthalten: Zuwendungen nach dem SGB XII an Dritte zur institutionellen oder pauschalen Förderung, vgl. Funktion 236) 

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 

(nicht enthalten: Eingliederungshilfen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe,vgl. Funktion 265) 
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 
286 Leistungen nach dem SGB XII – nur Flächenländer 

Soweit in Flächenländern eine Aufteilung der Leistungen nach dem SGB XII entsprechend der Funktionen 281 bis 285 nicht mög-
lich ist. 

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
Hier sind auch die Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern und Leistungen Unterhalts-
pflichtiger zuzuordnen.

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 
z. B. Familienpolitische Programme, 

Schuldnerberatung, 
Leistungen an Opfer von Gewalttaten, 
SGB IX 

Ausgleichsabgaben sowie Leistungen nach SGB IX, 
Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen, 

Nicht aufteilbare Maßnahmen zur Zuwanderung und Integration, soweit nicht anderen Fachaufgaben zuordenbar (z. B. 
Funktion 246), 
Nicht aufteilbare Maßnahmen der Gleichstellung/Gleichbehandlung, soweit nicht anderen Fachaufgaben zuordenbar, 
Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen. 
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3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 
31 Gesundheitswesen 

311 Gesundheitsverwaltung 
312 Krankenhäuser und Heilstätten 

Krankenhausfinanzierung, Förderung einzelner Einrichtungen der Krankenversorgung. 
Maßregelvollzug
(nicht enthalten: Hochschulkliniken, vgl. Funktion 132; Bundeswehrkrankenhäuser, vgl. Funktion 032; Gefängniskrankenhäuser, 
vgl. Funktion 056) 

313 Arbeitsschutz 
Nicht enthalten sind Maßnahmen für die eigene Verwaltung, z. B. personalärztliche Dienste, Arbeitsschutzbeauftragte. 

314 Gesundheitsschutz 
Allgemeine Maßnahmen, Gesundheits- und Verbraucherschutz (einschließlich Überwachung), Gesundheitseinrichtungen, z. B. 

Arznei- und Lebensmittelkontrolle, 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 

Sonstiges z. B. 
Deutsches Müttergenesungswerk,
Kongresse. 

32 Sport und Erholung 
321 Park- und Gartenanlagen 

z. B.
Bundes-/Landesgartenschauen, 
Kleinsiedlungs- und Kleingartenwesen, 
Spielplätze. 

322 Sport 
Sportamt (Einrichtungen der Stadtstaaten), 
Sportanlagen und -einrichtungen, z. B. 

Freizeitsportanlagen, 
Schwimmbäder, 
Turn- und Sporthallen (ohne Schulturn- und -sporthallen, vgl. Oberfunktion 11/12, 

Allgemeine Förderung des Sports, 
z. B. Zuwendungen an Sportverbände und -vereine. 
(nicht enthalten: Förderung des Schulsports, vgl. Funktion 129) 

33 Umwelt- und Naturschutz 
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 

Umweltverwaltung der Länder, z. B. Landesanstalten für Immissionsschutz. 
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 

Maßnahmen im Bereich 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Immissionsschutz
Chemikaliensicherheit und Gefahrstoffe 
Strategien Klimaschutz, Emissionshandel 
Umweltbildung
Gewässerschutz (soweit nicht Funktion 645) 
Bodenschutz, Untersuchung und Sanierung von Altlasten 

Ausgaben für 
Sachverständige und Fachbeiräte, 
internationale Zusammenarbeit, 
Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen, 
Messnetze und -programme, 
Veröffentlichungen, 
Mitgliedschaften,

Förderung von Vereinen (institutionell) sowie von Projekten von Vereinen und Verbänden. 
(nicht enthalten: Ausgaben für Forschung und Entwicklung, vgl. Funktion 165; Fachinformationszentren, vgl. Funktion 162) 

34 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 
341 Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz 
342 Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes 

Ausgaben für 
Sachverständige und Fachbeiräte, 
internationale Zusammenarbeit, 
Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen, 
Untersuchungen zu Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen sowie des Strahlenschutzes, 
gesetzliche Ausgleichsansprüche, 
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Beteiligung an internationalen Aktions- und Sanierungsprogrammen, 
End- und Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle, 
staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen. 

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 

411 Förderung des Wohnungsbaues 
Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (sog. Fehlbelegungsabgabe). 
Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für z. B. 

Förderung des sozialen Wohnungsbaues, 
Wohnungsfürsorge für Verwaltungsangehörige, 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Wohngebäuden, 

Rückflüsse aus Darlehen, 
Wohnungbauunternehmen. 

412 Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund) 
419 Sonstiges Wohnungswesen 

Sonstige Angelegenheiten des Wohnungswesens, z. B. 
Ausstellungen und Wettbewerbe, 
Beiträge an deutsche und internationale Verbände für das Wohnungswesen. 

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 
421 Geoinformation 

z. B. Kataster- und Vermessungsverwaltung. 
422 Raumordnung und Landesplanung 

Aufgaben der Landesplanung und -entwicklung, Raumplanung und -ordnung,  
z. B. Förderung von Beispielmaßnahmen zur Verwirklichung der Raumordnungsgrundsätze, 

Landesentwicklungsplan, 
Landschaftsplanung, 
Planungswettbewerbe, 
Regionalplanung, 
Zuschüsse und Beiträge an Verbände des Städtebaues und der Landes- bzw. Raumplanung. 

423 Städtebauförderung 
Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, 
z. B. Finanzhilfen oder Ausgaben für 

Baumaßnahmen (z. B. Erneuerung ausgewählter denkmalswerter Gebäude und historischer Stadtkerne), 
Städtebauliche Weiterentwicklung großer Neubaugebiete, 
Versuchs- und Vergleichsbauvorhaben, 
Wohnumweltverbesserung und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. 

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirt-
schaft)

Staatliche Förderung kommunaler Einrichtungen sowie eigene Einrichtungen der Stadtstaaten, soweit nicht anderen Bereichen zu-
geordnet (vgl. Funktionen 043, 321und 322, Oberfunktion 64, Funktion 726) 

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) 

Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben der Behörden, Ämter und sonstigen Verwaltungsstellen und ggf. Bauten und Be-
schaffungen. Andere bei den Verwaltungsstellen veranschlagte Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind den ihrer 
Zweckbestimmung entsprechenden Funktionen zuzuordnen. 

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 
z. B. Agrarstrukturverwaltung, Verwaltung für Agrarordnung. 

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 
Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung, soweit nicht Teil des Forst- oder Fischereibetriebs (siehe Funktionen 531 und 532). 

52 Landwirtschaft und Ernährung 
521 Agrarstruktur und ländlicher Raum 

z. B. Maßnahmen im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”. Die wasser-
wirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maßnahmen sowie die Küstenschutzmaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” sind der Funktion 623 bzw. der Funktion 625 zugeordnet. 

Dorferneuerung, 
Flurbereinigung, 
Integrierte ländliche Entwicklung. 

522 Einkommenstabilisierende Maßnahmen 
Nationale Maßnahmen zur Marktstützung, 
EU-Marktordnungsmaßnahmen, 
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Sonstiges, z. B. 
Absatzförderung,
Beseitigung außergewöhnlicher Notstände in der Landwirtschaft, 
Beteiligung an Messen, Ausstellungen und Lehrschauen im In- und Ausland. 

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 
Ausgaben und Einnahmen für Versuchsgüter, Versuchsfelder und ähnliche Einrichtungen (nicht enthalten, soweit mit Schulen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen verbunden; vgl. Hauptfunktion 1). 
Landwirtschaftliche Unternehmen, z. B. 

Domänen, 
Gärtnereien,
Gutsbetriebe,
Mustergüter,
Versuchswirtschaften, 
Weingüter. 

Sonstiges, z. B. 
Beiträge und Zuschüsse an Verbände, Vereine und Einrichtungen im In- und Ausland, 
Bekämpfung der pflanzlichen und tierischen Schädlinge, 
pflanzliche Erzeugung, 
Tierzucht und Tierhaltung, 
Tiergesundheit und Tierschutz. 

53 Fortstwirtschaft und Jagd, Fischerei 
531 Forstwirtschaft und Jagd 

z. B. Forstbetriebe 
532 Fischerei 

z. B. Fischereischutzboote, 
Förderung der Fischerei. 

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 

z. B. Bergverwaltung, 
Wasserwirtschaftsverwaltung. 

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz 
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 

Maßnahmen im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”, 
Sonstige Maßnahmen. 

624 Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken 
625 Küstenschutz* 

Maßnahmen im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”, 
Sonstige Maßnahmen. 

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 
631 Kohlenbergbau 
632 Sonstiger Bergbau 
634 Verarbeitende Industrie 

z. B. Hilfen für die Werft- und Stahlindustrie, 
Nicht aufgeteilte Fördermaßnahmen des verarbeitenden Gewerbes. 

635 Handwerk und Kleingewerbe 
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Handwerks und des Kleingewerbes, z. B. 

Auf- und Ausbau sowie Unterhaltung der betriebstechnischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsstellen, 
Beratungsmaßnahmen für Existenzgründungen, 
Finanzierungshilfen für mittelständische gewerbliche Unternehmen. 

638 Baugewerbe 

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
641 Kernenergie 

z. B. Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrationsanlagen, 
Beiträge an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), Wien. 

(nicht enthalten: Ausgaben für die End- und Zwischenlagerung, vgl. Funktion 342) 
642 Erneuerbare Energieformen 

Demonstrationsvorhaben zur rationellen Energiegewinnung und -verwendung und zur Nutzung der erneuerbaren Energien. 
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643 Elektrizitätsversorgung 
644 Wasserversorgung 
645 Abwasserentsorgung 
646 Abfallwirtschaft 

Abfallbeseitigung und -verwertung, z. B. Deponien 
647 Straßenreinigung 
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 

Erdölversorgung 
Förderung der Gaswirtschaft und sonstigen Energiegewinnung, z. B. Bau von Ferngasleitungen und regionalen Erdgasleitungen, 
Bau von Kohleheizkraftwerken, 
Fernwärmeversorgung, 
Kohleveredelungsanlagen, 
Steinkohlenbevorratung zur Verbesserung der Energieversorgung in Krisenzeiten, 
Sonstige Maßnahmen der Energiewirtschaft, z. B. 

Beiträge an internationale Kommissionen oder Organisationen, Kongresse usw., 
nicht aufgegliederte Fördermaßnahmen, 
Beiträge zu internationalen Rohstoffübereinkommen, 

Unternehmen, die mehrere Versorgungszweige umfassen, 
Sonstiges, z. B. 

Fernheizwerke, 
Maschinenzentralen. 

65 Handel und Tourismus 
651 Handel 

Handel allgemein 
Auf- und Ausbau von Betriebsberatungsstellen (Unternehmens- und Existenzgründungsberatungen), 
Erfahrungsaustausch im Handel, 
Mittelstandsförderung zur Leistungssteigerung im Handel, 
Zwischenbetriebliche Vergleiche, 

Exportförderung, Auslandsmessen 
Beteiligung an exportorientierten Messen, Weltausstellungen usw., 
Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland, z. B. 

Außenwirtschaftsberatungen, 
Unterstützung von Außenhandelskammern, 

Märkte und Inlandsmessen 
Beteiligungen und Zuschüsse an Messen und Ausstellungen im Inland, 
Förderung der Auslandswerbung für deutsche Messen und Ausstellungen u.Ä., 

Sonstiges, z. B. 
nicht aufgeteilte Fördermaßnahmen des Handels, 
Verbraucherberatungen und -vertretungen, soweit nicht anders zuordenbar. 

(nicht enthalten: Einrichtungen des kommunalen Marktwesens, vgl. Oberfunktion 43) 
652 Tourismus 

z. B. Förderung der Fremdenverkehrsverbände, 
Förderung des Hotel-, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes. 

66 Geld- und Versicherungswesen* 
661 Banken und Kreditinstitute 
669 Sonstiges Geld- und Versicherungswesen 

Versicherungen 
Sonstiges, 
z. B. Internationaler Währungsfonds. 

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 
z. B. Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland, 

Förderung des Normenwesens und der Gütekennzeichnung, 
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkks), 
Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen, 
nicht aufgeteilte Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung. 

69 Regionale Förderungsmaßnahmen 
Globale oder überregionale Förderprogramme des Bundes und der Länder. 
Einzeln veranschlagte bzw. objektbezogene Maßnahmen sind bei den entsprechenden Funktionen nachzuweisen. 

691 Betriebliche Investitionen 
Regionale Hilfsmaßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft durch Förderung der Rationalisierung, Modernisierung, Umstel-
lung, Erweiterung und Ansiedlung gewerblicher Betriebe, z. B. 

betriebliche Investitionen in strukturschwachen Gebieten, 
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Existenzgründungsprogramm in der gewerblichen Wirtschaft, 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch Ansiedlung, Erweiterung und Rationalisierung von Produktionsbetrieben. 

692 Verbesserung der Infrastruktur 
Regionale Hilfsmaßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft, 
Strukturförderungsprogramme. 

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 

Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben der Behörden und Ämter und ggf. Bauten und Beschaffungen. Andere bei den Ver-
waltungsstellen veranschlagte Einnahmen und Ausgaben für laufende Zwecke usw. sind den ihrer Zweckbestimmung entsprechen-
den Funktionen zuzuordnen. 

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 
Straßenbauverwaltung, Straßenverwaltung. 

712 Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen des Bundes und der Länder. 

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 
Sonstige Verwaltungsbehörden. 

72 Straßen 
721 Bundesautobahnen 
722 Bundesstraßen 

Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

723 Landesstraßen 
Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

724 Kreisstraßen 
Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

725 Gemeindestraßen 
Darunter fallen auch Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an 
Kreuzungen. 

726 Straßenbeleuchtung 
729 Sonstiger Straßenverkehr 

Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, z. B. Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Vermeidung von Verkehrsunfällen, 
Sonstige Maßnahmen für den Straßenverkehr und das Straßenwesen, z. B. 

Beschaffung von technischem und wissenschaftlichem Material, 
Veröffentlichungen. 

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 
731 Wasserstraßen und Häfen 

Aus- und Neubau, Unterhaltung und Betrieb 
der Wasserstraßen und ihrer Anlagen, 
von landeseigenen Häfen und Schifffahrtsanlagen, 

Besondere Einrichtungen: 
Lotseinrichtungen, 

Beteiligung an Bauvorhaben Dritter, 
Beteiligung der Länder am Ausbau von Schifffahrtsstraßen und Kanälen, 
Schiffssicherheitsaufgaben (Erstattung der Kosten an die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft), 
Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Ausbau ihrer Hafenanlagen, 
Hafenbetriebe, Umschlag- und Kaibetriebe. 

732 Förderung der Schifffahrt 

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 
741 Öffentlicher Personennahverkehr 

Finanzhilfen nach dem Regionalisierungsgesetz, dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und landesgesetzliche Regelungen zur 
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV), z. B. 

Bau oder Ausbau von Verkehrswegen einschließlich Bau oder Ausbau von Betriebshöfen, zentralen Werkstätten, P+R-Plätzen 
usw. 

742 Eisenbahnen 
Maßnahmen für Eisenbahnen 
z. B. 

Abgeltung von Belastungen im Schienenverkehr, 
Darlehen und Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege, 
sonstige Zuschüsse. 
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75 Luftfahrt 
Flugsicherung 

Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL), 
Flugsicherungsdienststellen in Grönland und Island, 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), 
Luftaufsichtsmaßnahmen auf Flugplätzen, 
Schutzmaßnahmen 

Flughäfen und Luftverkehr, 
Sonstiges, z. B.. 

Maßnahmen und Einrichtungen zur Förderung der Luftfahrt. 

77 Nachrichtenwesen* 
771 Post und Telekommunikation 
772 Rundfunk und Fernsehen 

79 Sonstiges Verkehrswesen 
Nicht aufgeteilte Maßnahmen zur allgemeinen Förderung des Verkehrs, z. B. 

Beiträge und Zuschüsse an nationale und internationale Vereine und Organisationen 
Transrapid 

8 Finanzwirtschaft 
Einnahmen und Ausgaben für den Gesamthaushalt. 

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 
Die Verwaltung des Vermögens ist in der Regel Aufgabe der Finanz- und Vermögensverwaltung (vgl. auch Funktion 062). 

811 Grundvermögen 
Grundvermögen, soweit die Grundstücke nicht dem Betrieb eines Wirtschaftsunternehmens oder einer anderen Funktion dienen und 
entsprechend veranschlagt sind, z. B. 

Baumaßnahmen, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erwerb und Verkauf, Finanzierungskosten, Unterhaltung und 
Bewirtschaftung, 

Bebaute Grundstücke, z. B. 
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, 

Grundstücksgleiche Rechte, z. B. 
Erbbaurechte, Erbpachtrechte, Nutzungsentschädigungen (Wassernutzungsgebühren und sonstige den Grundstücken gleichzu-
achtende Rechte), 

Unbebaute Grundstücke, die von der Gebietskörperschaft selbst genutzt, vermietet oder verpachtet sind, z. B. 
Grundstücke, die zur Weiterveräußerung oder späteren Bebauung in eigener Regie bestimmt sind oder deren Verwendungs-
zweck noch nicht feststeht, 
landwirtschaftlich genutzte Einzelgrundstücke (Äcker, Kleingärten, Obstländereien, Wiesen), soweit sie nicht den landwirt-
schaftlichen Betrieben zuzuordnen sind, 
sonstige Grundstücke, Teiche, Seen, Grünanlagen usw. 

812 Kapitalvermögen 
Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Geldvermögensbestände beziehen und nicht zum Verwaltungsvermögen, Grundvermö-
gen, Sondervermögen oder dem Vermögen der Wirtschaftsunternehmen gehören. Zu den Geldvermögensbeständen in diesem Sinn 
rechnen Wertpapiere, Bankguthaben, sonstige Forderungen. 
Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen, die nur der Kapitalanlage dienen, 
Erbschaften des Fiskus, soweit es sich nicht um Sachwerte handelt, 
Zinseinnahmen aus Darlehensgewährungen. 

813 Sondervermögen 
Vermögensbestände und Einrichtungen, die in der Form von Sondervermögen verwaltet oder bewirtschaftet werden und nicht nach 
ihrer Zweckbindung anderen Funktionen zugeordnet sind. 

82 Steuern und Finanzzuweisungen 

83 Schulden 
Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme. 

84 Beihilfen, Unterstützungen u.Ä. 
Dieser Oberfunktion sind Personalausgaben der Obergruppe 44 “Beihilfen u. dgl.”, soweit nicht für Versorgungsempfänger, zuzu-
ordnen, die im Haushaltsplan bzw. in den Einzelplänen zentral veranschlagt sind und nicht nach Funktionen aufgeteilt werden kön-
nen: 

Gruppe 441 Beihilfen 
Gruppe 443 Fürsorgeleistungen 

Unter dieser Oberfunktion sind auch die Personalausgaben der Obergruppe 45 “Sonstige personalbezogene Ausgaben”, soweit 
nicht für Versorgungsempfänger, nachzuweisen, die nicht nach einzelnen Funktionen aufgeteilt werden können. 

85 Rücklagen 
Allgemeine Rücklagen, 
Fonds, Stöcke, 
Spezielle Rücklagen, 
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Rücklagen zur Erfüllung bestimmter Aufgaben. 

86 Sonstiges 
Einnahmen und Ausgaben verschiedener Art, die nicht einer bestimmten Funktion zugeordnet werden können. 

87 Abwicklung der Vorjahre 
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß Art. 25 BayHO sowie Übertragung von Überschüssen. 

88 Globalposten 
Globale Mehrausgaben/-einnahmen 
Globale Minderausgaben/-einnahmen 
Verstärkungsmittel für Personalausgaben 

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 
Dieser Oberfunktion sind die Ausgaben der Obergruppen 38 und 98 “Haushaltstechnische Verrechnungen” zuzuordnen. 
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schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Keine 
Beihilfen sind Bürgschaften, die nach Maßgabe 
des  Kapitels 3 der Bürgschaftsmitteilung 2008 
 (Mit teilung der Kommission über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche 
 Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen 
und Bürgschaften, ABl C 155/10 vom 20. Juni 2008,  
 geändert durch Berichtigung der Mitteilung,  
ABl C 244/32 vom 25. September 2008) gewährt 
werden. Zu sog.  De-minimis-Beihilfen (haupt-
sächlich die Verordnung [EG] Nr. 1998/2006 der 
Kommission vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl L 379/5) s. u. 
 Abschnitte 2.1 und 3.3.

1.2 Beihilfeaufsicht durch die Europäische Kommis-
sion

Ausnahmen von der prinzipiellen Unvereinbar-
keit staatlicher Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
finden sich z. B. in Art. 107 Abs. 3  lit. a und c des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU (im Folgen-
den: „AEU-Vertrag“). Über die Ausnahme von der 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt entschei-
det die Europäische Kommission aufgrund einer 
entsprechenden Notifizierung nach Art. 108 Abs. 3 
AEU-Vertrag oder durch eine Freistellungsrege-
lung.

1.3 Notifizierungspflicht und Verbot der Beihilfe-
gewährung vor Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission

Nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEU-Vertrag dürfen 
anmeldungspflichtige Beihilfen nicht gewährt 
werden, bevor die Kommission eine diesbezüg-
liche Genehmigungsentscheidung erlassen hat 
(sog. Durchführungsverbot).

Vorhaben zur Gewährung neuer Beihilfen (Bei-
hilferegelung oder Einzelbeihilfe) sind bei der 
Kommission anzumelden. Eine Ausnahme gilt 
aufgrund der De-minimis-Verordnungen und 
der Freistellungsverordnungen, insbesondere der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, 
AGFVO (Verordnung [EG] Nr. 800/2008 der Kom-
mission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Ver-
einbarkeit der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag, ABl 
L 214/3). Bei Vorliegen der Voraussetzungen der 
jeweiligen Verordnungen können Beihilfen ohne 
vorherige Genehmigung durch die Kommission 
gewährt werden. Es sind die Transparenzerforder-
nisse der AGFVO (insbes. Art. 9, Kurzbeschreibung 
und Veröffentlichung der Regelung im Internet) zu 
beachten.

Eine Beihilferegelung ist eine Regelung, nach 
der Unternehmen, die in der Regelung in einer 
allgemeinen und abstrakten Weise definiert wer-
den, Beihilfen gewährt werden können (vgl. Art. 2 
Nr. 2 AGFVO). Einzelbeihilfen sind solche Beihil-
fen, die nicht aufgrund einer Beihilferegelung ge-
währt werden, sowie einzelne, aufgrund spezieller 
 Notifizierungsvorschriften anmeldungspflichtige 
Maßnahmen aufgrund einer Beihilferegelung (vgl. 
Art. 2 Nr. 3 und 4 AGFVO).

66-F

Änderung 
der Richtlinien 

für die Übernahme von Staatsbürgschaften 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

(Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BÜG)

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 11. April 2012 Az.: 55 - L 6801 - 008 - 12 163/12

Das Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den Bürg-
schaftsrichtlinien des Bundes und der Länder (Anlage zu 
Abschnitt I Nr. 1 der Richtlinien für die Übernahme von 
Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums der Finanzen vom 7. November 2000 [FMBl S. 292], 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 20. Februar 
2012 [FMBl S. 192]) erhält mit Wirkung vom 20. März 2012 
nachfolgende Fassung.

We i g e r t 
Ministerialdirektor

Anlage 
zu den Richtlinien 

für die Übernahme von Staatsbürgschaften 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft

Prüfraster für staatliche Bürgschaften aus den 
Bürgschaftsrichtlinien des Bundes und der Länder

1. Allgemeines

Dieses Prüfraster soll das Auffinden relevanter 
EU-Beihilfebestimmungen erleichtern, kann aber 
– insbesondere in Zweifelsfragen – nicht an deren 
Stelle treten. Darüber hinaus dient das Prüfraster 
der Anpassung von genehmigten Beihilferege-
lungen an die Weiterentwicklung des Beihilfe-
rechts (s. Schreiben GD Wettbewerb D/50651 vom  
14. Februar 2001 betr. Zweckdienliche Maßnah-
men zur Anpassung bestehender Beihilferegelun-
gen zur Rettung und Restrukturierung von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten an die einschlägigen 
Leitlinien).

1.1 Prinzipielles Beihilfenverbot nach Art. 107 Abs. 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union

Nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die 
 Arbeitsweise der EU (ex. Art. 87 EG-Vertrag) sind 
staatliche Beihilfen gleich welcher Art, die durch 
Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen-
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwi-

Staatsbürgschaften
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1.4 Notifizierungspflichten aus speziellen Beihilfe-
regimen1

1.4.1 Horizontale Regelungen

– Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung 2007-2013 (ABl C 54/13 vom 4. März 
2006)

– Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl C 244/2 vom 1. Oktober 
2004)

– Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
(ABl [EG] C 323/1 vom 30. Dezember 2006)

– Art. 6 der AGFVO

– Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
 Beihilfen zur Förderung von Risikokapital-
investitionen in kleine und mittlere Unterneh-
men (ABl C 194/2 vom 18. August 2006)

– Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
 Umweltschutzbeihilfen (ABl C 82/1 vom 1. April 
2008)

1.4.2 Sektorale Regelungen

– Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den 
Schiffbau (ABl C 317/11 vom 30. Dezember 2003, 
berichtigt durch ABl C 104/71 vom 30. April 
2004, verlängert bis 31. Dezember 2011 durch 
ABl C  173/3 vom 8. Juli 2008) wurden erneut 
verlängert durch ABl C 364/9 vom 14. Dezember 
2011

– Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates2

– Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des Rates vom 
23. Juli 2002 über staatliche Beihilfen für den 
Steinkohlenbergbau (ABl L 205/1 vom 2. August 
2002)

– Kunstfaserindustrie: s. Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 
(ABl C 54/13 vom 4. März 2006), Ziffer 8

– Landwirtschaft einschl. Verarbeitung/Vermark-
tung: Rahmenregelung der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor 2007-2013 (ABl C 319/1 vom 27. Dezember 
2006)

– Landwirtschaftliche Primärerzeugung (ohne 
Verarbeitung/Vermarktung): Verordnung (EG) 
Nr. 1857/2006 vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf staatliche Beihilfen an kleine und mitt lere 
in der Erzeugung von landwirtschaftlichen 
 Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur 
 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 
(ABl L 358/3 vom 16. Dezember 2006)

1 s. auch Rechtsgrundlagensammlung der EU-Kommission unter 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

2 Ausgleichsleistungen, die in Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
gewährt werden, sind von der Notifizierungspflicht befreit. Eine Notifi-
zierungspflicht besteht nur für Beihilfen, die außerhalb der Verordnung 
gewährt werden.

– Landwirtschaftliche Primärerzeugung (ohne 
Verarbeitung/Vermarktung): Verordnung (EG) 
Nr. 1535/2007 vom 20. Dezember 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnis-
sektor (ABl L 337/35 vom 21. Dezember 2007)

– Fischerei und Aquakultursektor: Leitlinien für 
die Prüfung der einzelstaatlichen Beihilfen im 
Fischerei- und Aquakultursektor (ABl C 84/10 
vom 3. April 2008)

– Fischerei und Aquakultursektor: Verordnung 
(EG) Nr. 875/2007 vom 24. Juli 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisek-
tor und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1860/2004 (ABl L 193/6 vom 25. Juli 2007)

– Fischerei und Aquakultursektor: Verordnung 
(EG) Nr. 736/2008 vom 22. Juli 2008 der Kom-
mission über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an kleine und 
mittlere in der Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung von Fischereierzeugnissen tätige 
Unternehmen (ABl L 201/16 vom 30. Juli 2008).

1.5 Beihilfewert staatlicher Bürgschaften

Für die Einhaltung von Förderhöchstgrenzen ins-
besondere bei der Kumulierung mit anderen Bei-
hilfen und für die Zulässigkeit der Gewährung 
von De-minimis-Bürgschaften oberhalb 1,5 Mio. 
EUR kommt es auf die Beihilfeintensität von Bürg-
schaften an. Hierbei ist zwischen sog. gesunden 
Unternehmen und solchen in Schwierigkeiten zu 
unterscheiden.

1.5.1 Gesunde Unternehmen

a) Soweit für das Antrag stellende Unternehmen 
ein Unternehmensrating der Bürgschaftsrating-
Kategorien 1-5 (DSGV-Ratingklassen 1-13; die 
Übertragung aus anderen Rating-Systemen 
 erfolgt über die 1-Jahres-Ausfallwahrschein-
lichkeiten3) vorliegt, ist bei Bürgschaften

• für Investitionskredite die mit Schreiben der 
EU-Kommission vom 26. September 2007 
(http: // ec.europa.eu / community_law / state_ 
aids/comp-2007/n197-07.pdf) genehmigte Be-
rechnungsmethode anzuwenden (vgl. auch 
Berechnungstool unter www.pwc.de/de/
beihilfewertrechner); für Bürgschaften der 
Bürgschaftsbanken gilt in Sonderheit die mit 
Schreiben der EU-Kommission vom 16. Sep-
tember 2009 genehmigte Berechnungs-
methode (vgl. auch Berechnungstool unter 
www.vdb-beihilferechner.de).

• für Betriebsmittelkredite

o auf De-minimis-Basis sowie

o auf Basis der Genehmigung vom 16. Juli 
2008 zugunsten von Vorhaben in den 
Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen (vgl. unten Abschnitt 3.6.2) sowie vom 
9. April 2009 zugunsten von Vorhaben im 
Freistaat Sachsen

3 vgl. Genehmigungsschreiben der EU-Kommission D/205693 vom  
26. September 2007, Ziffer 20

http:%E2%80%86//%E2%80%86ec.europa.eu%E2%80%86/%E2%80%86community_law%E2%80%86/%E2%80%86state_%0Aaids/comp-2007/n197-07.pdf
www.pwc.de/de/beihilfewertrechner
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 Prüfung des Geschäftsplans auf Trag-
fähigkeit,

 der volkswirtschaftliche Nutzen ist nach-
gewiesen,

 es werden nur finanziell tragfähige Un-
ternehmen ausgewählt, die voraussicht-
lich in der Lage sein werden, die mit dem 
Kredit verbundenen Zins- und Tilgungs-
zahlungen zu leisten.

• Verwendet die Bank den fortgeschrittenen 
IRB-Ansatz, teilt sie der bürgschaftsgewäh-
renden Stelle die institutsspezifische Rating-
kategorie in Verbindung mit der diese nach 
oben begrenzenden 1-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeit mit. Die Überleitung erfolgt 
wie unter oben lit. a.

c) Bei De-minimis-Bürgschaften bis 1,5 Mio. EUR, 
die im Rahmen von Bürgschaftsregelungen ge-
währt werden, kann der Beihilfewert pauschal 
ermittelt werden (Beihilfeintensität 13 1/3 %). 
Liegt für das Antrag stellende Unternehmen 
ein Rating gemäß oben lit. a vor, kann auch ein 
geringerer Beihilfewert in Anwendung einer 
genehmigten Berechnungsmethode zu Grunde 
gelegt werden.

d) In allen anderen Fällen ist für gesunde 
 Unternehmen die Beihilfewertbestimmung an-
hand Kapitel 4 der Bürgschaftsmitteilung 2008 
vorzunehmen. Bei guten und mittleren Boni-
täten können Safe-Harbour-Bürgschaftsprä-
mien zur Beihilfefreiheit führen (s. Bürgschafts-
mitteilung 2008, Kapitel 3; bei KMU insbes. 
 Abschnitt 3.3).

1.5.2 Unternehmen in Schwierigkeiten5

Der Beihilfewert einer staatlichen Bürgschaft an  
ein Unternehmen in Schwierigkeiten entspricht 
grundsätzlich der Differenz zwischen dem 
marktüblichen Wert der Bürgschaft und dem 
tatsächlich gezahlten Entgelt für diese Maßnah-
me. Kann kein marktübliches Entgelt festgestellt 
werden, so gilt für die Berechnung der Beihilfein-
tensität einer Einzelgarantie die Mitteilung der 
Kommission über die Änderung der Methode zur 
Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze 
(ABl C 14/6 vom 19. Januar 2008, nachfolgend „Re-
ferenzzinsmitteilung 2008“ genannt). Im Übrigen 
ist bei derartigen Bürgschaften zu berücksichtigen, 
dass Bürgschaften nach dem Haushaltsrecht nur 
unter engen Voraussetzungen ausgereicht werden 
 können.

Bei KMU, die vor weniger als drei Jahren gegrün-
det wurden, wird für Zwecke der Bürgschafts-
mitteilung 2008 „nicht davon ausgegangen, dass 
sie sich in Schwierigkeiten befinden“ (Abschnitt 
3.2 lit. a).

5 Zu den Definitionen des Unternehmens in Schwierigkeiten vgl.  
Abschnitt 3.4.1.2 lit. f und Abschnitt 4.1.1.

die mit Schreiben der EU-Kommission  
vom 29. November 2007 (http://ec.europa.eu/ 
community_law/state_aids/comp-2007/n541 
-07.pdf) genehmigte Berechnungsmethode 
anzu wenden (vgl. auch Berechnungstool un-
ter www.pwc.de/de/beihilfewertrechner). Für 
Bürgschaften der Bürgschaftsbanken gilt in 
Sonderheit die mit Schreiben der EU-Kom-
mission vom 16. September 2009 geneh migte 
Berechnungsmethode (vgl. auch Berechnungs-
tool unter www.vdb-beihilferechner.de). Diese 
Methode ist im Bereich der landwirtschaft-
lichen Primärerzeugung nicht anwendbar.

b) Bei Spezialfinanzierungen im Sinne von Art. 86 
Nr. 6 der Richtlinie 2006/48/EG (ABl L 177 
vom 30. Juni 2006) über die Aufnahme und 
 Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute  
(ins besondere Projektfinanzierungen und neue/
junge Unternehmen ohne Rating) erfolgt gemäß 
 Genehmigungsschreiben der EU-Kommis-
sion vom 18. Juni 2008 (http://ec.europa.eu/ 
com munity_law/state_aids/comp-2007/n762-07. 
pdf) eine Überleitung in die unter oben lit. a 
 genannten Bürgschaftsratingkategorien 1-5 
nach folgenden Grundsätzen:

• Sofern die Bank den einfachen Internal-
 Rating-based-Ansatz (einfacher IRB-Ansatz) 
verwendet, ist eine Überleitung in die Bürg-
schaftskategorien 1 oder 3, für bestimmte 
junge innovative Unternehmen (s. u.) auch 
in die Bürgschaftskategorie 4 möglich. Die 
Überleitung erfolgt auf Basis der von der Bank 
ermittelten aufsichtlich definierten Spezial-
finanzierungs-Ratingkategorie:
o „stark/gut“  Bürgschaftskat. 1
o „befriedigend“  Bürgschaftskat. 3
o „schwach“  Bürgschaftskat. 4, möglich 

nur für junge innovative Unternehmen, die 
den nachfolgenden kumulativen, im Ge-
nehmigungsschreiben der EU-Kommission 
vom 18. Juni 2008, Abschnitt 28, enthalte-
nen Auswahlkriterien entsprechen:

 es müssen die Voraussetzungen unter 
Nr. 5.4 lit. a und b des Gemeinschaftsrah-
mens für Forschung, Entwicklung und 
Innovation4 vorliegen, wobei auch mitt-
lere Unternehmen einbezogen  werden,

4 Diese lauten:

„a) Bei dem Begünstigten handelt es sich um ein kleines Unternehmen, 
das zum Zeitpunkt der Beihilfengewährung weniger als sechs Jah-
re bestanden hat; und

b) bei dem Begünstigten handelt es sich um ein innovatives Unter-
nehmen, wenn

i) der Mitgliedstaat mittels eines Gutachtens von einem externen 
Sachverständigen u. a. auf der Grundlage eines Geschäftsplans 
nachweisen kann, dass der Begünstigte in absehbarer Zukunft 
Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren entwickelt, die tech-
nisch neu oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem 
jeweiligen Wirtschaftszweig in der Gemeinschaft wesentlich 
verbessert sind, und die das Risiko eines technischen oder in-
dustriellen Misserfolges in sich tragen; oder

ii) die FuE-Aufwendungen des Begünstigten zumindest in einem 
der drei Jahre vor Gewährung der Beihilfe oder, im Falle eines 
neu gegründeten Unternehmens ohne abgeschlossenes Ge-
schäftsjahr im Rahmen des Audit des laufenden Geschäftsjah-
res, mindestens 15 % seiner gesamten von einem externen Rech-
nungsprüfer beglaubigten Betriebsausgaben ausmachen;“.
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2. Gemeinschaftsrechtliche Grundlagen für Bürg-
schaftsübernahmen

2.1 Beihilfefreie und De-minimis-Bürgschaften

Staatliche Bürgschaften sind mit Art. 107 Abs. 1 
AEU-Vertrag vereinbar, wenn sie

– gemäß den De-minimis-Regelungen oder

– beihilfefrei gemäß Kapitel 3 der Bürgschaftsmit-
teilung 2008

übernommen werden.

Zu beachten ist, dass die nachträgliche staatliche 
Verbürgung eines bereits gewährten Kredites 
eine Beihilfe an den Kreditgeber darstellen kann 
(Bürgschaftsmitteilung 2008, Abschnitt 2.3.1). 
Keine Beihilfe stellt dagegen die Leistung aus 
einer Bürgschaft dar, wenn die Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme eingetreten sind. Keine 
Beihilfen sind ebenfalls Leistungen der öffent-
lichen Hand aus eingegangenen Bürgschaften bei 
Umschuldungsaktionen, wenn dargelegt werden 
kann, dass sich der Staat in einer gegebenen Kon-
stellation wie ein privater Geldgeber verhält und 
die entsprechende Bürgschaft mit dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers 
im Einklang steht (vgl. EuG, Urteil vom 11. Juli 
2002, Rs. T-152/99, Hamsa/Kommission, Slg. 2002, 
11-3049). In einem solchen Fall „werden die Vor-
schriften in Punkt 5.3 [der Bürgschaftsmitteilung 
2008] nicht herangezogen“ (Schreiben GD Lowe 
D/51969 vom 16. Mai 2008)6.

2.2 Bürgschaften mit Beihilfecharakter

Soweit auf der Grundlage der nachfolgend ge-
nannten Beihilfevorschriften genehmigte oder 
freigestellte Programme vorliegen, erübrigt sich 
eine Einzelfallnotifizierung grundsätzlich, es 
sei denn, diese Vorschriften sehen ausdrücklich 
eine Einzelfallnotifizierung oberhalb bestimmter 
Schwellenwerte vor.

2.2.1 Genehmigungsfähige Bürgschaften

Nicht beihilfefreie und nicht freigestellte Bürg-
schaften sind auf der Grundlage der nachstehen-
den Rechtsgrundlagen genehmigungsfähig:

a) bei gesunden Unternehmen insbesondere

• Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regio-
naler Zielsetzung 2007-2013 („Regionalleit-
linien“), vgl. unten Abschnitt 3.6

• Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation 
(ABl C 323 vom 30. Dezember 2006, S. 1)

• Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen

• Mitteilung der Kommission zu staatlichen 
Beihilfen im Luftverkehr (ABl C 350/5 vom 
10. Dezember 1994), ergänzt durch Mitteilung 
der Kommission zu Gemeinschaftliche Leitli-
nien für die Finanzierung von Flughäfen und 
die Gewährung staatlicher Anlaufbeihilfen 

6 Die Anwendbarkeit dieses Schreibens auf Bürgschaftsprolongationen 
etc. ist auch nach einem Urtel des EuG vom 28. Februar 2012 (Bank 
Burgenland, T-268/08 und T-281/08, vgl. insb. Rz. 153 ff.) nicht abschlie-
ßend geklärt.

für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflug-
häfen (ABl C 312/1 vom 9. Dezember 2005)

b) bei Unternehmen in Schwierigkeiten

• Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten, vgl. unten Kapitel 4

• Mitteilung der Kommission über Rettungs- 
und Umstrukturierungsbeihilfen und 
Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie 
(ABl C 70/21 vom 19. März 2002).

Daneben sind theoretisch auch Art. 107 Abs. 2 
und 3 AEU-Vertrag selbst Rechtsgrundlage für 
etwaige Genehmigungen.

2.2.2 Freigestellte Bürgschaften

Nicht beihilfefreie Bürgschaften sind insbeson dere 
auf der Grundlage der AGFVO und bei Einhaltung 
der darin festgeschriebenen Voraussetzungen frei-
gestellt (aber ggf. Pflicht zur Information der Kom-
mission). Zur De-minimis-Verordnung siehe unten 
Abschnitt 3.3.

Nach dem 31. Dezember 2008 dürfen bestehende 
regionale Investitionsbeihilferegelungen in der 
freigestellten Form bis zum Ablauf der genehmig-
ten Fördergebietskarte weiterhin angewandt wer-
den (vgl. Erwägungsgrund 66 Satz 2 AGFVO in 
Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 letzter Unterabsatz 
der Verordnung [EG] Nr. 1628/2006 der Kommis-
sion vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale 
Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten, nachfol-
gend „Regional-Freistellungs-VO“ genannt).

3. Bürgschaften an gesunde Unternehmen auf der 
Grundlage der De-minimis-Regelungen bzw. ge-
nehmigter/freigestellter Programme/Richtlinien

3.1 Vorbemerkung

Für gesunde Unternehmen sind die De-minimis-
Regelungen bzw. genehmigte/angepasste oder 
freigestellte Programme/Programmvarianten 
nach der AGFVO sowie übergangsweise nach den 
 Regionalleitlinien und der Regional-Freistellungs-
VO von vorrangiger praktischer Relevanz.

3.2 Generelle Eckwerte für Bürgschaften an gesunde 
Unternehmen

a) Staatliche Bürgschaften für Investitionskredite 
unter den genehmigten Bürgschaftsrichtlinien 
(Schreiben der EU-Kommission vom 11. No-
vember 1998) werden grundsätzlich für eine auf 
maximal 15 Jahre begrenzte Laufzeit übernom-
men. Ausnahmen mit längerer Laufzeit sind:

• Binnenschiff-Finanzierung

• Baufinanzierung

• Programmkredite der Förderbanken.

b) Bei staatlichen Bürgschaften muss der Darlehen 
gewährenden Bank ein Eigenobligo von min-
destens 20 % verbleiben (zur Sonderregelung 
bei Bürgschaften an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten s. u. Abschnitt 4.2.2.8).

3.3 De-minimis-Verordnungen

a) Die De-minimis-Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 
(s. o. Abschnitt 1.1) erlaubt außerhalb bestimmter 
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Ausgeschlossen sind folgende Wirtschafts-
bereiche bzw. Aktivitäten:

• Fischerei, Aquakultur und die Primärerzeu-
gung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
gemäß Definition in Art. 2 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission 
vom 15. Dezember 2006 (s. dazu unten lit. b 
und c)

• die Verarbeitung und Vermarktung von 
 Imitations- oder Substitutionserzeugnissen 
von Milch

• bei der Verarbeitung oder Vermarktung von in 
Anhang I AEU-Vertrag genannten Erzeugnis-
sen eine Bindung des Beihilfebetrages an den 
Preis oder die Menge des verarbeiteten oder 
Enderzeugnisses oder wenn die Gewährung 
der Beihilfe von der ganzen oder teilweisen 
Weitergabe der Beihilfe an Unternehmen der 
Urproduktion abhängig gemacht wird

• exportbezogene Tätigkeiten (Beihilfen, die 
unmittelbar mit den ausgeführten Men-
gen, der Errichtung und dem Betrieb eines 
 Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden 
exportbezogenen Ausgaben in Zusammen-
hang stehen)

• Beihilfen, die von der Verwendung  hei mischer 
Erzeugnisse zu Lasten von Importwaren 
 abhängig gemacht werden

• Steinkohlenbergbau

• Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
gütertransport durch Unternehmen des 
 gewerblichen Straßengütertransportes

• Unternehmen in Schwierigkeiten.

Zu beachten ist ferner, dass

• der Zinssatz, der für Abzinsungen und für 
die Berechnung des Bruttosubventionsäqui-
valentes anzusetzen ist, der zum Zeitpunkt 
der Gewährung geltende Abzinsungszinssatz 
nach der Referenzzinsmitteilung 2008 (s. o. 
Abschnitt 1.5.2) ist;

• sofern der Beihilfegesamtbetrag einer Beihilfe 
den Höchstbetrag von 200.000 EUR (100.000 
EUR im Straßentransportsektor) übersteigt, 
eine Freistellung nach der De-minimis-Ver-
ordnung (EG) 1998/2006 nicht etwa für den 
Bruchteil der Beihilfe in Anspruch genommen 
werden kann, der den Höchstbetrag nicht 
überschreitet.

b) Die Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 über die An-
wendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissek-
tor, die nur die Primärerzeugung betrifft (ABl  
L 337/35 vom 20. Dezember 2007),  gestattet dem 
Beihilfegeber im Rahmen des ihm zu stehenden 
Anteils am nationalen  Plafond (s. Anhang der 
Verordnung) und unter bestimmten Bedingun-
gen, Beihilfen in Höhe von 7.500 EUR (Bürg-
schaft 56.250 EUR) bezogen auf einen Zeit-
raum von drei Steuerjahren (Kalenderjahr) für 
Primärerzeuger zu gewähren. Ein genehmigtes 
Verfahren zur Berechnung des Beihilfewertes 
von Bürgschaften besteht nicht.

Sektoren (s. u.) Bürgschaften zur Finan zierung 
u. a. von Erstinvestitionen, Ersatzinvestitionen, 
Betriebsmitteln und Avalen unabhängig von 
der Größe der begünstigten Unternehmen und 
ohne regionale Einschränkungen.

Die Gesamtsumme der einem Unternehmen 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 
EUR (Straßentransportsektor: 100.000 EUR) 
 bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuer-
jahren nicht übersteigen. In mehreren Tranchen 
gezahlte Beihilfen werden auf den Zeitpunkt 
ihrer Gewährung abgezinst. Dieser Schwel-
lenwert gilt für Beihilfen gleich welcher Art 
und Zielsetzung. Nicht auf den Höchstbetrag 
von 200.000 EUR anzurechnen sind andere 
Bei hilfen, die aufgrund von der Kommission 
genehmigter Regelungen oder freigestellter 
Beihilfen gewährt werden. Jedoch dürfen für 
dieselben förderbaren Aufwendungen De-mi-
nimis-Beihilfen nicht mit anderen Beihilfen 
 kumuliert werden, wenn die aus der Kumu-
lierung resultierende Förderhöchstintensität 
diejenige Förderintensität übersteigen würde, 
die in einer Gruppenfreistellungsverordnung 
oder in einer von der Kommission verabschiede-
ten Entscheidung hinsichtlich der besonderen 
Merkmale eines Falls festgelegt wurde.

Bürgschaften aufgrund einer Bürgschafts-
regelung sind bis zur Höhe von 1,5 Mio. EUR 
(Straßentransportsektor: 750.000 EUR) sowie 
bis zu einem maximalen staatlichen Verbür-
gungsanteil von bis zu 80 % des zugrunde lie-
genden Darlehens de-minimis-freigestellt7. 
Höhere Bürgschaften als 1,5 Mio./750.000 EUR 
sind möglich, soweit ein Unternehmensrating 
nach den Bürgschaftskategorien 1-5 vorliegt. 
Die dann wieder zu berechnenden Beihilfe-
beträge ermitteln sich in Anwendung des 
 Berechnungstools:

www.pwc.de/de/beihilfewertrechner.

Zur Einhaltung der 3-Jahresregelung ist

• von dem begünstigten Unternehmen eine 
Erklärung abzugeben, in der alle anderen 
in dem betreffenden Steuerjahr sowie in den 
 vorangegangenen zwei Steuerjahren erhalte-
nen De-minimis-Beihilfen angegeben sind,

• vor Bürgschaftsgewährung zu prüfen, dass 
der De-minimis-Höchstbetrag durch die neue 
Bürgschaft nicht überschritten wird,

• bei Gewährung einer De-minimis-Bürgschaft 
dem begünstigten Unternehmen unter Bezug-
nahme auf die De-minimis-Verordnung (EG) 
1998/2006 der Beihilfebetrag der Bürgschaft 
mitzuteilen und darauf hinzuweisen, dass es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt.

Der Empfänger erhält mit Bewilligung jeder De-
minimis-Beihilfe eine „De-minimis-Bescheini-
gung“, die er zehn Jahre aufzubewahren und 
bei Beantragung jeder weiteren De-minimis-
Beihilfe vorzulegen hat.

7 Zum Wahlrecht bei der Ermittlung des Beihilfewerts vgl. Abschnitt
 1.5.1 lit. c.



FMBl Nr. 6/2012302

c) Die Verordnung (EG) Nr. 875/2007 über die 
 Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor 
(ABl L 193/6 vom 25. Juli 2007) erlaubt Un-
ternehmen im Bereich der Erzeugung, Verar-
beitung oder Vermarktung eine Beihilfe in 
Höhe von 30.000 EUR (Bürgschaft 225.000 
EUR) in drei Steuerjahren (Kalenderjahr) zu 
gewähren.

3.4 Freigestellte Programme nach der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung

3.4.1 Gemeinsame Vorschriften für alle Beihilfegrup-
pen

3.4.1.1 Anwendungsbereich

Im Bereich gewerblicher Bürgschaften stellt die 
AGFVO Freistellungstatbestände insbesondere für 
folgende Beihilfegruppen zur Verfügung:

– Regionalbeihilfen,

– Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für 
KMU,

– Umweltschutzbeihilfen,

– Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Inno-
vation.

Die AGFVO gilt insbesondere nicht für Beihilfen 
für
– ausfuhrbezogene Tätigkeiten,

– Tätigkeiten in der Fischerei und Aquakultur8,

– Tätigkeiten im Rahmen der Primärerzeugung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse8,

– Regionalbeihilfen für Tätigkeiten im Schiffbau 
und in der Stahlindustrie,

– Ad-hoc-Beihilfen für Großunternehmen,

– Unternehmen in Schwierigkeiten (hinsichtlich 
KMU gilt eine vereinfachte Definition des Un-
ternehmens in Schwierigkeiten, s. u. Abschnitt 
3.4.1.2).

Beihilfen zugunsten der Verarbeitung und Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse un-
terliegen bestimmten Beschränkungen (s. Art. 1 
Abs. 3 lit. c AGFVO).

Die weiteren Einschränkungen des Anwendungs-
bereichs ergeben sich aus Art. 1 AGFVO.

3.4.1.2 Begriffsbestimmungen

a) KMU

Die Definition der KMU ergibt sich aus An-
hang I AGFVO. Danach sind KMU solche 
Unter nehmen, die

• weniger als 250 Personen beschäftigen und 
einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. 
EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme 
sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft und

• nicht zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte direkt oder indirekt von öffent-
lichen Stellen/Körperschaften kontrolliert 

8 Einzelne in der AGFVO enthaltene Maßnahmen gelten auch in den 
Bereichen landwirtschaftliche Primärerzeugung und Fischerei/
Aquakultur, und zwar Ausbildungsbeihilfen, Risikokapitalbeihilfen, 
 Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen und Beihilfen 
für benachteiligte und behinderte Arbeitnehmer.

werden (Einzelheiten und Ausnahmen s. An-
hang I AGFVO, Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2).

Bei der Feststellung, ob die o. g. Kriterien erfüllt  
sind, müssen Unternehmen die Daten von 
verbundenen Unternehmen (Art. 3 Abs. 3 An-
hang I AGFVO) in voller Höhe mit ansetzen. 
Die  Daten von Partnerunternehmen (Art. 3 
Abs. 2 Anhang I AGFVO) werden zu der Quo-
te angesetzt, die dem Beteiligungsanteil ent-
spricht. Dabei sind weitere mit dem Verbund- 
oder Partnerunternehmen verbundene oder 
partnerschaftlich verbundene Unternehmen 
ebenfalls zu berücksichtigen. Einzelheiten sind 
Art. 3 Anhang I AGFVO zu entnehmen.

In einer weiteren Unterscheidung werden  kleine 
Unternehmen definiert als Unternehmen, die

• weniger als 50 Personen beschäftigen und

• deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. 
EUR nicht übersteigt.

Der Status eines mittleren Unternehmens, eines 
kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstun-
ternehmens geht erst dann verloren, wenn es 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjah-
ren zu einer Über- oder Unterschreitung der 
genannten Mitarbeiterzahlen kommt (s. Art. 4 
Anhang I AGFVO).

Hierzu siehe auch http://ec.europa.eu/enter  
prise/policies/sme/files/sme_definition/sme_ 
user_guide_de.pdf

b) Materielle Vermögenswerte

Darunter fallen Grundstücke, Gebäude, An-
lagen, Maschinen und sonstige Ausrüstungs-
güter unbeschadet von Art. 17 Nr. 12 AGFVO. 
Im Verkehrssektor zählen Beförderungsmittel 
und Ausrüstungsgüter als beihilfefähige Vermö-
genswerte; dies gilt nicht für Regional beihilfen 
und nicht für den Straßengüterverkehr und den 
Luftverkehr.

Umfasst ist ebenfalls der Erwerb von „unmit-
telbar mit einer Betriebsstätte verbundenen 
Vermögenswerten, wenn die Betriebsstätte 
geschlossen wurde oder geschlossen worden 
wäre, und wenn die Betriebsstätte von einem 
unabhängigen Investor erworben wird“ (share 
deals alleine gelten nicht als Erstinvestition). 
Das Kriterium unabhängiger Investor gilt nicht 
im Fall kleiner Familienunternehmen (s. Art. 12 
Abs. 1 lit. b).

c) Immaterielle Vermögenswerte

Darunter fällt der Technologietransfer durch 
 Erwerb von Patentrechten, Lizenzen, Know-how 
oder nicht patentiertem Fachwissen.

d) Direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaf-
fene Arbeitsplätze

Das sind Arbeitsplätze, die die Tätigkeit betref-
fen, auf die sich die Investition bezieht, ein-
schließlich Arbeitsplätzen, die im Anschluss 
an eine durch die Investition bewirkte höhere 
Kapazitätsauslastung geschaffen werden.

http://ec.europa.eu/enter�
prise/policies/sme/files/sme_definition/sme_
user_guide_de.pdf
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genehmigten Fördergebietskarte festgelegte 
 Regel-Obergrenze für Beihilfen zugunsten gro-
ßer Unternehmen zugrunde gelegt.

Oberhalb dieser Schwellenwerte ist eine Notifi-
zierung erforderlich.

3.4.1.5 Beschränkung der Kumulierung

Bei der Kumulierung mit anderen Beihilfen, ein-
schließlich De-minimis-Beihilfen, für dieselben, 
sich teilweise oder vollständig überschneidenden, 
beihilfefähigen Kosten müssen die Schwellenwerte 
der AGFVO und die Beihilfehöchstintensitäten der 
jeweiligen Beihilfegruppe eingehalten werden.

Beihilfen für junge innovative Unternehmen nach 
Art. 35 AGFVO dürfen in den ersten drei Jahren 
nach ihrer Bewilligung nicht mit anderen AGFVO-
Beihilfen kumuliert werden.

3.4.1.6 Anreizeffekt

Der nach der AGFVO obligatorische „Anreiz effekt“ 
setzt voraus:

a) Der Beihilfeempfänger muss den Beihilfeantrag 
vor Beginn des Vorhabens oder der Tätigkeit 
 gestellt haben;

b) bei Großunternehmen muss die Beihilfe ge-
währende Stelle zusätzlich vor Bewilligung 
überprüfen, dass der Beihilfeempfänger die 
Erfüllung eines oder mehrerer der folgenden 
Kriterien in seinen Unterlagen nachgewiesen 
hat:

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer 
 signifikanten Zunahme des Umfangs des 
Vorhabens/der Tätigkeit.

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einer 
signifikanten Zunahme der Reichweite des 
Vorhabens/der Tätigkeit.

• Aufgrund der Beihilfe kommt es zu einem 
 signifikanten Anstieg des Gesamtbetrags der 
vom Beihilfeempfänger für das Vorhaben/die 
Tätigkeit aufgewendeten Mittel.

• Der Abschluss des betreffenden Vorhabens/
der betreffenden Tätigkeit wird signifikant 
beschleunigt.

• Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen 
nach Art. 13 AGFVO: Das Investitionsvorha-
ben wäre ohne die Beihilfe im betreffenden 
Fördergebiet nicht in der Form durchgeführt 
worden.

3.4.1.7 Publizitätsvorschriften, Kurzbeschreibungen

a) Neue Beihilferegelungen, die den Erforder-
nissen der AGFVO entsprechen, müssen der 
Kommission durch Kurzbeschreibung (Art. 9 
Abs. 1 und Anhang III AGFVO) innerhalb von 
20 Arbeitstagen nach Erlass angezeigt werden. 
Das Gleiche gilt für Einzelbeihilfen, die nicht 
unter eine Beihilferegelung fallen. Beihilfe-
regelungen können aber nach wie vor notifiziert 
werden.

b) Bestehende Beihilferegelungen, die nicht 
 genehmigt sind und auch nicht nach der Regio-
nal-Freistellungs-VO freigestellt waren, sind 
ebenfalls durch Kurzbeschreibung nach Art. 9 
AGFVO anzuzeigen.

e) Ad-hoc-Beihilfen

Das sind Einzelbeihilfen, die nicht auf der 
Grundlage einer Beihilferegelung gewährt 
werden (s. Art. 2 Abs. 4 AGFVO).

f) Unternehmen in Schwierigkeiten

Die AGFVO enthält für KMU eine vereinfachte 
Definition des Unternehmens in Schwierigkei-
ten (s. Erwägungsgrund 15 und Art. 1 Abs. 7 
AGFVO):

• Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung ist mehr als die Hälfte des gezeich-
neten Kapitals verschwunden und mehr als 
ein Viertel dieses Kapitals ist während der 
letzten zwölf Monate verloren gegangen,

• im Falle von Gesellschaften, in denen min-
destens einige Gesellschafter unbeschränkt 
für die Schulden der Gesellschaft haften, ist 
mehr als die Hälfte der in den Geschäfts-
büchern ausgewiesenen Eigenmittel ver-
schwunden und mehr als ein Viertel dieser 
Mittel ist während der letzten zwölf Monate 
verloren gegangen oder

• unabhängig von der Gesellschaftsform sind 
die in der Insolvenzordnung vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
Gesamtverfahrens erfüllt.

g) Große Investitionsvorhaben

Kapitalanlageinvestitionen mit beihilfefähigen 
Kosten von über 50 Mio. EUR (Achtung: große 
Investitionsvorhaben können auch von KMU 
durchgeführt werden).

Übrige Begriffsbestimmungen ergeben sich aus 
Art. 2 AGFVO.

3.4.1.3 Transparenzvorschriften

Die Freistellung gilt nur für sog. transparen-
te  Beihilfen. Im Bereich der Bürgschaften und 
 Garantien ist diese Bedingung erfüllt, wenn

a) die Methode zur Berechnung des Bruttosub-
ventionsäquivalents von der Kommission ge-
nehmigt worden ist (s. o. Abschnitt 1.5.1) oder

b) es sich bei dem Beihilfeempfänger um ein KMU 
handelt und das Bruttosubventionsäquivalent 
auf der Grundlage der Safe-Harbour-Prämien 
berechnet wird, die in den Nrn. 3.3 und 3.5 der 
Bürgschaftsmitteilung 2008 festgelegt sind.

3.4.1.4 Schwellenwerte für die Anmeldung von Einzel-
beihilfen

Für eine Freistellung nach der AGFVO sind vor 
allem folgende Schwellenwerte für die Gewährung 
von Bürgschaften von Bedeutung:

• bei Investitionsbeihilfen für KMU und Umwelt-
schutz bis zu 7,5 Mio. EUR Bruttosubventions-
äquivalent pro Unternehmen und Investitions-
vorhaben,

• bei regionalen Investitionsbeihilfen zugunsten 
großer Investitionsvorhaben darf der Gesamt-
förderbetrag aus sämtlichen Quellen 75 % des 
Beihilfehöchstbetrags nicht überschreiten, den 
eine Investition mit beihilfefähigen Kosten in 
Höhe von 100 Mio. EUR erhalten könnte,  würde 
die zum Bewilligungszeitpunkt geltende, in der 
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3.4.1.8 Ausdrücklicher Verweis auf die AGFVO

Beihilferegelungen, die die AGFVO nutzen, müs-
sen einen ausdrücklichen Verweis auf die AGFVO 
und auf die Fundstelle im Amtsblatt enthalten. Ein-
zelbeihilfen und Ad-hoc-Beihilfen, die die AGFVO 
nutzen, müssen einen ausdrücklichen Verweis auf 
die einschlägigen Bestimmungen der AGFVO mit 
Fundstelle im Amtsblatt enthalten.

3.4.2 Besondere Bestimmungen für einzelne Beihilfe-
gruppen

3.4.2.1 Regionale Investitions- und Beschäftigungsbei-
hilfen

Neben der Beachtung der Gemeinsamen Vor-
schriften (s. o. Abschnitt 3.4.1) sind die wichtigs-
ten Bedingungen für die Freistellung regionaler 
Investitionsbeihilfen nach der AGFVO9:

a) die Beachtung der genehmigten Förderge-
bietskarte und der Obergrenze für die Beihilfe-
intensität im betreffenden Fördergebiet; die Bei-
hilfeintensitätsobergrenzen können für  kleine 
Unternehmen um 20 Prozentpunkte und für 
mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte 
heraufgesetzt werden, außer bei großen Inves-
titionsvorhaben und im Verkehrssektor;

b) es muss sich um Beihilfen aufgrund einer Bei-
hilferegelung handeln oder um Ad-hoc-Beihil-
fen, die lediglich verwendet werden, um Bei-
hilfen zu ergänzen, die auf der Grundlage von 
Beihilferegelungen gewährt werden und 50 % 
der gesamten für die Investition zu gewähren-
den Beihilfe nicht überschreiten;

c) es muss sich um Beihilfen für Erstinvestitio-
nen in materielle und/oder immaterielle Ver-
mögenswerte handeln. Förderfähig sind danach 
Investitionen in materielle und immaterielle 
Anlagewerte bei der Errichtung einer neuen 
Betriebsstätte, der Erweiterung einer beste-
henden Betriebsstätte, der Diversifizierung 
der Produktion einer Betriebsstätte in neue, 
zusätzliche Produkte oder die Vornahme einer 
grundlegenden Änderung des Gesamt-Produk-
tionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstät-
te. Diese Bedingung gilt nicht für freigestellte 
Regionalbeihilfen nach der regionalen Grup-
penfreistellungsverordnung Nr. 1628/2006.

Kosten für Leasing von anderen Aktiva als 
Grundstücken oder Gebäuden können nur be-
rücksichtigt werden, wenn der Leasingvertrag 
die Form eines Finanzierungsleasings hat und 
die Verpflichtung enthält, zum Laufzeitende das 
betreffende Ausrüstungsgut zu erwerben.

Die Investition muss in der betreffenden Re-
gion mindestens fünf Jahre bzw. im Falle von 
KMU drei Jahre erhalten bleiben, nachdem die 
 gesamte Investition abgeschlossen ist.

d) der Eigenbeitrag muss mindestens 25 % betra-
gen und kann „aus eigenen oder fremden Mit-
teln“ erfolgen, darf aber keinerlei öffentliche 
Förderung enthalten;

9 Zur Weiteranwendung von nach der Regional-Freistellungs-VO frei-
gestellten Investitionsbeihilferegelungen über den 31. Dezember 2008 
hinaus, siehe Abschnitt 2.2.2.

e) die Kommission ist über geförderte große In-
vestitionsvorhaben per Kurzbeschreibung vom 
Mitgliedstaat zu unterrichten, auch wenn keine 
Pflicht zur Notifizierung besteht.

3.4.2.2 Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen für 
KMU

KMU-Investitionsbeihilfen können unter folgen-
den Voraussetzungen auch außerhalb von Regio-
nalfördergebieten gewährt werden:

a) beihilfefähig sind alternativ folgende Kosten:

• die Kosten einer Investition in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte, oder

• die über einen Zeitraum von zwei Jahren 
 geschätzten Lohnkosten für direkt durch das 
Investitionsvorhaben geschaffene Arbeits-
plätze;

b) die Beihilfeintensität darf bei kleinen Unterneh-
men 20 %, bei mittleren Unternehmen 10 % der 
beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten; für 
die Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse gelten höhere Prozent-
sätze (s. Art. 15 Abs. 4 AGFVO);

c) schließlich gilt eine Obergrenze für das Brutto-
subventionsäquivalent i. H. v. 7,5 Mio. EUR pro 
Unternehmen und Investitionsvorhaben.

3.4.2.3 Umweltschutzbeihilfen

Bürgschaften können ein geeignetes Förderinstru-
ment darstellen, mit dem die Realisierung konkre-
ter umweltfreundlicher Projekte ermöglicht wird. 
Dabei geht es um umweltfreundliche Investitio-
nen, die über die bloße Einhaltung gesetzlicher 
Standards hinausgehen.

Die AGFVO nennt die Umweltförderziele in den 
Art. 18 bis 24. Die für jedes Förderziel einzuhal-
tenden Beihilfehöchstintensitäten beziehen sich 
in der Regel auf die Mehrkosten, die bei einer 
 Investitionsmaßnahme zur Erreichung  eines 
 höheren über gesetzliche Standards hinaus-
gehenden  Umweltschutzniveaus erforderlich sind. 
Förderfähig sind:

a) Investitionen, die über die Gemeinschaftsnor-
men für den Umweltschutz hinausgehen oder 
bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz 
verbessern. Die Beihilfeintensität beträgt max. 
35 % der Investitionsmehrkosten (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen);

b) die Anschaffung von Fahrzeugen, die über die 
Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder durch 
die bei Fehlen solcher Normen der Umwelt-
schutz verbessert wird.

Es geht um Transportfahrzeuge für den Stra-
ßen- und Schienenverkehr sowie für die Bin-
nen- und Seeschifffahrt, die angenommenen 
Gemeinschaftsnormen entsprechen, wenn die 
Fahrzeuge vor dem Inkrafttreten dieser Nor-
men angeschafft werden und diese Normen, 
sobald sie verbindlich sind, nicht rückwirkend 
für bereits erworbene Fahrzeuge gelten. Auch 
die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge  
zu Umweltschutzzwecken ist förderfähig, 
wenn die nachgerüsteten Fahrzeuge Umwelt-
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Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen).

Für spezifische Definitionen zu Umweltschutz-
beihilfen wird auf Art. 17 AGFVO verwiesen.

3.4.2.4 Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben

Mit Bürgschaften können auch Projekte im Bereich 
Forschung und Entwicklung und Innovation geför-
dert werden. Die AGFVO nennt die Förderziele in 
den Art. 31 bis 37. Förderfähig sind:

a) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (Art. 31 
AGFVO) im Bereich:

• Grundlagenforschung,

• industrielle Forschung und

• experimentelle Forschung.

Beihilfefähig sind im Wesentlichen (dabei 
 genaue Zuordnung zu den o. g. Bereichen):

• Personalkosten (Forscher und das Projekt 
 unterstützendes Personal),

• Kosten für Instrumente und Ausrüstung für 
das Vorhaben,

• Kosten für Grundstücke und Gebäude,

• Kosten für Auftragsforschung, technisches 
Wissen, Lizenzen und Patente.

Die Beihilfeintensität beträgt:

• für Grundlagenforschung max. 100 %,

• für industrielle Forschung max. 50 % und

• für experimentelle Forschung max. 25 %

der beihilfefähigen Kosten.

Hinzu kommen:

• (für industrielle und experimentelle For-
schung zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mitt-
lere Unternehmen und 20 Prozentpunkte für 
kleine Unternehmen),

• zzgl. max. 15 Prozentpunkte bis zu einer 
Grenze von 80 % der beihilfefähigen Kosten

– bei der effektiven Zusammenarbeit (nicht: 
Vergabe von Unteraufträgen) zweier Unter-
nehmen

– bei der Zusammenarbeit (nicht: Vergabe 
von Unteraufträgen) von einem Unterneh-
men mit einer Forschungseinrichtung und

– im Fall der industriellen Forschung bei 
Veröffentlichung der Ergebnisse des Vor-
habens;

b) Kosten für eine technischen Durchführbarkeits-
studie im Vorfeld der industriellen Forschung 
oder experimentellen Entwicklung (Art. 32 
 AGFVO). Die Beihilfeintensität beträgt:

• bei KMU:

o max. 75 % für Studien im Vorfeld der indus-
triellen Forschung und

o max. 50 % für Studien im Vorfeld der expe-
rimentellen Entwicklung;

• bei Großunternehmen:

o max. 65 % für Studien im Vorfeld der 
 in dustriellen Forschung und

normen entsprechen, die zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme noch nicht in Kraft waren, 
oder wenn für diese Fahrzeuge keine Umwelt-
normen gelten. Die Beihilfeintensität beträgt 
max. 35 % der  Investitionsmehrkosten, die zur 
 Erreichung eines höheren als des aufgrund der 
Gemeinschaftsnormen geforderten Umwelt-
schutzniveaus erforderlich sind (zzgl. max. 10 
Prozentpunkte für mittlere Unternehmen und 
20 Prozentpunkte für kleine Unternehmen);

c) Investitionen zur frühzeitigen Einhaltung 
neuer, noch nicht in Kraft getretener, Gemein-
schaftsnormen.

Es geht um Investitionen von KMU, die spä-
testens ein Jahr vor dem verbindlichen Umset-
zungstermin von bereits erlassenen Gemein-
schaftsnormen durchgeführt und abgeschlossen 
werden.

Die Beihilfeintensität beträgt

• max. 15 % für kleine Unternehmen und 
max. 10 % für mittlere Unternehmen, wenn 
die  Investition mehr als drei Jahre vor dem 
verbindlichen Umsetzungstermin oder dem 
 Inkrafttreten abgeschlossen wird,

• max. 10 % für kleine Unternehmen, wenn die 
Investition ein bis drei Jahre vor dem Umset-
zungstermin oder dem Inkrafttreten abge-
schlossen wird;

d) Investitionen in Energiesparmaßnahmen mit 
einer Beihilfeintensität von

• max. 60 % der Investitionsmehrkosten, die zur 
Erreichung eines höheren als des aufgrund 
der Gemeinschaftsnormen geforderten Ener-
gieeinsparungsniveaus erforderlich sind, 
unter Berücksichtigung operativer Gewinne 
und Kosten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für 
mittlere Unternehmen und 20 Prozentpunkte 
für kleine Unternehmen) oder

• max. 20 % der Investitionsmehrkosten ohne 
Berücksichtigung operativer Gewinne und 
Kosten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mitt-
lere Unternehmen und 20 Prozentpunkte für 
kleine Unternehmen);

e) Investitionen in hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung mit einer Beihilfeintensität von 
max. 45 % der im Vergleich zu einer Referenz-
investition zur getrennten Strom- und Wärme-
erzeugung entstehenden Investitionsmehrkos-
ten (zzgl. max. 10 Prozentpunkte für mittlere 
 Unternehmen und 20 Prozentpunkte für kleine 
Unternehmen);

f) Investitionen zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien mit einer Beihilfeintensität von max. 45 % 
der im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Kraftwerk oder Heizsystem entstehenden In-
vestitionsmehrkosten (zzgl. max. 10 Prozent-
punkte für mittlere Unternehmen und 20 Pro-
zentpunkte für kleine Unternehmen);

g) Studien, die sich unmittelbar auf Investitionen 
zur Erreichung von Normen unter den lit. a, 
d  und f beziehen mit einer Beihilfeintensität von 
max. 30 % der Kosten der Studie (zzgl. max. 10 
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o max. 40 % für Studien im Vorfeld der expe-
rimentellen Entwicklung;

c) Kosten für gewerbliche Schutzrechte. Die Ein-
zelheiten ergeben sich aus Art. 33 AGFVO;

d) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im 
 Agrar- und Fischereisektor (Art. 34 AGFVO). 
Diese Vorhaben für Erzeugnisse des Anhangs I  
AEU-Vertrag sind förderfähig bei Bestehen   
eines allgemeinen Interesses in dem Wirt-
schafts sektor und Information der Beteiligten 
via  Internet über die Planung und Durch-
führung des Forschungsvorhabens sowie der 
 unentgeltliche Zugang zu den Forschungs-
ergebnissen. Die Beihilfeintensität beträgt max. 
100 % der beihilfefähigen Kosten. Die beihilfe-
fähigen Kosten entsprechen denen unter lit. a. 
Die Beihilfe muss der Forschungseinrichtung 
direkt zur Verfügung gestellt werden. Im Übri-
gen gelten die Art. 30, 31 und 32 AGFVO auch 
für Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für 
Erzeugnisse des Anhangs I AEU-Vertrag.

e) Innovationsberatungsdienste und innovations-
unterstützende Dienstleistungen von KMU 
(Art.  36 AGFVO). Die Beihilfe soll diese in 
die Lage versetzen, die Dienstleistungen zu 
Marktpreisen bzw. kostendeckenden Preisen 
zu  erhalten. Die Förderhöchstgrenze beträgt 
max. 200.000 EUR je begünstigtes KMU für 
einen Zeitraum von drei Jahren. Sofern der 
Dienstleistungsgeber nicht über eine nationale/
europäische Zertifizierung verfügt, beträgt die 
Beihilfeintensität max. 75 % der Kosten.

f) Ausleihungen hochqualifizierten Personals 
 eines Großunternehmens oder einer For- 
schungseinrichtung an ein KMU (Art. 37 
AGFVO). Für spezifische Definitionen zu For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen wird auf 
Art. 30 AGFVO verwiesen.

3.4.2.5 Beihilfen für junge innovative Unternehmen

Die Förderfähigkeit setzt insbesondere voraus, 
dass:

a) es sich um ein kleines Unternehmen handelt, 
das zum Bewilligungszeitpunkt seit weniger als 
sechs Jahren existiert und

b) ein grundsätzliches Kumulierungsverbot 
mit  allen anderen AGFVO-Beihilfen besteht 
(s.  Art.  7 Abs. 5 lit. b AGFVO).

Einzelheiten s. Art. 35 AGFVO.

3.5 Sonstige KMU-Beihilfen

Für KMU gelten im Agrar- und Fischereibereich:

a) Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommis-
sion über die Anwendung der Artikel 87 und 88  
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine 
und mittlere in der Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen tätige Unterneh-
men und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr.  70/2001 (ABl L 358/3 vom 16. Dezember 
2006) – nur  Urproduktion –,

b) Verordnung (EG) Nr. 736/2008 vom 22. Juli 
2008 der Kommission über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beihilfen an 
kleine und mittlere in der Erzeugung, Verar-

beitung und Vermarktung von Fischereierzeug-
nissen tätige Unternehmen (ABl L 201/16 vom 
30.  Juli 2008).

3.6 Genehmigte bzw. angepasste Programme/Pro-
grammvarianten nach den Regionalleitlinien

3.6.1 Allgemeines

Bürgschaften, die nicht nach Freistellungsverord-
nungen freigestellt sind, können gleichwohl in 
Regionalfördergebieten als sog. Regionalbeihilfen 
zulässig sein. Nach den „Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013“ 
(ABl C 54/13 vom 4. März 2006) ist dafür eine Ge-
nehmigung erforderlich. Diese Regionalleitlinien 
regeln staatliche Beihilfen in regionalen Förder-
gebieten unabhängig von der Größe der begüns-
tigten Unternehmen. Sie erklären Bürgschaften/ 
Bürgschaftsregelungen

– zur Finanzierung von Erstinvestitionen,

– zur Finanzierung bestimmter Kosten für neu-
gegründete kleine Unternehmen bis 2 Mio. 
EUR in Art. 107 Abs. 3 lit. a AEU-Vertrag-
 Gebieten und bis 1 Mio. EUR in Art. 107 Abs. 3 
lit.  c  AEU-Vertrag-Gebieten

innerhalb bestimmter Beihilfeintensitäten für 
 genehmigungsfähig.

Grundsätzlich verboten sind „Betriebsbeihilfen“ 
(dazu zählen auch Ersatzinvestitionen, Fn. 71). Sie 
sind jedoch in solchen Gebieten genehmigungs-
fähig, die in den Anwendungsbereich der Rdnrn. 
76 ff. der Regionalleitlinie fallen. Diese Beihilfen 
müssen zeitlich begrenzt und degressiv gestaffelt 
sein; sie „sollten in der Regel nur für  bestimmte 
vorab definierte förderfähige Ausgaben oder 
 Kosten gewährt und auf einen bestimmten Anteil 
dieser Kosten begrenzt werden“ (Rdnr. 77).

Zu beachten ist insbesondere, dass

– der Bürgschaftsantrag vor Beginn der Maß-
nahme gestellt sein muss;

– bei Investitionskreditbürgschaften der von 
 öffentlicher Förderung freie Betrag mindes-
tens 25 % betragen muss. Dieser Mindestbetrag 
darf keine Beihilfe enthalten. Eine Beihilfe ist 
beispielsweise dann enthalten, wenn ein zins-
günstiges oder ein staatlich verbürgtes Darlehen 
vorliegt, das staatliche Beihilfeelemente enthält. 
Das Eigenobligo der Banken wird auf den bei-
hilfefreien Eigenbeitrag angerechnet (letzteres 
durch Schreiben der Europäischen Kommission 
D/53440 vom 13. August 1998 bestätigt). Nach 
Ansicht der Kommission darf der Eigenbeitrag 
auch keine De-minimis-Förderung enthalten;

– konzerninterne Dienstleistungen im Sinne von 
Abschnitt K (Abteilung 74) der NACE-Klassi-
fikation nicht förderfähig sind;

– die Regionalleitlinien nicht anwendbar sind 
auf die Urproduktion der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse des Anhangs I AEU-Vertrag, die 
Fischerei und den Kohlebergbau. Für die Ver-
marktung und Verarbeitung der genannten 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse gelten die 
 Regionalleitlinien nur in dem im Gemeinschafts-
rahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor 
festgelegten Ausmaß;
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industrie, die Kunstfaserindustrie, den Verkehr 
und den Schiffbau.

9. Die materiellen Bedingungen der Rdnrn. 9 
(keine Regionalbeihilfen an Unternehmen  
in Schwierigkeiten) und 78 (Nichtanwend-
barkeit auf den Finanzsektor und auf kon-
zerninterne Tätigkeiten) der Regionalleitlinien 
2006/C 54/08 gelten uneingeschränkt.

10. Da sich durch den – von der EU-Kommission 
entsprechend Rdnr. 20 der Regionalleitlinien 
und Nr. 8 der Fördergebietskarte Deutschland 
(Schreiben der EU-Kommission D/206704 vom 
9. November 2006, N 459/2006) festgelegten 
– statistischen Effekt ergeben hat, dass die 
NUTS-II-Regionen Halle, Leipzig und Bran-
denburg-Südwest nicht mehr für eine Förde-
rung nach Art. 107 Abs. 3 lit. a AEU-Vertrag in 
Betracht kommen, würde die Fördermöglich-
keit mit Betriebsmittelkredit-Bürgschaften auf 
Basis des genehmigten Programms mit Wir-
kung vom 31. Dezember 2010 entfallen. Die 
drei betroffenen Länder sowie der Bund haben 
jedoch für die o. g. Regionen von der Möglich-
keit der Notifizierung einer degressiv auslau-
fenden Regelung bis Ende 2013 gemäß Rdnr.  94 
der Regionalleitlinien Gebrauch gemacht, die 
von der Kommission am 20. Dezember 2010 
grundsätzlich genehmigt wurde (Änderung 
des Landesbürgschaftsprogramms des Frei-
staates Sachsen – N 547/2010).

Für das Gesamtvolumen der unter der Genehmi-
gung zu gewährenden Betriebsmittelkredit-Bürg-
schaften gelten degressive Jahreshöchstbeträge 
für die Landesbürgschaften sowie für das Pro-
gramm paralleler Bundes- und Landesbürgschaf-
ten für die neuen Länder und Berlin. Die Geneh-
migungen enden am 31. Dezember 2013.

3.7 Berichte

a) Für Bürgschaften aufgrund von Beihilfe-
regelungen gelten, soweit für die Regelungen 
Genehmigungen vorliegen, die Berichtspflich-
ten aus den jeweiligen Genehmigungen.

b) Soweit Bürgschaften im Rahmen von Beihilfe-
regelungen auf der Basis von Freistellungs-
verordnungen gewährt werden, gelten die 
Berichtspflichten der jeweiligen Freistellungs-
verordnung in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und 
Anhang III A, Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 794/2004 vom 21. April 2004 
(ABl L 140/130 vom 30. April 2004).

c) Ferner sind die Berichtspflichten aus den Ent-
scheidungen der Kommission zur Berechnungs-
methode vom 25. September 2007, vom 28.  No-
vember 2007 und vom 18. Juni 2008 zu beachten 
(vgl. die „Orientierungen und Leit linien zur 
Durchführung der Monitoring-Auflagen der 
EU-Beihilfewertgenehmigungsschreiben“ vom 
19. November 2008).

d) Für Bürgschaftsregelungen, die gemäß einer 
Entscheidung der Kommission keine Beihilfen 
darstellen, kann die Kommission in der betref-
fenden Entscheidung die Vorlage von Berichten 
anordnen. Zu Einzelheiten s. Abschnitt 6 der 
Bürgschaftsmitteilung 2008.

– Sonderbestimmungen für die Wirtschaftsberei-
che Verkehr und Schiffbau gelten. In der Stahl-
industrie sowie in der Kunstfaserindustrie ist die 
Gewährung von Regionalbeihilfen verboten.

3.6.2 Betriebsmittelkredit-Bürgschaften Programm-
genehmigung neue Länder

In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen können Betriebsmittelkredit-Bürgschaften auf 
Basis von Genehmigungen der EU-Kommission 
(Schreiben vom 17. Juli 2008, http://ec.europa.eu/ 
community_law/state_aids/industrie_2007.htm, 
N 439/2007, N 430/2007, N 431/2007, N 432/2007, 
N 433/2007, N 311/2008 sowie Schreiben vom 
9.  April 2009, N 443/2008) unter folgenden Bedin-
gungen, die alle erfüllt sein müssen, übernommen 
werden:

1. Der zu verbürgende Betriebsmittelkredit be-
schränkt sich ausschließlich auf den Betriebs-
mittelbedarf, der aufgrund eines der folgenden 
Tatbestände („Fallgruppen“) entsteht:

a) Umsatzwachstum in Zusammenhang mit 
Kapazitätserweiterung oder  aufbau (ein-
schließlich Lagerbeständen),

b) Veränderungen des Produktportfolios,

c) Sicherstellung der Unternehmensnach-
folge,

d) Begleitung von großvolumigen Einzelauf-
trägen.

2. Die Laufzeit der Bürgschaft beträgt maximal 
acht Jahre. Spätestens nach hälftiger Bürg-
schaftslaufzeit setzt eine lineare Degression 
ein; Ausnahme: o. g. Fallgruppe 1 lit. d.

3. Die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit des 
durch den zu verbürgenden Kredit finanzier-
ten Vorhabens sowie die Plausibilität der vom 
Kreditnehmer vorgenommenen Unterneh-
mensplanung müssen durch den jeweiligen 
Bürgschaftsmandatar bestätigt worden sein.

4. Das Kredit nehmende Unternehmen muss 
rechtlich selbständig sein und darf höchstens 
1.000 Beschäftigte haben.

5. Das begünstigte Unternehmen muss seinen 
Standort (has to be located) in einem der o. g. 
Länder haben. Transfers verbürgter Mittel (z. B. 
im Rahmen eines cash pooling) an  verbundene 
Unternehmen außerhalb des betreffenden 
 Landes sind nicht zulässig.

6. Die Betriebsmittelbürgschaft darf höchstens 
20  Mio. EUR betragen.

7. Der Beihilfewert der Bürgschaft muss nach der 
genehmigten Methode für Betriebsmittelbürg-
schaften (N 541/2007, Genehmigungsschreiben 
vom 29. November 2007), ggf. ergänzt durch 
die genehmigte Methode für Spezialfinanzie-
rungen (N 762/2007, Genehmigungsschreiben 
vom 18. Juni 2008), ermittelt werden und darf 
höchstens 2 Mio. EUR betragen.

8. Die Regelung gilt für alle Wirtschafts zweige 
außer für die Erzeugung der in Anhang I 
AEU-Vertrag genannten Primärerzeugnisse, 
die  Fischerei, den Kohlebergbau, die Stahl-

http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/industrie_2007.htm
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4. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an 
Unternehmen in Schwierigkeiten

4.1 Allgemeines

Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen 
(RuU-Beihilfen) sind nach Art. 107 Abs. 3 lit. c 
AEU-Vertrag genehmigungsfähig, wenn die Vor-
aussetzungen der Leitlinien für Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen (fortan RuU-LL) vor-
liegen. Beihilfen für Großunternehmen (d. h. alle 
Unternehmen, die keine KMU sind) sind einzeln 
zu notifizieren (zu den Kriterien s. u. Abschnitt 4.2). 
Für Beihilfen zugunsten von KMU sind Beihilfe-
regelungen genehmigungsfähig, in deren Rah-
men Mitgliedstaaten ohne weitere Notifizierung 
 RuU-Beihilfen gewähren können (Einzelheiten 
s.  u. Abschnitt 4.3). Sofern keine Beihilferegelun-
gen für KMU bestehen und in bestimmten Fäl-
len (s.  u. Abschnitt 4.1.4) müssen allerdings auch 
 RuU-Beihilfen an KMU einzelnotifiziert werden.

Die Gültigkeitsdauer der RuU-LL endet am  
9. Oktober 2012 (ABl C 156/3 vom 9. Juli 2009).

De-minimis-Beihilfen an Unternehmen in Schwie-
rigkeiten sind nicht zulässig.

Keine Beihilfen sind Leistungen der öffentlichen 
Hand aus eingegangenen Bürgschaften bei Um-
schuldungsaktionen, wenn dargelegt werden 
kann, dass sich der Staat in einer gegebenen Kon-
stellation wie ein privater Geldgeber verhält und 
die entsprechende Bürgschaft mit dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalge-
bers im Einklang steht (EuG, Urteil vom 11. Juli 
2002, Rs.  T-152/99, Hamsa/Kommission, Slg. 2002, 
11-3049). Dieses Kriterium kann in der Regel als 
erfüllt angesehen werden, wenn parallel zum „An-
tritt“ der öffentlichen Hand aus ihrer Bürgschaft 
die wesentlichen Gläubiger und Gesellschafter 
substantielle und für die Sanierung voraussicht-
lich ausreichende Beiträge leisten10. In einem sol-
chen Fall „werden die Vorschriften in Punkt 5.3 
[der Bürgschaftsmitteilung 2008] nicht herange-
zogen“ (Schreiben GD Lowe D/51969 vom 16. Mai 
2008)11.

4.1.1 Definition des Unternehmens in Schwierig-
keiten12

Ein Unternehmen ist als in Schwierigkeiten be-
findlich anzusehen, wenn „es nicht in der Lage 
ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder ande-
ren Mitteln, die ihm von seinen Eigentümern/
Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung 
gestellt werden, Verluste aufzufangen, die das 
Unternehmen kurz- oder mittelfristig so gut wie 
sicher in den wirtschaftlichen Untergang treiben 
werden, wenn die öffentliche Hand nicht eingreift“ 
 (RuU-LL, Rdnr. 9). Konkrete Fälle sind Unterneh-
men mit folgenden sog. operationellen Kriterien 
(RuU-LL, Rdnr. 10):

10 Nachrichtlich: Das deutsche Haushaltsrecht sieht weitere Bedingungen 
vor.

11 Die Anwendbarkeit dieses Schreibens auf Bürgschaftsprolongationen 
etc. ist auch nach einem Urtel des EuG vom 28. Februar 2012 (Bank 
Burgenland, T-268/08 und T-281/08, vgl. insb. Rz. 153 ff.) nicht abschlie-
ßend geklärt.

12 Für KMU gilt im Rahmen der AGFVO eine vereinfachte Regelung (Er-
wägungsgrund 15 und Art. 1 Abs. 7), s. auch o. Abschnitt 3.4.1.2 lit. f.

– Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsun-
fähigkeit (falls der Eröffnungsantrag gestellt 
 wurde) oder Überschuldung, jeweils im Sinne 
der Insolvenzordnung,

– verlustbedingte Aufzehrung von mehr als der 
Hälfte des buchmäßigen Eigenkapitals bei Per-
sonengesellschaften bzw. bei Kapitalgesellschaf-
ten mehr als der Hälfte des Grund-/Stammka-
pitals im Sinne der § 92 Aktiengesetz und § 49 
GmbH-Gesetz und mehr als 25 % des buchmä-
ßigen Eigenkapitals bzw. des Grund-/Stammka-
pitals innerhalb der letzten zwölf Monate.

Selbst wenn keines der genannten operationellen 
Kriterien erfüllt ist, kann ein Unternehmen als 
in Schwierigkeiten angesehen werden, wenn die 
hierfür typischen Symptome auftreten, wie stei-
gende Verluste, sinkende Umsätze, u. a. (RuU-LL, 
Rdnr. 11), sofern es nachweislich nicht in der Lage 
ist, sich aus eigener Kraft oder mit Mitteln seiner 
Eigentümer/Anteilseigner oder Fremdmitteln zu 
sanieren.

Neugegründete Unternehmen, einschließlich 
solcher, die aus der Abwicklung oder aus der 
Übernahme der Vermögenswerte eines anderen 
Unternehmens hervorgegangen sind, kommen 
nicht für RuU-Beihilfen in Betracht. Ein Unterneh-
men gilt grundsätzlich in den ersten drei Jahren 
nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit als neu 
 gegründet.

4.1.2 Konzernangehörige Unternehmen in Schwierig-
keiten

Für Unternehmen, die einer Unternehmens gruppe 
angehören, kommen RuU-Beihilfen nur dann in 
Frage, wenn es sich um spezifische Schwierig-
keiten des betreffenden Unternehmens handelt, 
 diese nicht auf eine willkürliche Kostenverteilung 
innerhalb der Gruppe zurückzuführen sind und 
außerdem zu gravierend sind, um von der Gruppe 
selbst bewältigt zu werden.

4.1.3 Sektoraler Anwendungsbereich

RuU-Beihilfen werden grundsätzlich in allen Sek-
toren nach den RuU-LL beurteilt. Im Stahlsektor 
und in der Kohleindustrie kommen RuU-Beihilfen 
nicht in Betracht, wohl aber sind Schließungs-
beihilfen nach der Mitteilung über Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen und Schließungs-
beihilfen für die Stahlindustrie möglich (ABl [EG] 
Nr. C 70/21-22 vom 19. März 2002).

Die RuU-LL gelten auch für den Agrarsektor, 
 einschließlich Verarbeitungsbetriebe, soweit in 
Anhang I AEU-Vertrag aufgeführt, allerdings mit 
Sonderbestimmungen (s.  u. Abschnitt 4.4).

4.1.4 Einzelfallnotifizierungspflichten

Einzeln zu notifizieren sind:

– RuU-Beihilfen an Unternehmen, die nicht die 
gemeinschaftliche KMU-Definition (s.  o. Ab-
schnitt 3.4.1) erfüllen;

– RuU-Beihilfen an KMU, sofern keine Beihilfe-
regelungen (s. u. Abschnitt 4.3) bestehen;

– RuU-Beihilfen an KMU in Schwierigkeiten, die 
aufgrund einer bestehenden Beihilferegelung 
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dikativen Berechnung dieses Betrages wird die 
Formel

Betriebsergebnis vor Zinsaufwand und Steuern, 
wie im Jahresabschluss des Vorjahres ausge-
wiesen, 

zzgl. Abschreibungen des Vorjahres und 

zzgl. Veränderung des Nettoumlaufvermögens 
in den letzten beiden Jahren

dividiert durch 2

angewendet; Beihilfen über diesen Betrag hin-
aus sind eingehend zu begründen).

Die Rettungsbeihilfe kann nach Maßgabe der 
Rdnr. 16 der RuU-LL auch strukturelle Maßnah-
men unterstützen, wenn ein sofortiges Tätigwer-
den erforderlich ist;

– Rechtfertigung aus akuten sozialen Gründen;

– keine gravierenden Ausstrahlungseffekte in 
 andere Mitgliedstaaten;

– Verpflichtung, innerhalb von sechs Monaten 
nach der Genehmigung bzw. – im Falle nicht 
angemeldeter Beihilfen – nach Auszahlung der 
Beihilfe einen Umstrukturierungsplan vorzu-
legen oder die Beihilfe zurückzuzahlen.

Neu ist ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmi-
gung von Rettungsbeihilfen an Unternehmen, die 
eines der operationellen Kriterien (siehe Abschnitt 
4.1.1) aufweisen, sofern alle oben genannten Vor-
raussetzungen erfüllt sind und sich die Höhe der 
Beihilfe auf den Betrag beschränkt, der sich aus 
der o. g. Formel ergibt und maximal 10 Mio. EUR 
beträgt. Über Anträge nach dem vereinfachten 
Verfahren will die Kommission innerhalb eines 
Monates entscheiden.

4.2.2 Umstrukturierungsbeihilfen

4.2.2.1 Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität

– Umstrukturierungsbeihilfe muss an Vorlage und 
Durchführung eines tragfähigen Umstrukturie-
rungsplans geknüpft sein. Umstrukturierungs-
pläne für Großunternehmen müssen von der 
Kommission genehmigt werden. Umstrukturie-
rungspläne für KMU müssen vom Mitgliedstaat 
genehmigt und an die Kommission übermittelt 
werden.

– Voraussetzung eines solchen Umstrukturie-
rungsplans ist die Wiederherstellung der lang-
fristigen Rentabilität des Unternehmens inner-
halb eines angemessenen Zeitraums auf der 
Grundlage realistischer Annahmen hinsichtlich 
seiner künftigen Betriebsbedingungen.

Die Bürgschaftsentscheidung wird auf der Grund-
lage des vorgelegten Umstrukturierungsplans die 
Dauer der Umstrukturierungsphase bestimmen. 
Die Laufzeit der Bürgschaft ist davon unbescha-
det.

4.2.2.2 Vermeidung übermäßiger Wettbewerbsverfäl-
schungen

Zur Minimierung der Wettbewerbsverzerrun-
gen aus Umstrukturierungsbeihilfen sind Aus-

vergeben werden sollen, sind dennoch anmel-
dungspflichtig („Durchstoß“ der genehmigten 
Beihilferegelung), wenn

• das Unternehmen auf Märkten mit langfristi-
gen strukturellen Überkapazitäten tätig ist,

• eine Rettungsbeihilfe für einen längeren Zeit-
raum als sechs Monate gewährt oder nicht 
nach sechs Monaten zurückgezahlt worden 
ist,

• der kumulierte Betrag der Beihilfen bei 
 gemeinsamer Betrachtung von Rettungs- und 
Umstrukturierungsphase 10 Mio. EUR über-
steigt,

• sonstige Bedingungen der Regelung nicht ein-
gehalten werden,

• das KMU die Aktiva eines anderen Unter-
nehmens übernommen hat, das selbst bereits 
Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen 
erhalten hat.

– Beihilfen an mittlere bzw. große Unternehmen 
während des Umstrukturierungszeitraumes nach 
Gewährung einer Umstrukturierungs beihilfe 
(vgl. unten Abschnitt 4.2.2.1) sind in folgendem 
Fall einzelnotifizierungspflichtig: Die Kommis-
sion hatte die  Umstrukturierungsbeihilfe geneh-
migt und war zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung 
über die Umstrukturierungs beihilfe von der spä-
teren Beihilfe während der Umstrukturierungs-
phase nicht unterrichtet. Ausgenommen von die-
ser Einzelnotifizierungspflicht sind Beihilfen, 
die unter eine Freistellungs-VO fallen (s.  Rdnr. 
70 in Verbindung mit Rdnr. 69 RuU-LL).

Siehe hierzu auch unten Abschnitt 4.3.

4.1.5 Grundsatz der „einmaligen Beihilfe“

Hat ein Unternehmen eine Rettungs- oder Um-
strukturierungsbeihilfe (einschließlich nicht ange-
meldeter Beihilfen) erhalten, und liegt es weniger 
als zehn Jahre zurück, dass eine Rettungsbeihilfe 
gewährt oder die Umstrukturierungsphase abge-
schlossen oder die Durchführung eingestellt wor-
den ist, genehmigt die Kommission eine weitere 
RuU-Beihilfe nur unter engen Voraussetzungen 
(vgl. Rdnrn. 72 ff. RuU-LL).

4.2 Voraussetzungen für die Genehmigung von ein-
zeln zu notifizierenden Rettungs- und Umstruk-
turierungsbeihilfen

4.2.1 Rettungsbeihilfen

– Nur Darlehensbürgschaften/-garantien oder 
Darlehen. In beiden Fällen mindestens Markt-
zinssatz des Darlehens (Referenzzinssatz).

– Das verbürgte Darlehen muss spätestens sechs 
Monate nach der ersten Auszahlung an das 
Unternehmen zurückgezahlt werden; die Frist 
verlängert sich bis zu einer Entscheidung der 
Kommission zu einem rechtzeitig eingereichten 
Umstrukturierungsplan; Kommission kann aber 
entscheiden, dass Verlängerung nicht gerecht-
fertigt ist.

– Die Höhe der Rettungsbeihilfe muss auf einen 
Betrag begrenzt sein, der für die Weiterführung 
des Unternehmens während eines Zeitraums von 
längstens sechs Monaten erforderlich ist (zur in-
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gleichsmaßnahmen obligatorisch; lediglich  kleine 
 Unternehmen sind ausgenommen, es sei denn sek-
torspezifische Vorschriften sehen etwas anderes 
vor oder das Unternehmen ist auf einem Markt 
tätig, der über lange Zeit unter Überkapazitäten 
leidet. In Betracht kommen die Veräußerung von 
Vermögenswerten, Reduzierungen der Kapazi täten 
oder der Marktpräsenz und die Verminderung 
von Marktzutrittsschranken auf den betreffenden 
Märkten. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen sich 
vor allem auf die Märkte beziehen, auf denen das 
beihilfebegünstigte Unternehmen in Schwierig-
keiten nach der Umstrukturierung eine bedeuten-
de Stellung hat; die Schließung verlustträchtiger 
Bereiche gilt nicht als Ausgleichsmaßnahme.

4.2.2.3 Beschränkung der Beihilfe auf das notwendige 
Maß

– Beihilfe muss sich auf das für die Umstruktu-
rierung unbedingt notwendige Mindestmaß 
beschränken.

– Der Beihilfeempfänger muss einen bedeuten-
den Beitrag zur Finanzierung der Umstruktu-
rierungskosten erbringen; dies kann beispiels-
weise durch den Verkauf von Vermögenswerten, 
wenn diese für den Fortbestand des Unterneh-
mens nicht unerlässlich sind, oder durch Fremd-
finanzierung zu Marktbedingungen erfolgen. 
Die Kommission will im Regelfall folgende 
 Eigenbeiträge des Begünstigten zur Umstruk-
turierung als ausreichend erachten: mindestens 
25 % im Fall kleiner Unternehmen, mindestens 
40 % für mittlere Unternehmen und mindestens 
50 % für große Unternehmen. „In außergewöhn-
lichen Umständen und in Härtefällen, die der 
betreffende Mitgliedstaat nachzuweisen hat, 
kann die Kommission ausnahmsweise einen ge-
ringeren [Eigen]Beitrag akzeptieren“  (RuU-LL, 
Rdnr. 44). Dabei ist das Eigenobligo eines ver-
bürgten Bankkredites anrechnungsfähig, sofern 
der Bankkredit zu Marktkonditionen gewährt 
wurde (vgl. Entscheidung der Kommission zur 
Ambau Stahl- und Anlagenbau, ABl L 103/50 
vom 24. April 2003).

4.2.2.4 Änderungen des Umstrukturierungsplans

Änderungen des Umstrukturierungsplans sind 
zulässig. Falls eine  Umstrukturierungsbeihilfe 
im Einzelfall von der Kommission genehmigt 
ist, bedürfen das nachträgliche Heraufsetzen des 
 ursprünglichen Beilhilfebetrages, das Herabsetzen 
der Gegenleistung oder die Verzögerung bei der 
Umsetzung des Zeitplanes für die Gegenleistung 
der Notifizierung im Einzelfall. Eine Änderung 
des Umstrukturierungsplans ist während der 
Laufzeit der Umstrukturierungsperiode unter der 
Voraussetzung zulässig, dass auch der geänderte 
Umstrukturierungsplan (der den Voraussetzungen 
oben unter Abschnitte 4.2.2.1 bis 4.2.2.3 genügt) 
die Wiederherstellung der langfristigen Rentabili-
tät innerhalb einer angemessenen Frist erkennen 
lässt. Eine Änderung des Beihilfebetrages wäh-
rend der Umstrukturierungsphase ist bei Einhal-
tung der Voraussetzungen genehmigungsfähig 
und stellt dann grundsätzlich keine wiederholte 
Umstrukturierungsbeihilfe dar.

Neue Beihilfen während der Umstrukturierungs-
phase an mittlere bzw. große Unternehmen können 
notifizierungspflichtig sein, vgl. oben Abschnitt 
4.1.4.

4.2.2.5 Durchführung des Umstrukturierungsplans

Die Überwachung des Umstrukturierungsplans ist 
durch den staatlichen Bürgen sicherzustellen.

4.2.2.6 Jahresberichte

Der Kommission sind regelmäßig ausführliche 
Berichte über die Durchführung des Umstruk-
turierungsplans zu übermitteln. Bei Beihilfen an 
Großunternehmen ist der erste Bericht in der Regel 
sechs Monate nach der Genehmigung vorzulegen, 
danach mindestens jährlich zu einem bestimmten 
Termin. Die Berichte müssen alle sachdienlichen 
Informationen zur Durchführung des Umstruktu-
rierungsplans, zum Zeitpunkt der Zahlungen an 
das Unternehmen, zur Finanzlage des Unterneh-
mens und zu der Einhaltung der in der Entschei-
dung enthaltenen Auflagen und Bedingungen 
enthalten (vgl. Rdnr. 50 RuU-LL).

Bei Beihilfen an KMU reicht die jährliche Über-
mittlung der Gewinn- und Verlustrechnung und 
der Bilanz des Unternehmens aus, sofern nicht in 
der Genehmigungsentscheidung strengere An-
forderungen festgelegt wurden.

4.2.2.7 Unterrichtungspflichten

Bei der Anmeldung einer Umstrukturierungs-
beihilfe für ein großes oder mittleres Unterneh-
men müssen alle Beihilfen, die während der Um-
strukturierungsphase ausgereicht werden sollen, 
ange geben werden, außer wenn sie unter die 
 De-minimis-Regelung oder unter eine Freistel-
lungsverordnung fallen.

4.2.2.8 Eigenobligo der Banken

Bei staatlichen Bürgschaften zugunsten von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten muss bei der Darlehen 
gewährenden Bank ein Eigenobligo von mindes-
tens 10 % verbleiben.

4.3 Regelungen für RuU-Beihilfen an KMU

Die Kommission genehmigt Regelungen der Mit-
gliedstaaten, unter denen RuU-Beihilfen an KMU 
gewährt werden können, unter den in Titel 4 der 
RuU-LL genannten Bedingungen.

4.3.1 Allgemeines

a) Förderungswürdigkeit

Eine Freistellung von der Einzelnotifizierungs-
pflicht kann nur für Unternehmen vorgesehen 
werden, die eines der operationellen Kriterien 
(s. o. Abschnitt 4.1.1) erfüllen. Beihilfen an Un-
ternehmen, die auf einem Markt tätig sind, auf 
dem seit langem Überkapazitäten bestehen, 
müssen unabhängig von der Größe einzeln an-
gemeldet werden.

b) Höchstbetrag

Die für den Einzelfall vorgesehenen RuU-
 Beihilfen, einschließlich der Beihilfen aus 
anderen Quellen oder anderen Regelungen, 
dürfen 10 Mio. EUR nicht überschreiten. Der 
Höchstbetrag, der demselben Unternehmen 
gewährt werden kann, muss in der Regelung 
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4.3.5 Auflagen

Die Genehmigung einer Regelung wird mit 
der Auflage verbunden, einen, normalerweise 
 jährlichen, Bericht über die Durchführung vorzu-
legen13.

Soweit nach den Bürgschaftsrichtlinien RuU-
Beihilfen vergeben werden, sind in der jährlichen 
 Berichterstattung demnach zusätzlich zu den in 
den standardisierten Jahresberichten erforder-
lichen Informationen alle geförderten Unternehmen 
aufzulisten unter Angabe von Firma, sektoralem 
Code – nach der dreistelligen NACE-Systematik 
der Wirtschaftszweige –, Zahl der Beschäftigten, 
Jahresumsatz und Bilanzsumme, Umfang der im 
Berichtsjahr gewährten Beihilfe, ggf. Bestätigung 
während der beiden Vorjahre gewährter Rettungs- 
oder Umstrukturierungsbeihilfen, Höhe und Art 
der Eigenleistungen, ggf. Art und Umfang der 
Ausgleichsleistungen und ggf. Gesamtbetrag der 
bisher gewährten Beihilfen; ferner sind Angaben 
über die Ausfallquote sowie die Zahl der Unter-
nehmen, für die ein Insolvenzverfahren eröffnet 
worden ist, zu übermitteln.

4.4 Agrarsektor

Für RuU-Beihilfen im Agrarsektor (landwirt-
schaftliche Primärerzeugung von Erzeugnissen 
nach Anhang I AEU-Vertrag) gelten die Sonder-
bestimmungen des Titels 5 RuU-LL. Dieser Titel  
gilt auch für KMU im Agrarsektor. Beihilfen  
für Unternehmen aus dem Bereich der landwirt-
schaftlichen Verarbeitung und Vermarktung und 
aus dem Fischerei- und Aquakultursektor richten 
sich nach den allgemeinen Bestimmungen der 
RuU-LL (vgl. Fn. 3 RuU-LL).

5. Schließungsbeihilfen für die Stahlindustrie

RuU-Beihilfen für die Stahlindustrie sind unzuläs-
sig. Für Unternehmen der Stahlindustrie im Sinne 
von Anhang B des multisektoralen Beihilferah-
mens können jedoch als mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar angesehen werden:

– Beihilfen für Entlassungs- oder Vorruhestands-
zahlungen an Arbeitnehmer von Stahlunterneh-
men;

– Beihilfen für Unternehmen, die ihre Produk-
tionstätigkeit endgültig einstellen.

13 Die Angaben sollen den Weisungen der Kommission zu den standar-
disierten Jahresberichten entsprechen und ein Verzeichnis aller be-
günstigten Unternehmen sowie nähere Angaben zu den Unternehmen  
enthalten; vgl. Rdnr. 86 mit Verweis auf Anhang III der VO (EG)  
Nr. 794/2004 zur Durchführung der VO (EG) 659/1999.

angegeben werden. Die Beihilfen, die diesen 
Höchstbetrag überschreiten, müssen einzeln 
angemeldet werden.

4.3.2 Beihilferegelungen für Rettungsbeihilfen

Die Regelungen müssen die Einhaltung der für 
 Ad-hoc-Rettungsbeihilfen aufgestellten  Kriterien 
vorsehen (Form der Beihilfe, Vorliegen akuter 
 sozialer Gründe, keine gravierenden Ausstrah-
lungswirkungen in andere Mitgliedstaaten, 
 Begrenzung der Beihilfe auf das Minimum). 
 Rettungsbeihilfen dürfen nur für einen Zeitraum 
von höchstens sechs Monaten vorgesehen werden. 
Festgelegt werden muss, dass der Mitgliedstaat 
vor Ablauf der Frist entweder einen Umstruktu-
rierungs- oder Liquidationsplan zu billigen oder 
von dem Begünstigten das Darlehen und die der 
Risikoprämie entsprechende Beihilfe zurück-
zufordern hat.

Rettungsbeihilfen, die für einen Zeitraum von 
mehr als sechs Monaten gewährt oder nicht nach 
sechs Monaten zurückgezahlt werden, sind der 
Kommission einzeln anzumelden.

4.3.3 Beihilferegelungen für Umstrukturierungsbei-
hilfen

In der Regelung muss die Gewährung der Um-
strukturierungsbeihilfe von der vollständigen 
Durchführung eines vom Mitgliedstaat zuvor 
gebilligten Umstrukturierungsplans abhängig 
gemacht werden, der die für Ad-hoc-Beihilfen ge-
nannten Voraussetzungen der Wiederherstellung 
der Rentabilität und Begrenzung der Beihilfen auf 
das notwendige Mindestmaß erfüllt. Gleiches gilt 
für die Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen, 
die von mittleren Unternehmen in jedem Fall, von 
kleineren Unternehmen nur bei entsprechenden 
sektorspezifischen Regelungen zu verlangen sind. 
Für kleinere Unternehmen muss zusätzlich vor-
gesehen werden, dass sie keine Kapazitätsaufs-
tockung vornehmen dürfen. Die Genehmigung von 
Änderungen des Umstrukturierungsplans darf nur 
unter den Voraussetzungen der in den Leit linien 
für Ad-hoc-Beihilfen vorgesehenen Regelungen 
vorgesehen werden.

4.3.4 Grundsatz der „einmaligen“ Beihilfe

Der Grundsatz der einmaligen Beihilfe ist einzu-
halten. Beihilfen an ein Unternehmen, das Ver-
mögenswerte eines anderen Unternehmens über-
nimmt, das selbst bereits RuU-Beihilfen erhalten 
hat, sind einzeln anzumelden.
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§ 3 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung über die staatliche Park-
anlage Hofgarten Bayreuth vom 26. März 2012 (FMBl 
S.  210) wird wie folgt berichtigt:

Statt „1Es ist verboten, die Parkanlage durch ein von ihm 
mitgeführtes Tier verunreinigen zu lassen.“ muss es richtig 
heißen „1Es ist verboten, die Parkanlage durch ein mit-
geführtes Tier verunreinigen zu lassen.“
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